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  1 EINLEITUNG 
  1.1 Ausgangslage 
Situation  Gewässer bilden vielfältige und vernetzte Lebensräume für Tiere und 

Pflanzen. Für die Ausbildung dieser Lebensräume brauchen die Ge-
wässer genügend Raum. Der Raum entlang von Gewässern ist jedoch 
begehrt und wird vielerorts immer knapper. Lebendige Gewässer mit 
genügend grossen Gewässerräumen erfüllen eine Vielzahl von 
Schutz- und Nutzungsansprüchen an die Gewässer und sind Voraus-
setzung für eine funktionierende, integrale Wasserwirtschaft. Deswe-
gen hat der Bund 2011 das revidierte Gewässerschutzgesetz (GSchG, 
SR 814.20) und die revidierte Gewässerschutzverordnung (GSchV, SR 
814.201) in Kraft gesetzt. Mit diesen gesetzlichen Grundlagen ver-
pflichtet der Bund die Kantone entlang von Seen, Flüssen und Bä-
chen einen sogenannten Gewässerraum festzulegen und vor Über-
bauung zu schützen. Einerseits soll damit der nötige Spielraum für 
Natur- und Landschaftsschutzmassnahmen, für die Erholung der Be-
völkerung sowie für die Nutzung des Gewässers, etwa für die Strom-
produktion aus Wasserkraft, erhalten bleiben. Andererseits bildet der 
Gewässerraum auch eine Pufferzone zum Schutz der angrenzenden 
Grundstücke vor Hochwasser und den Schutz des Wassers vor Ver-
unreinigungen. Bestehende Bauten im Gewässerraum dürfen stehen 
bleiben und auch leichte bauliche Anpassungen bleiben möglich. So-
lange der Gewässerraum nicht rechtskräftig festgelegt wurde, regeln 
die Übergangsbestimmungen der GSchV direkt und grundeigentü-
merverbindlich die Bemessung der von Bauten und Anlagen freizu-
haltenden Uferstreifen. 

   
  1.2 Auftrag und gesetzliche Vorgabe 
Bund  Während der Bund die eigentlichen Bemessungsregeln festlegt, re-

geln die Kantone das Vorgehen bei der Gewässerraumfestlegung. Im 
Kanton Zürich sind die Grundsätze und Verfahren zur Gewässer-
raumfestlegung in der Verordnung über den Hochwasserschutz und 
die Wasserbaupolizei (HWSchV, LS 724.112) geregelt. Gemäss § 15ff. 
HWSchV sind die Gemeinden für die Erarbeitung des Gewässerraums 
an Gewässern von lokaler Bedeutung und der Kanton für die Erarbei-
tung des Gewässerraums an Gewässern von kantonaler und regiona-
ler Bedeutung sowie an Gewässern von lokaler Bedeutung aus-
serhalb des Siedlungsgebiets zuständig. 
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Kanton Zürich  Im Kanton Zürich wird der Gewässerraum zunächst im Siedlungsge-
biet festgelegt. Dieses umfasst für die Gewässerraumfestlegung an 
den kommunalen Gewässern Bauzonen, kommunale Freihaltezonen, 
Erholungszonen und Reservezonen. Die Gewässer ausserhalb des 
Siedlungsgebiets folgen zu einem späteren Zeitpunkt.  

  Der Gewässerabstand von 5 m gemäss § 21 Wasserwirtschaftsgesetz 
(WWG) behält bis zu einer allfälligen Anpassung des WWG weiterhin 
Gültigkeit. Somit ist für alle Gewässer generell ein Abstand von 5 m 
von ober- und unterirdischen Bauten und Anlagen freizuhalten. 

   
Gemeinde Bauma  Auf dieser Vorgabe hat der Gemeinderat Bauma das Planungsbüro 

Suter • von Känel • Wild mit der Erarbeitung der Gewässerraumfestle-
gung im Siedlungsgebiet beauftragt. 

   
  1.3 Projektperimeter 
Siedlungsgebiet  Der Projektperimeter umfasst das Siedlungsgebiet der Gemeinde 

Bauma gemäss HWSchV.  

   
Gemeinde-Grenzgewässer  Folgende öffentliche Gewässer bilden die Gemeindegrenze: 

• Helltobelbächli, öffentliches Gewässer Nr. 8203 – Grenzbach  
Gemeinde Bauma/Wildberg 

• Mülibach, öffentliches Gewässer Nr. 8209 – Grenzbach  
Gemeinde Bauma/Hittnau 

• Rotensteinbächli, öffentliches Gewässer Nr. 8231 – Grenzbach  
Gemeinde Bauma/Wila 

• Nideltobelbach, öffentliches Gewässer Nr. 8547 – Grenzbach  
Gemeinde Bauma/Fischenthal  

In den entsprechenden Abschnitten, bei welchen die Nachbarge-
meinde von einem symmetrisch ausgeschiedenen Gewässerraum 
tangiert wird, wird während der Planung Kontakt zugunsten einer Ko-
ordination aufgenommen. Der Gewässerraum wird für beide Ge-
meinden als Information im Detailplan dargestellt. Die Gemeinde 
Bauma kann den Gewässerraum nur auf dem eigenen Gemeindeland 
festlegen, weshalb mit der vorliegenden Gewässerraumfestlegung 
nur der Gewässerraumteil auf dem Gemeindeland von Bauma vollzo-
gen werden soll.  
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Verbindungsabschnitte  Für Gewässer, bei welchen ein Verbindungsstück zwischen Siedlungs-
gebieten im Wald oder in der Landwirtschafstzone bestehen wird 
ebenfalls ein Gewässerraum ausgeschieden. Dies betrifft folgende 
Gewässer: 

• Helltobelbächli, öffentliches Gewässer Nr. 8203 
• Mülibach, öffentliches Gewässer Nr. 8209 
• Felmisbächli, öffentliches Gewässer Nr. 8293 
• Sülibach, öffentliches Gewässer Nr. 8303 
• Chatzentobelbach, öffentliches Gewässer Nr. 8419 

   
Gewässer am Siedlungsrand  Die Gewässer, welche Verbindungsabschnitte aufweisen sind eben-

falls Gewässer, welche am Siedlungsrand liegen. Daneben bestehen 
weitere Gewässer am Siedlungsrand:  

• Schluhbächli, öffentliches Gewässer Nr. 8396 
• Lindenwisbach, öffentliches Gewässer Nr. 8214 
• Rotensteinbächli, öffentliches Gewässer Nr. 8231 
• Choltobelbach (früher Lochbach), öffentliches Gewässer Nr. 

8236 
• Bliggenswilerbach, öffentliches Gewässer Nr. 8314 
• Wissenbach, öffentliches Gewässer Nr. 8316 
• Cholerbach (früher Walenbach), öffentliches Gewässer Nr. 8427 
• Nideltobelbach, öffentliches Gewässer Nr. 8547 

Für die Gewässer entlang der Siedlungsgrenze wird der Gewässer-
raum ebenfalls symmetrisch ausgeschieden. 

   
Gewässer mit Mündung in die 
Töss 

 Für die Gewässer, welche im vorliegenden Verfahren ein Gewässer-
raum festgelegt wird, wird der Gewässerraum bis zur Achse der Töss 
und somit bis und mit Mündung der Töss festgelegt. Dies auch dann, 
wenn der Mündungsbereich nicht im Siedlungsgebiet liegt und länger 
ist als Verbindungsstücke. Diese Ergänzung wurde ausgehend von 
den Rückmeldungen des AWELs in der Vorprüfung vorgenommen. Es 
handelt sich dabei um folgende Gewässer: 

• Mülibach, öffentliches Gewässer Nr. 8209 
• Rotensteinbächli, öffentliches Gewässer Nr. 8231 
• Choltobelbach (früher Lochbach), öffentliches Gewässer Nr. 

8236 
• Haselhaldenbach, öffentliches Gewässer Nr. 8289 
• Undalenbach, öffentliches Gewässer Nr. 8292 
• Fluhbach, öffentliches Gewässer Nr. 8294 
• Sülibach, öffentliches Gewässer Nr. 8303 
• Rüeggenbach, öffentliches Gewässer Nr. 8308 
• Bliggenswilerbach, öffentliches Gewässer Nr. 8314 
• Gruebbach, öffentliches Gewässer Nr. 8315 
• Wissenbach, öffentliches Gewässer Nr.8316 
• Lochbach (früher Gublenbach), öffentliches Gewässer Nr. 8395 
• Chatzentobelbach, öffentliches Gewässer Nr. 8419 
• Cholerbach (früher Walenbach), öffentliches Gewässer Nr. 8427 
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• Nideltobelbach, öffentliches Gewässer Nr. 8547 
• Wellenauerbach, öffentliches Gewässer Nr. 8530 

   
Festlegung in anderem Verfahren  Bei folgenden Abschnitten wird der Gewässerraum mittels Wasser-

bauprojekt/Revitalisierungsprojekt festgelegt: 

• Mueli_4: Hochwasser- und Revitalisierungsprojekt, Suter von 
Känel Wild Planer und Architekten AG, Stand Vorprojekt 

• Mueli_5: Hochwasser- und Revitalisierungsprojekt, Suter von 
Känel Wild Planer und Architekten AG, Stand Vorprojekt 

• Schluhi_1: Hochwasser- und Revitalisierungsprojekt, Suter von 
Känel Wild Planer und Architekten AG, Stand Vorprojekt 

• Hasel_1: Wasserbauprojekt, Forster Linsi AG, Stand Vorprojekt 
• Hasel_2: Wasserbauprojekt, Forster Linsi AG, Stand Vorprojekt 
• Hasel_3: Wasserbauprojekt, Forster Linsi AG, Stand Vorprojekt 
• Hasel_4: Wasserbauprojekt, Forster Linsi AG, Stand Vorprojekt 
• Gub_1: Teilabschnitt Grundstück Kat. Nr. BA 3240, Gestaltungs-

plan inkl. Wasserbauprojekt, Niederer + Pozzi Umwelt AG, Stand 
Vorprojekt 

Ein entsprechender Antrag auf Entlassung der Abschnitte reicht die 
Gemeinde dem AWEL vorgängig zur Festlegung ein.  

   
  1.4 Produkt 
Beilagen   Die Ergebnisse der Gewässerraumfestlegung im Siedlungsgebiet der 

Gemeinde Bauma bestehen nebst dem vorliegenden Technischen 
Bericht aus folgenden Beilagen und Anhängen: 

• Vorabklärung terminliche Koordination 
• Vorabklärung inhaltliche Koordination 
• Herleitung und Resultate (Tabelle) 
• Abschnittsweise Dokumentation der Interessen Inventare mit 

Substanzschutz 
• Beurteilung dicht überbaut, nicht dicht überbaut 
• Quantifizierung und Pläne Fruchtfolgefläche, natürlich gewach-

sene Böden 
• Betroffenheit landwirtschaftliche Nutzflächen 
• Hochwasserschutzberechnungen 
• Übersichtsplan Gewässerraum 1: 10000 
• Detailpläne Gewässerraum 1:500  
• Übersichtsplan Eigentumsverhältnisse überkommunale Grund-

stücke 
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  1.5 Verfahren zur Festlegung des Gewässer-
raums und Verfahrensablauf 

Vorgehen  Durch die Anpassung der kantonalen Verordnung über den Hoch-
wasserschutz und die Wasserbaupolizei (HWSchV) kann der Gewäs-
serraum eigenständig in einem vereinfachten Verfahren festgelegt 
werden (siehe Terminplan im Anhang).  

   
Siedlungsgebiet 
Gemeinde 

 Das Vorgehenskonzept sieht vor, dass die Gemeinden nach den in-
haltlichen und zeitlichen Vorgaben der Baudirektion die Gewässer-
raumpläne für die Gewässer von lokaler Bedeutung im Siedlungsge-
biet erarbeitet (§ 15e Abs. 2 HWSchV). 

   
Übrige Gewässer 
Kanton 

 Demgegenüber erarbeitet der Kanton die Gewässerraumpläne an 
den übrigen Gewässern. Es ist wichtig, dass Gemeinden und Kanton 
ihre Planungen gut aufeinander abstimmen, weshalb die vom Regie-
rungsrat festgelegte Prioritätenordnung zu beachten ist. Die Gemein-
de Bauma ist gemäss Prioritätenordnung der 3. Prioritätsstufe zuge-
wiesen. Die ganzheitliche Festlegung des Gewässerraums im Sied-
lungsgebiet der Gemeinde ist ab dem Jahr 2020 vorgesehen.  

  Durch das Gemeindegebiet von Bauma fliesst die Töss als kantonales 
Gewässer, weshalb eine Koordination mit dem Kanton notwendig ist.  

   
  1.6 Grundsätze und Prinzipien 
Ortsspezifische Gesamtschau   Die Gewässerräume sind in einer ortsspezifischen Gesamtschau und 

im Rahmen einer umfassenden Abwägung der betroffenen öffentli-
chen und privaten Interessen in Anlehnung an Art. 3 RPV festzulegen. 
Nebst der Funktion und dem Charakter des Gewässerraums sind – 
soweit recht- und zweckmässig – auch die Bedürfnisse der Siedlungs- 
und Landschaftsentwicklung zu berücksichtigen. Innerhalb des Ge-
wässerraums sind die natürlichen Funktionen des Gewässers mög-
lichst zu verbessern (in Abstimmung mit der Revitalisierungsplanung) 
und der Hochwasserschutz sowie die Gewässernutzung (inkl. Erho-
lungsnutzung) zu gewährleisten. Die ortsspezifische Gesamtschau ist 
besonders bei einer Festlegung des Gewässerraums in einem zusam-
menhängenden Planungsgebiet und bei Gründen zwingend, die für 
eine Vergrösserung oder Verkleinerung des Gewässerraums spre-
chen. 
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Gewässerraum an allen offenen 
Gewässern festlegen 

 Der Gewässerraum ist an allen offenen Gewässern gemäss kantona-
lem Gewässerplan festzulegen. Bei privaten Gewässern erfolgt eine 
fallweise Beurteilung. Bei Wasserrechtsanlagen im Nebenschluss von 
Gewässern wird nur dann ein Gewässerraum festgelegt, wenn es sich 
nachweislich um ein Gewässer im Sinne der Gewässerschutzgesetz-
gebung handelt. Der Gewässerraum orientiert sich – soweit recht- 
und zweckmässig – an bestehenden Vorgaben (Gewässerparzellen, 
Baulinien, Gewässerabstandslinien, Gewässerabstand etc.). Das 
heisst, dass nach Möglichkeit vorhandene Grundlagen und künftige 
Planungen berücksichtigt werden. Die im Gewässerschutz erzielten 
Erfolge (z. B. mit dem Gewässerabstand gemäss § 21 WWG) können 
dadurch gesichert und gezielt weiterentwickelt werden. Gemäss 
GSchV des Bundes «kann die Breite des Gewässerraums in dicht 
überbauten Gebieten den baulichen Gegebenheiten angepasst wer-
den, soweit der Schutz vor Hochwasser gewährleistet ist». Dies er-
möglicht im dicht überbauten Siedlungsgebiet einen gewissen Spiel-
raum bei der Ausscheidung des Gewässerraums. Die Interessen der 
Siedlungsentwicklung können berücksichtigt werden, sofern der 
Hochwasserschutz erfüllt ist. Eine Abweichung von den Mindestvor-
gaben der GSchV ist im Rahmen einer Interessenabwägung im Einzel-
fall zu begründen. Künftige Anpassungen des Gewässerraums auf-
grund der baulichen Entwicklung in einem Gebiet bleiben möglich. 

   
Gewässerraum bei eingedolten 
Gewässern 

 Gemäss Art. 38 Abs. 1 GSchG dürfen Fliessgewässer nicht überdeckt 
oder eingedolt werden. Eindolungen sind deshalb wo immer möglich 
offenzulegen. Um den Zugang zu einer Dole für deren Unterhalt und 
Ersatz zu sichern, wird im Grundsatz bei allen eingedolten Gewässern 
(inkl. überdeckte Hochwasserentlastungskanäle) ein Gewässerraum 
festgelegt. Zwingend ist die Festlegung bei Hochwasserschutzdefizi-
ten oder einem vorhandenen Revitalisierungspotenzial im Sinne einer 
Ausdolung. 

Die Festlegung eines Verzichts auf den Gewässerraum ist im Einzelfall 
möglich, wenn mit einem rechtlich und finanziell gesicherten Hoch-
wasserschutzprojekt nachgewiesen wird, dass das vorliegende Hoch-
wasserschutzdefizit mit Sicherheit nicht am gegenwärtigen Standort 
der Dole behoben werden kann. Die Festlegung eines Verzichts auf 
den Gewässerraum ist ebenfalls möglich, wenn eine Dole durch an-
derweitige, planerische Festlegungen, die das Gewässer vor Überstel-
lung schützen und somit der Raumsicherung für das Gewässer die-
nen, oder durch die baulichen Gegebenheiten mit Sicherheit vor ei-
ner Überstellung mit Bauten und Anlagen geschützt ist. Da der Ge-
wässerraum in solchen Fällen aber zur Sicherung einer minimalen 
Eingriffsbreite dient, rät das AWEL grundsätzlich von der Festlegung 
eines Verzichts auf den Gewässerraum ab. Die Festlegung eines Ver-
zichts auf den Gewässerraum muss in jedem Fall begründet werden. 
Durch die Ausscheidung eines minimalen Gewässerraums von min-
destens 11 Metern auch bei eingedolten Gewässern entstehen in der 
Regel keine neuen Einschränkungen und die bewährte Praxis mit 
dem 5 Meter breiten Gewässerabstand kann beibehalten werden. In 
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begründeten Fällen kann der mindestens 11 Meter breite Gewässer-
raum unterschritten werden, insbesondere wenn kein Revitalisie-
rungspotenzial vorhanden oder ein kleinerer Gewässerraum für Un-
terhaltszwecke ausreichend ist. Im Gewässerraum von eingedolten 
Fliessgewässern gelten die Bewirtschaftungseinschränkungen (Dün-
ger- und Pflanzenschutzmittelverbot) nicht. 

   
Nachweis der Hochwassersicher-
heit 

 Die Gewährleistung des Hochwasserschutzes innerhalb des Gewäs-
serraums ist ein zentrales Anliegen der revidierten Gewässerschutz-
gesetzgebung. Mit der Festlegung des Gewässerraums muss bei ei-
nem Hochwasserschutzdefizit nachgewiesen werden, wie gross der 
Gewässerraum sein muss, um den Hochwasserschutz gewährleisten 
zu können. Der Zugang für den Gewässerunterhalt ist dabei Teil des 
Hochwasserschutzes und in der Regel innerhalb des Gewässerraums 
sicherzustellen, sofern er nicht durch andere planerische Festlegun-
gen oder die baulichen Gegebenheiten ausserhalb des Gewässer-
raums gesichert ist. Falls kein Hochwasserschutzdefizit vorliegt und 
keine Vergrösserung des Gewässerraums aus ökologischen Gründen 
oder aufgrund einer Gewässernutzung nötig wird, genügen in der Re-
gel die Mindestbreiten gemäss GSchV. Der Nachweis der Hochwas-
sersicherheit ist gemäss Art. 41a GSchV auch Grundvoraussetzung 
für die Anpassung des Gewässerraums an die baulichen Gegebenhei-
ten im dicht überbauten Gebiet. Die Hochwassersicherheit und die 
Sicherung des Zugangs für den Gewässerunterhalt sind bei einer An-
passung des Gewässerraums – insbesondere bei einer Unterschrei-
tung der Mindestbreiten gemäss GSchV – in jedem Fall nachzuwei-
sen. 

   
Berücksichtigung zusätzlicher Kri-
terien bei der Interessensabwä-
gung 

 Im Gewässerraum sind aufgrund der Gewässerschutzgesetzgebung 
neben dem Hochwasserschutz folgende Funktionen zu gewährleis-
ten: 

• Natürliche Funktionen: Transport von Wasser und Geschiebe, 
Ausbildung naturnaher Strukturvielfalt in den aquatischen, am-
phibischen und terrestrischen Lebensräumen, Entwicklung 
standorttypischer Lebensgemeinschaften, dynamische Entwick-
lung des Gewässers und die Vernetzung der Lebensräume. Da-
bei sind der Ist-Zustand und das Potenzial auf Grundlage der Re-
vitalisierungsplanung zu beachten. 

• Gewässernutzung: Wasserkraftnutzung, Erholungsnutzung, An-
lagen zur Sanierung der Wasserkraft. 

  Diese Funktionen können eine Vergrösserung des Gewässerraums 
über die Mindestbreiten hinaus nötig machen. Dadurch allenfalls be-
troffene Interessen, beispielsweise der Siedlungsentwicklung, der 
Landwirtschaft (landwirtschaftliche Nutzflächen, Bewirtschaftungsein-
schränkungen, Meliorationsanlagen, Betriebsstandorte mit Nutztier-
haltung) oder des Bodenschutzes (Fruchtfolgeflächen, natürlich ge-
wachsene Böden), sind in der Interessenabwägung, insbesondere 
hinsichtlich der Frage des erforderlichen Masses der Vergrösserung 
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und der Anordnung des Gewässerraums (asymmetrische Anordnung, 
Harmonisierung), zu berücksichtigen. 

  Im Siedlungsgebiet ist in «dicht überbauten Gebieten» im Interesse 
der Siedlungsentwicklung eine Unterschreitung der Mindestbreiten 
des Gewässerraums möglich, sofern die Anliegen des Gewässer-
schutzes im verbleibenden Gewässerraum erfüllt sind. Dabei sind in 
einer Interessenabwägung weitere Kriterien zu beachten und ent-
sprechend zu gewichten: 

 
 

 • Ortsplanerische und städtebauliche Aspekte (Zusammen-
spiel zwischen Gewässer-, Siedlungs- und Strassenraum, Ent-
wicklungsplanungen, innere Verdichtung, Landschaftsbild etc.) 
mit dem Ziel, je nach Charakter und Bedeutung des Gewässers, 
bestehende (Lebensraum-) Qualitäten zu erhalten und neue 
schaffen zu können 

• Einfluss auf bestehende oder geplante ober- und unterirdische 
Infrastrukturen, wie z. B. Verkehrsverbindungen und Leitungen 

• Einfluss auf bestehende öffentliche und private Nutzungen 
• Stärkung der Erholungs- und Grünraumfunktion – insbeson-

dere im dicht überbauten Gebiet 
• Aspekte des Ortsbild- und Denkmalschutzes und der Archäo-

logie 

  Auch wenn der Gewässerraum im dicht überbauten Gebiet den bau-
lichen Gegebenheiten angepasst und die Mindestbreiten unterschrit-
ten werden können, muss der verbleibende Gewässerraum den 
Hochwasserschutz gewährleisten und minimale, ökologische Funktio-
nen wahrnehmen. Der Gewässerraum darf nur so weit beansprucht 
werden, wie dies zwingend nötig ist. 

   
Anordnung des Gewässerraums  Der Gewässerraum wird in der Regel beidseitig gleichmässig zum Ge-

wässer angeordnet. Bei besonderen Verhältnissen kann davon abge-
wichen werden, z. B. zur Verbesserung des Hochwasserschutzes, für 
Revitalisierungen, zur Förderung der Artenvielfalt, als Anordnungs-
spielraum bei bestehenden Bauten und Anlagen oder um den Ge-
wässerraum im dicht überbauten Gebiet nicht den baulichen Gege-
benheiten anpassen zu müssen. Voraussetzung dafür ist, dass in der 
Gesamtbilanz aller Interessen eine insgesamt bessere Lösung erzielt 
werden kann und die Funktionen des Gewässerraums nicht ge-
schmälert werden. 

   
Bestandesgarantie und Bewilli-
gungsfähigkeit von bestehenden 
Bauten und Anlagen 

 Bereits bestehende, rechtmässig erstellte und bestimmungsgemäss 
nutzbare Bauten und Anlagen, die sich innerhalb des Gewässer-
raums befinden, sind in ihrem Bestand grundsätzlich geschützt. Sie 
dürfen weiterhin genutzt und unterhalten werden. Sie geniessen in 
der Bauzone darüber hinaus eine erweiterte Bestandesgarantie (§ 
357 PBG). Damit bleiben gewisse Um- und Ausbauten/Erweiterungen 
sowie Nutzungsänderungen möglich. Vorbehalten bleiben anderslau-
tende baurechtliche Bestimmungen. Im Grundsatz ist keine weitere 
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Beanspruchung des Gewässerraums durch ober- und unterirdische 
Bauten und Anlagen unter dem Titel der Bestandesgarantie möglich. 
Für Erweiterungen, Ersatzbauten und Neuanlagen im Gewässerraum 
ist eine Einzelfallbeurteilung nötig. Sie sind grundsätzlich nur bewilli-
gungsfähig, wenn sie nachweislich im öffentlichen Interesse liegen 
und standortgebunden sind. 

Nebst den in Art. 41c Abs. 1 GSchV genannten Fuss- und Wanderwe-
gen, Flusskraftwerken und Brücken sind auch weitere im öffentlichen 
Interesse liegende Infrastruktur- und Erholungsanlagen im Gewässer-
raum bewilligungsfähig, sofern sie in einem übergeordneten Gesamt-
konzept stehen, die Gewässerschutz-, Natur- und Heimatschutzinte-
ressen (Gefährdung von Habitaten und Landschaften) nicht verletzen 
und aus topographischen Gründen auf einen Standort am Gewässer 
angewiesen sind (standortgebundene Teile von Anlagen, die der Was-
serentnahme oder –einleitung dienen wie z.B. ein Abwasserkanal im 
Freispiegel, Drainagehauptleitungen und Pumpwerke) oder aus erho-
lungsfunktionalen Gründen am Gewässer liegen müssen. In jedem 
Fall müssen das öffentliche Interesse nachgewiesen und alternative 
Standorte geprüft werden. Wirtschaftlichkeitsüberlegungen allein 
sind nicht hinreichend. Der Eingriff in den Gewässerraum muss so 
gering wie möglich gehalten werden. Ausserhalb der Bauzone kommt 
innerhalb des Gewässerraums Art. 41c Abs. 2 GSchV und somit die 
verfassungsrechtliche Bestandesgarantie zur Anwendung. Für die Er-
weiterung, den Ersatz oder die Neuanlage von nicht standortgebun-
denen und/oder nicht im öffentlichen Interesse liegenden Bauten 
und Anlagen ist bei Vorliegen neuer Erkenntnisse in dicht überbauten 
Gebieten auch nach der Festlegung des Gewässerraums eine Aus-
nahmebewilligung möglich, falls die Bauten und Anlagen zonenkon-
form sind und keine überwiegenden (Gewässerschutz-) Interessen 
(insbesondere Hochwasserschutz) dagegensprechen. 

   
Gestaltung und Bewirtschaftung 
im Gewässerraum 

 Rechtmässig erstellte und bestimmungsgemäss nutzbare Bauten und 
Anlagen im Gewässerraum sind in ihrem Bestand grundsätzlich ge-
schützt. Neue Bauten und Anlagen sind im Gewässerraum grundsätz-
lich nicht mehr bewilligungsfähig, es sei denn, sie sind im öffentlichen 
Interesse und standortgebunden. Unter «Bauten und Anlagen» wer-
den nicht nur jene Bauten und Anlagen verstanden, die einer Baube-
willigungspflicht nach kantonalem Recht unterstehen. Unter «Bauten 
und Anlagen» im Sinne der Gewässerschutzgesetzgebung fallen 
sämtliche Bauten und Anlagen gemäss dem raumplanungsrechtli-
chen Begriff der Bauten und Anlagen; d. h. jene künstlich geschaffe-
nen und auf Dauer angelegten Einrichtungen, die in bestimmter fes-
ter Beziehung zum Erdboden stehen und die Nutzungsordnung zu 
beeinflussen vermögen, weil sie entweder den Raum äusserlich er-
heblich verändern, die Erschliessung belasten oder die Umwelt be-
einträchtigen. Eine konkretisierende Begriffsumschreibung findet sich 
in § 1 der Allgemeinen Bauverordnung (ABV). Auch im Siedlungsge-
biet darf der Gewässerraum nur extensiv bewirtschaftet werden. Der 
Einsatz von Dünger und Pflanzenschutzmitteln ist grundsätzlich 
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verboten. Eine extensive Gartennutzung soll aber möglich bleiben. 
Bereits heute ist gemäss der Chemikalien-Risikoreduktionsverord-
nung des Bundes (ChemRRV) in einem beidseitigen Drei-Meter-Strei-
fen entlang der Gewässer die Verwendung von Pflanzenschutz- und 
Düngemitteln verboten. Der Gewässerraum soll derart ausgeschie-
den werden, dass der Drei-Meter-Streifen gemäss ChemRRV in der 
Regel im Gewässerraum enthalten ist. 

Die Bewirtschaftung (minimal notwendiger Einsatz von Dünger und 
ggf. Pflanzenschutzmitteln) gewisser Anlagen, für die nachweislich ein 
grosses öffentliches Interesse besteht (z.B. Rasenflächen von öffentli-
chen Parkanlagen oder Fussballplätzen), fällt unter den Titel der Be-
standesgarantie, soweit die Vorgaben der ChemRRV eingehalten wer-
den. 

In von der Gewässerraumfestlegung betroffenen Waldarealen bleibt 
die Waldbewirtschaftung, insbesondere die Holznutzung, auch im Ge-
wässerraum uneingeschränkt möglich. Vorbehalten bleiben die Vor-
gaben der forstlichen Planung (WEP) sowie Natur- und Landschafts-
schutzauflagen in Schutzgebieten. Auf die Holzlagerung im Gewässer-
raum ist grundsätzlich zu verzichten (Abschwemmgefahr bei Hoch-
wasser). Sofern eine solche Lagerung im öffentlichen Interesse und 
standortgebunden ist, kann sie in einer Einzelfallbeurteilung mittels 
Vereinbarung bewilligt werden. Bei ausparzellierten Lagerplätzen, die 
im Rahmen von Meliorationen (Waldzusammenlegungen) entstanden 
sind, sowie bei eingedolten Bächen ist keine Vereinbarung nötig. Im 
Rahmen des Gewässerunterhalts sind die statisch festgesetzten 
Waldgrenzen zu respektieren (Mähen auf Waldareal ist nicht zuläs-
sig). Der durch den Gewässerraum betroffene Waldboden bleibt wei-
terhin der Waldgesetzgebung unterstellt. 

   
Betroffenheit weiterer landwirt-
schaftlicher Interessen 
Fruchtfolgefläche (FFF) 

 Gemäss Art. 36a Abs. 3 GSchG gilt der Gewässerraum nicht als 
Fruchtfolgefläche (FFF). Überschneidet der Gewässerraum Flächen, 
die in den kantonalen Inventaren bereits als Fruchtfolgeflächen (FFF) 
verzeichnet sind, müssen die Kantone nach Art. 41cbis GSchV diejeni-
gen Böden, die sich im Gewässerraum befinden und die (gemäss 
Sachplan FFF und RPV) weiterhin FFF-Qualität haben, separat auswei-
sen. Diese Böden können – als Potenzial – weiterhin zum Kontingent 
gezählt werden, erhalten aber einen besonderen Status. Im Krisenfall 
sind gemäss dem jeweiligen Notfallbeschluss die Böden im Gewäs-
serraum mit FFF-Qualität als Letzte und nur im äussersten Notfall zur 
(vorübergehenden) intensiven Bewirtschaftung beizuziehen; dies ist 
sinnvoll, da der Gewässerraum insbesondere auch dem Schutz der 
Gewässer vor Eintrag von Nähr- und Schadstoffen der Landwirtschaft 
dient. 

Für einen effektiven Verlust an FFF ist nach den Vorgaben der Sach-
planung des Bundes nach Art. 13 RPG Ersatz zu leisten. Ein solcher 
Verlust liegt jedoch erst vor, wenn FFF im oder ausserhalb des Ge-
wässerraums durch ein Wasserbauprojekt effektiv beansprucht wer-
den. Falls der Gewässerraum Kulturland enthält, so ist bei der 
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Planung eines Hochwasserschutz-, Revitalisierungs- oder Natur- und 
Landschaftsschutzprojekts am Gewässer zu gegebener Zeit in einer 
stufengerechten Interessenabwägung zu prüfen, wie die Beanspru-
chung von Kulturland und insbesondere von FFF durch eine Anpas-
sung des Projekts minimiert werden kann (Art. 3 Abs. 2 Bst. a RPG). 

Meliorationswege  Gemäss Art. 41c Abs. 1 Bst. b GSchV sind land- und forstwirtschaftli-
che Spur- und Kieswege (u.a. Meliorationswege) mit Abstand von 
mindestens 3 m von der Uferlinie des Gewässers zulässig, wenn to-
pografisch beschränkte Platzverhältnisse vorliegen. Zusätzlich kann 
die Behörde gemäss Art. 41c Abs. 4bis GSchV bei Strassen und Wegen 
mit einer Tragschicht oder bei Eisenbahnlinien entlang von Gewäs-
sern, wenn der Gewässerraum landseitig nur wenige Meter über die 
Verkehrsanlage hinausreicht, für den landseitigen Teil des Gewässer-
raums Ausnahmen von den Bewirtschaftungseinschränkungen nach 
Art. 41c Abs. 3 und 4 GSchV bewilligen, wenn keine Dünger oder 
Pflanzenschutzmittel ins Gewässer gelangen können. Diese Spezialre-
gelung kann somit auch beim landseitigen Teil eines Gewässerraums, 
der über einen Meliorationsweg hinausragt, zur Anwendung kom-
men. Meliorationswege entlang von Gewässern werden häufig auch 
vom Gewässerunterhalt benutzt. Dann sind sie im Gewässerraum zu-
lässig, da sie damit u.a. dem Hochwasserschutz dienen. Aus diesen 
Gründen sind Meliorationswege bei der Ausscheidung des Gewässer-
raums nicht speziell zu berücksichtigen. 

   
Übergangsbereich  Zusätzlich zum Gewässerraum sollen die Gemeinden in Zukunft mit 

Gewässerabstandslinien einen Zwischenraum bezeichnen können, 
der einen Übergangsbereich zwischen dem Gewässerraum und an-
grenzenden Hoch- und Tiefbauten sichern soll. Dazu ist im Entwurf 
des neuen Wassergesetzes vorgesehen, § 67 PBG derart anzupassen, 
dass die Gemeinden die zulässigen Nutzungen innerhalb der Gewäs-
serabstandslinien neu in der BZO definieren können. Damit kann ver-
hindert werden, dass Hoch- und Tiefbauten direkt bis an den Gewäs-
serraum errichtet und dadurch gewässerseitig keine Kleinbauten und 
Anlagen mehr erstellt werden können oder der Zugang für den Un-
terhalt erschwert wird. Bereits vorhandene Gewässerabstandslinien, 
die sich ortsplanerisch bewährt haben, können beibehalten werden. 

   
Übergeordnete Prinzipien  Folgende übergeordnete Prinzipien kommen bei der Ausscheidung 

des Gewässerraums im Siedlungsgebiet zur Anwendung: 

• Die Festlegung des Gewässerraums erfolgt im gesamten Sied-
lungsgebiet sowohl bei den Fliessgewässern als auch bei den 
stehenden Gewässern. 

• Das «Siedlungsgebiet» umfasst die folgenden Zonen gemäss 
PBG: Bauzonen, Freihaltezonen, Erholungszonen, Reservezonen. 

• Bei landwirtschaftlich genutzten Freihaltezonen, welche sich 
weitab vom übrigen Siedlungsgebiet befinden, wird vorderhand 
noch keine Ausscheidung und Festlegung des Gewässerraums 
vorgenommen. Die Festlegung erfolgt zu einem späteren 
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Zeitpunkt mit der Festlegung des Gewässerraums im Nicht-Sied-
lungsgebiet. Solange der Gewässerraum nicht rechtskräftig fest-
gelegt wurde, kommen die Übergangsbestimmungen der GSchV 
zur Anwendung. 

• Zur Bestimmung des nötigen Gewässerraums wird das Gewäs-
ser in sinnvolle Abschnitte unterteilt. 

• Bildet ein Gewässer die Grenze zwischen dem Siedlungs- und 
dem Landwirtschaftsgebiet bzw. zwischen dem Siedlungsgebiet 
und dem Wald, wird der Gewässerraum beidseitig ausgeschie-
den, d.h. auch im Landwirtschaftsgebiet und im Wald. 

• Bei kurzen sogenannten Verbindungsabschnitten (max. 300 m 
Länge) zwischen Siedlungsgebieten wird der Gewässerraum in 
der Regel durchgezogen, auch wenn dadurch beidseitig Nicht-
Siedlungsgebiet (Landwirtschaftszone oder Wald) betroffen wird. 

• Verläuft das Gewässer durch ein Waldstück, welches von Sied-
lungsgebiet umgeben ist und tangieren die geltenden Über-
gangsbestimmungen oder der potenzielle Gewässerraum das 
Siedlungsgebiet, wird der Gewässerraum auch im Waldstück 
ausgeschieden. Durch den Gewässerraum beanspruchter Wald-
boden bleibt weiterhin der Waldgesetzgebung unterstellt. 

• Bildet ein Gewässer die Grenze zwischen zwei Gemeinden bzw. 
liegt es an der Grenze, wo das Gewässer von der einen Ge-
meinde in die nächst unterliegende verläuft, wird die Ausschei-
dung des Gewässerraums aufeinander abgestimmt und die Fest-
legung zwischen den Gemeinden koordiniert. 

• Bei einer Anpassung des Gewässerraums orientiert sich dieser 
an zusammenhängenden Siedlungseinheiten/-strukturen. Ge-
bäude sind bei der Gewässerraumfestlegung grundsätzlich nicht 
zu umfahren, das Anschneiden durch den Gewässerraum ist, 
auch bei bestehenden Schutzobjekten, in Kauf zu nehmen. Sind 
die Voraussetzungen für eine Reduktion gegeben, ist jedoch zu 
prüfen, wie weit der Gewässerraum reduziert werden kann, um 
das Anschneiden von Schutzobjekten möglichst gering zu halten 
bzw. zu vermeiden. Der Gewässerraum ist vorzugsweise gleich-
mässig breit als kontinuierlicher Korridor auszuscheiden, d.h. es 
sind keine abrupten Richtungswechsel vorzunehmen. Die Anpas-
sung an harmonisch verlaufende Fassadenlinien oder eine 
asymmetrische Anordnung ist mit einer entsprechenden Be-
gründung möglich. 

• Die Ausscheidung des minimalen Gewässerraums gemäss 
GSchV und die Prüfung zur Erhöhung des Gewässerraums sollen 
mit verhältnismässigem Aufwand möglich sein. 

• Eine Anpassung des Gewässerraums im dicht überbauten Ge-
biet (Reduktion) macht vertiefte Abklärungen nötig. Eine umfas-
sende Interessenabwägung muss sichergestellt werden. Im Rah-
men der Gewässerraumfestlegung im vereinfachten Verfahren 
wird ein Abschnitt nur dann abschliessend als «dicht überbaut» 
oder «nicht dicht überbaut» bezeichnet, wenn für den betreffen-
den Abschnitt eine Reduktion erfolgt (und damit der detaillierte 
Nachweis anhand der Indizien für das Vorliegen von dicht 
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überbautem Gebiet zwingend erbracht werden und positiv aus-
gefallen sein musste) oder eine Reduktion im Detail geprüft 
wurde, der detaillierte Nachweis jedoch zeigte, dass die Indizien 
für das Vorliegen von dicht überbautem Gebiet nicht ausrei-
chend erfüllt sind. An Abschnitten, an denen nicht vordergründig 
die Absicht besteht, den minimalen Gewässerraum zu reduzie-
ren, soll anhand einer groben Einschätzung lediglich eine Ten-
denz für «dicht überbaut» oder «nicht dicht überbaut» angege-
ben werden. Aus der Bezeichnung einer Tendenz zu dicht über-
baut lässt sich keinen Anspruch auf eine spätere Reduktion des 
Gewässerraums oder auf eine Ausnahmebewilligung im Fall ei-
nes Bauvorhabens ableiten. Umgekehrt lässt sich aus der Be-
zeichnung einer Tendenz zu nicht dicht überbaut nicht ableiten, 
dass eine Reduktion des Gewässerraums oder die Erteilung ei-
ner Ausnahmebewilligung zu einem späteren Zeitpunkt ausge-
schlossen ist. Die Tendenz lässt die Möglichkeit offen, die ab-
schliessende Beurteilung im Bedarfsfall zu gegebener Zeit, stu-
fengerecht für das jeweilige Vorhaben vorzunehmen und kann 
für diesen Fall als Argument beigezogen werden. 
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  2 GRUNDLAGENÜBERSICHT ZUR IN-
TERESSENSERMITTLUNG 

  2.1 Einleitung 

  Das Resultat des Grundlagenstudiums ist im Formular Vorabklärung 
im Anhang A2 tabellarisch abgebildet und dient im Prozess der Inte-
ressenabwägung zur wertfreien Ermittlung und Dokumentation sämt-
licher betroffenen Interessen. In diesem Kapitel wird nur auf diejeni-
gen Grundlagen, für die gemäss Formular Vorabklärung eine Betrof-
fenheit vorliegt, eingegangen.  
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  2.2 Grundlagen auf Stufe Bund 
(1) (BLN) 
Bundesinventar der Landschaften 
und Naturdenkmäler von natio-
naler Bedeutung  

 In der Gemeinde Bauma sind folgende Inventare verzeichnet: 

• BLN-Gebiet Hörnli-Bergland 
• Trockenwiesen- und weiden: Alt Landenberg 
• Trockenwiesen- und weiden: Batzenegg 
• Trockenwiesen- und weiden: Büel 
• Trockenwiesen- und weiden: Halden 
• Trockenwiesen- und weiden: Heiletsegg 
• Trockenwiesen- und weiden: Hörnen 
• Trockenwiesen- und weiden: Lätten 
• Trockenwiesen- und weiden: Letzibode 
• Trockenwiesen- und weiden: Matt 
• Trockenwiesen- und weiden: Nideltobel 
• Trockenwiesen- und weiden: Vorder Tobel 
• Trockenwiesen- und weiden: Weid 
• Trockenwiesen- und weiden: Wolfenzädel 
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2) (ISOS) 
Bundesinventar der schützens-
werten Ortsbilder der Schweiz 
von nationaler Bedeutung 

 Bei der geplanten Gewässerraumfestlegung ist teilweise der Perime-
ter des Bundesinventars der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz 
von nationaler Bedeutung (ISOS) der Gemeinde Bauma betroffen. 

  Die Gemeinde Bauma weist einen Eintrag im ISOS (Bundesinventar 
der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeu-
tung) auf. Dieses bezeichnet das verstädterte Dorf, historisch-bäuerli-
che Siedlungen mit bedeutendem Wachstum im 19. Und 20. Jahrhun-
dert und entsprechenden durch Nutzungsänderungen bedingten 
Umstrukturierungen. Zudem ist Wellenau als Weiler, historisch-bäu-
erliche Siedlung kleineren Ausmasses ohne nennenswerte zentrale 
Funktion im ISOS enthalten. 

   
Bauma  

 
   
Wellenau  
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  Die betroffenen Gebäude sind in der Tabelle nach Gewässerraumab-
schnitt im Planausschnitt im Anhang A4 dargestellt. 

Es zeigt sich, dass ein Gebiet mit Erhaltungsziel A innerhalb des ge-
planten Gewässerraums liegt. Es handelt sich dabei um das ISOS-Ge-
biet 1 und um den Wellenauerbach, öffentliches Gewässer Nr. 8530. 
Zudem ist ein Einzelobjekt mit Erhaltungsziel A von der Gewässer-
raumfestlegung tangiert. Es handelt sich dabei um das Objekt 0.1.1 
"mächtiges viergeschossiges Spinnereigebäude mit Giebeldach und 
zwei Ecktürmen, 1863, dreigeschossiges Wohn- und Fabrikgebäude 
1872", und die Baugruppe 0.1 "Ehemalige Textilfabrikanlage, Ensem-
ble aus Spinnereifabrik und niedrigerem Wohn- und Fabrikgebäude, 
verbunden durch Dampfmaschinenhaus mit Hochkamin, 1863/73" 
welches vom Wissenbach, öffentliches Gewässer Nr. 8316 im Ab-
schnitt Wiss_3 und Wiss_4 tangiert wird. Weiter wird das Einzelobjekt 
0.0.12 vom Gub_2 tangiert "Ehem. Landwirtschaftliche Genossen-
schaft, grossvolumiger zweigeschossiger Giebelbau mit zwei hohen 
Quergiebeln, 1. V. 20. Jh., markanter Abschluss des Bahnhofbereichs" 

Eine Struktur- und/oder Substanzerhaltung steht bei ISOS A Baugrup-
pen / ISOS A Einzelobjekten im Vordergrund. Bei einer zukünftigen, 
sich konkretisierenden Weiterentwicklung des (Gebäudes der ISOS-
Baugruppe 0.1 / des ISOS A Einzelobjekts 0.1.1, 0.0.12) ist eine wei-
tere Interessenabwägung durchzuführen. In dieser ist auch ein aus-
reichender Spielraum (erweiterter Baubereich) für allfällig notwendige 
Ersatzneubauten aufgrund zeitgenössischer Bauweisen zu berück-
sichtigen. 

  Der Gewässerraum tangiert verschiedene ISOS-Objekte. Die Festle-
gung des Gewässerraums im vereinfachten Verfahren bewirkt keine 
erhebliche Beeinträchtigung dieser ISOS-Objekte, zumal noch keine 
abschliessende Interessenabwägung erfolgte und eine Bautätigkeit 
grundsätzlich weiterhin möglich ist. Im nachgelagerten Verfahren (z.B. 
Baubewilligungsverfahren, Hochwasserschutzprojekt, Sondernut-
zungsplanung usw.) ist eine abschliessende Abwägung zwischen dem 
konkreten Vorhaben und allen weiteren relevanten privaten und öf-
fentlichen Interessen notwendig. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
Bauvorhaben standortgebunden sein können, wenn die Schutzziele 
des ISOS die anderen Interessen überwiegen. Insbesondere ist auch 
zu prüfen, ob das konkrete ISOS-Objekt erheblich beeinträchtigt wer-
den könnte und entsprechend ein Gutachten der eidgenössischen 
Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK) erforderlich ist 
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(3)  
Inventar der historischen Ver-
kehrswege der Schweiz (IVS) 

 Im IVS erfasste Wege nationaler Bedeutung mit sichtbarer histori-
scher Wegsubstanz stehen unter besonderem Schutz. Nationale Ob-
jekte «mit viel Substanz» sollen ungeschmälert, solche «mit Substanz» 
in ihren wesentlichen Elementen erhalten bleiben. Für Wege regiona-
ler und lokaler Bedeutung sind die Kantone zuständig. Im Kanton Zü-
rich sind jegliche Eingriffe in diese Objekte der kantonalen Fachstelle 
für das IVS (ARE, Kantonsarchäologie) zur Prüfung vorzulegen. Ihren 
Anordnungen ist Folge zu leisten. 

Die Strassenabschnitte ZH 35.1.5, ZZH, 35.2.4, H 35.3, ZH 312.3, ZH 
9232, ZH 9305, ZH 9309, ZH 9310, ZH 9329.0.1 und ZH 9327 der 
Wege und Brücken, die im Inventar der historischen Verkehrswege 
der Schweiz (IVS) erfasst sind, sind von der Gewässerraumfestlegung 
betroffen. 

• Fluhbach, öffentliches Gewässer Nr. 8294: ZH 35.3 Regionale Be-
deutung, historischer Verlauf 

• Gruebbach, öffentliches Gewässer Nr. 8315: ZH 35.1.5 Regionale 
Bedeutung, historischer Verlauf mit Substanz 

• Mülibach, öffentliches Gewässer Nr. 8209 und Schluhbächli, öf-
fentliches Gewässer Nr. 8210: ZH 9232 Lokale Bedeutung, histo-
rischer Verlauf Hermatswilerstrasse 

• Lindenwisbach, öffentliches Gewässer Nr. 8214: ZH 35.2.4 Regio-
nale Bedeutung, historischer Verlauf 

• Rotensteinbächli, öffentliches Gewässer Nr. 8231: ZH 35.1.5 Re-
gionale Bedeutung, historischer Verlauf 

• Choltobelbach (früher Lochbach), öffentliches Gewässer Nr. 
8236: ZH 9310 Lokale Bedeutung, historischer Verlauf; ZH 35.3 
Regionale Bedeutung, historischer Verlauf 

• Blitterswilerbach, öffentliches Gewässer Nr. 8237: ZH 9305 Lo-
kale Bedeutung, historischer Verlauf; ZH 9309 Lokale Bedeu-
tung, historischer Verlauf mit Substanz 

• Haselhaldenbach, öffentliches Gewässer Nr. 8289: ZH 35.1.5 Re-
gionale Bedeutung, historischer Verlauf 

• Undalenbach, öffentliches Gewässer Nr. 8292: ZH 35.3 Regio-
nale Bedeutung, historischer Verlauf 

• Sülibach, öffentliches Gewässer Nr. 8303: ZH 35.2.4 Regionale 
Bedeutung, historischer Verlauf, Niderdürstelenstrasse 

• Rüeggenbach, öffentliches Gewässer Nr. 8308: ZH 35.1.5 Regio-
nale Bedeutung, historischer Verlauf 

• Bliggenswilerbach, öffentliches Gewässer Nr. 8314: ZH 35.3 Regi-
onale Bedeutung, historischer Verlauf 

• Wissenbach, öffentliches Gewässer Nr. 8316: ZH 35.3 Regionale 
Bedeutung, historischer Verlauf Dorfstrasse; ZH 312.3 Regionale 
Bedeutung, historischer Verlauf 

• Lochbach (früher Gublenbach), öffentliches Gewässer Nr. 8395: 
ZH 35.3 Regionale Bedeutung, historischer Verlauf 
Gublenstrasse 

• Schluhbach, öffentliches Gewässer Nr. 8396: ZH 9329.0.1 Lokale 
Bedeutung, historischer Verlauf Wolfsbergstrasse 
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• Chatzentobelbach, öffentliches Gewässer Nr. 8419: ZH 9310 Lo-
kale Bedeutung, historischer Verlauf Sternenbergstrasse 

• Cholerbach (früher Walenbach), öffentliches Gewässer Nr. 8427: 
ZH 9327 Lokale Bedeutung, historischer Verlauf Walenbachstra-
sse 

Die betroffenen Objekte sind in der Tabelle nach Gewässerraumab-
schnitt und im Planausschnitt im Anhang A4 dargestellt.  

   
(4) (Nationale Biotopinventare) 
Hoch-/Übergangsmoore, Flach-
moore, Auengebiete, Amphi-
bienlaichgebiete, Trockenwiesen 
und -weiden, Moorlandschaften 
von besonderer Schönheit und 
nationaler Bedeutung 

 In der Gemeinde Bauma besteht eine Amphibienzugstelle mit tempo-
rären Massnahmen "Bauma, Tösstalstrasse Saland und Bauma Un-
terdorfstrasse" (ID Kanton 71). Bei der Massnahme handelt es sich 
um einen Amphibienzaun (Netz-/Gitterzaun). Die Trockenwiesen und 
-weiden wurden bereits bei den BLN abgehandelt 

   
(5) (WZVV) 
Bundesinventar der Wasser- und 
Zugvogelreservate von internatio-
naler und nationaler Bedeutung 

 Es besteht kein Inventar in der Gemeinde Bauma.  

   
(6) 
Wild- und Siegfriedkarten 

 Die Wild- und Siegfriedkarte ist für die Gemeinde Bauma vorhanden. 

   
(7) 
Karten von Hans Conrad Gyger 

 Die Karte von Hans Conrad-Guyer ist für die Gemeinde Bauma vor-
handen.  

   
  2.3 Kantonale Grundlagen 
(8) Fachgutachten Gewässerraum   Für die kommunalen Gewässer bestehen keine Fachgutachten, wel-

che Aussagen über den Gewässerraum vornehmen. 

   
(9) Raumordnungskonzept Kanton 
Zürich (Vorgaben Verdichtungs-
entwicklungen ARE) 

 Das kantonale Raumordnungskonzept (ROK-ZH), welches in den 
neuen kantonalen Richtplan 2012 integriert ist, enthält eine Gesamt-
schau der räumlichen Ordnung im Kanton Zürich. Im ROK-ZH ist das 
Siedlungsgebiet von Bauma dem Handlungsraum "Kulturlandschaft" 
zugewiesen. 

Durch den angestrebten Charaktererhalt in den Kulturlandschaften 
ist der Erhalt unverbauter Landschaftskammern und die Aufwertung 
ausgeräumter Landschaften von Bedeutung. Es sind zusammenhän-
gende Landwirtschafts-, Erholungs- und Naturräume zu sichern. 

Kulturlandschaft  Bei der Kulturlandschaft hat die Landwirtschaft die Raumstruktur we-
sentlich mitgeprägt, der anhaltende Strukturwandel verändert jeodch 
nun zunehmend den historischen Landschaftscharakter. Folgender 
Handlungsbedarf ergibt sich für Kulturlandschaften in Bezug auf Ge-
wässer: 

• Zusammenhängende Landwirtschafts-, Erholungs- und Natur-
räume sichern 



  
Gewässerraumfestlegung im vereinfachten Verfahren, Gemeinde Bauma 
Technischer Bericht 

 

   SUTER • VON KÄNEL • WILD    23 

Naturlandschaft  Teile der Gemeinde werden zudem als "Naturlandschaft" im ROK-ZH 
definiert. Naturlandschaften werden durch die Topographie geprägt 
und zeichnen sich durch zusammenhängende Landschaftskammern 
sowie besonders wertvolle Lebensräume aus. In Bezug auf das Ge-
wässer besteht folgender Handlungsspielraum: 

• Bedürfnisse von Naturschutz, Erholung bzw. Tourismus und 
Landwirtschaft abstimmen 

• Fliessgewässer hochwertig gestalten und aufwerten 

   
Kantonaler Richtplan  Gemäss kantonalem Richtplan ist auf der Strecke Winterthur-Grüze-

Bauma ein Ausbau der Bahnlinie auf Doppelspur geplant. 

Weiter sind dem Kantonalen Richtplan Einträge zu einem bestehen-
den Unterwerk, Hochspannungsleitungen und Kabelleitungen zu ent-
nehmen. 

Das Landschaftsgebiet wird als Landschafts-Schutzgebiet und -Förde-
rungsgebiet definiert. Der Charakter des Streusiedlungsgebiets ist zu 
erhalten. Beim Kieswerk in Saland ist ein Gruben- und Ruderalbiotop 
vermerkt. 

   

 
 
 (10) Zentrumsgebiete  Im Zusammenhang mit der Siedlungsentwicklung nach innen ist der 

Nutzungsdruck auf Bauland (für die bauliche Verdichtung) und Frei-
raum (für die Erholung) sehr hoch. Zentrumsgebiete eigenen sich 
aufgrund ihrer Lage und ihrer Funktion als Siedlungsschwerpunkte 
für eine überdurchschnittliche Nutzungsdichte sowie künftige bauli-
che Verdichtung. Für beide Nutzungen (Verdichtung und Erholung) 
müssen Spielräume geschaffen und gesichert werden. 
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Die Gemeinde Bauma weist kein kantonales Zentrumsgebiet im Be-
reich des Gewässerraums auf. 

Zentrumsgebiete gemäss kantonalem Richtplan gelten als Indiz für 
dich überbaut (vgl. Kapitel 4.3) 

   
(11) Schutzwürdiges Ortsbild  Der Weiler Wellenau ist als schutzwürdiges Ortsbild ausgeschieden.  

Das Ortsbild Wellenau wird durch den Gewässerraum des Wellenau-
bachs tangiert.  

   
(12) Erholungsgebiet  Gemäss kantonalem Richtplan besteht kein kantonales Erholungsge-

biet in der Gemeinde Bauma.  

   
(13) Freihaltegebiet  Gemäss kantonalem Richtplan besteht kein Freihaltegebiet in der Ge-

meinde Bauma.  

   
(14) Naturschutzgebiet (in Gewässern)  Gemäss kantonalem Richtplan besteht kein Naturschutzgebiet (in Ge-

wässern) in der Gemeinde Bauma.  

   
(15) Landschaftsschutz und 
 -fördergebiete 

 Fast das gesamte Gemeindegebiet von Bauma, ausgenommen das 
Siedlungsgebiet, wird als Landschaftsschutz und -förderungsgebiet 
gemäss kantonalem Richtplan definiert.  

   
(16) Landschaftsverbindung  Gemäss kantonalem Richtplan besteht keine kantonale Landschafts-

verbindung.  

   
(17) Gruben- und Ruderalbiotope  Im Gebiet Undeln in West-Bauma besteht ein Gruben- und Ruderal-

biotop.  

   
(18) Gewässerrevitalisierung  Gemäss kantonalem Richtplan besteht keine kantonale Gewässerre-

vitalisierung in der Gemeinde Bauma.  

Zwischen Bauma und Lenzen (Gemeinde Fischenthal) ist eine Gewäs-
serrenaturierung der Töss geplant (Nr. 20). Die Töss ist ein kantona-
les Gewässer und nicht Bestandteil der vorliegenden Gewässerraum-
festlegung.  

   
(19) Schwerpunkte für Gewässeraufwer-
tungen (Vorranggebiete für naturnahe 
und ästhetisch hochwertige Gestaltung 
der Fliessgewässer) 

 Die Gemeinde Bauma liegt ganzflächig im kantonalen Vorranggebiet 
für naturnahe und ästhetisch hochwertige Gestaltung von Fliessge-
wässern. 

   
(20) Fruchtfolgeflächen  Die Gemeinde Bauma weist Fruchtfolgeflächen auf.  

   
(21) Radroute von nationaler Bedeutung  Gemäss kantonalem Richtplan bestehen keine Radrouten von natio-

naler Bedeutung in der Gemeinde Bauma. 



  
Gewässerraumfestlegung im vereinfachten Verfahren, Gemeinde Bauma 
Technischer Bericht 

 

   SUTER • VON KÄNEL • WILD    25 

(22) Geplante Strassen-/Wegprojekte so-
wie geplante Fuss-/Wanderwege und 
Radwege 

 Gemäss kantonalem Richtplan besteht keine geplanten Fuss-/Wan-
derwege oder Radrouten. Gemäss Bauvorhabenplan aus dem GIS 
bestehen folgende Bauprojekte des TBA: 

• Bushaltestelle Widen HIF; Neu- und Ausbau (Beginn 2023) 
• Bahnhof Dorfmitti und Busbucht, Neu – und Ausbau auf Behin-

dertengerechtigkeit (Beginn 2021) 
• Eingangstor, Neu- und Ausbau (Beginn 2022) 
• Bahnhof Lipperschwändi, Neu- und Ausbau auf Behindertenge-

rechtigkeit (Beginn 2021) 

   
(23) Kantonale Nutzungspläne  In der Gemeinde Bauma bestehen keine kantonalen Nutzungspläne.  

   
(24) Überkommunale Natur- und 
Landschaftsschutzgebiete Kanton 
Zürich 

 In der Gemeinde Bauma bestehen Trockenbiotope, welche durch die 
Gewässerraumfestlegung tangiert werden. Dies betrifft folgende Ge-
wässer: 

• Chatzentobelbach, öffentliches Gewässer Nr. 8419 
• Wissenbach, öffentliches Gewässer Nr. 8316 

Der Fluhbach, öffentliches Gewässer Nr. 8294 grenzt an ein Kiesbio-
top. Das Kiesbiotop wird von der Gewässerraumfestlegung nicht tan-
giert.  
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Überkommunale Natur- und 
Landschaftsschutzverordnung 

 In der Gemeinde Bauma bestehen zudem zahlreiche überkommu-
nale Natur- und Landschaftsschutzobjekte. Keines tangiert die Ge-
wässerraumfestlegung. Hingegen liegt Bauma östlich der Töss mehr-
heitlich im BLN-Gebiet. Dies betrifft folgende Gewässer: 

• Wellenauerbach, öffentliches Gewässer Nr. 8530 
• Choltobelbach (früher Lochbach), öffentliches Gewässer Nr. 

8236 
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25) Öffentliche Oberflächenge-
wässer 

 In der Gemeinde Bauma bestehen 25 öffentliche, kommunale Ge-
wässer, die das Siedlungsgebiet tangieren oder innerhalb des Sied-
lungsgebiets liegen. Zudem fliesst die Töss, öffentliches Gewässer Nr. 
7000 durch die Gemeinde Bauma. Bei der Töss handelt es sich um 
ein kantonales Gewässer, weshalb die Töss nicht Bestandteil er vor-
liegenden Gewässerraumfestlegung ist. 

   

 
   
Eindolungen  Die Verläufe der Eindolungen wurden zur Gewässerraumfestlegung 

mithilfe des GIS-Browsers (maps.zh.ch) geprüft. 

Die Gemeinde Bauma überprüft die Lage der Eindolungen. 

   
Gewässer innerhalb des Sied-
lungsgebiets 

 25 Fliessgewässer liegen innerhalb des Siedlungsgebiets der Gemein-
de Bauma und sind somit von der vorliegenden Gewässerraumfestle-
gung betroffen.  

 
Nummer Name Nummer  Name 
8294 Fluhbach 8293 Felmisbächli 
8315 Gruebbach 8303 Sülibach 
8530 Wellenauerbach 8308 Rüeggenbach 
8203 Helltobelbächli 8314 Bliggenswilerbach 
8209 Mülibach 8316 Wissenbach 
8217 Grundbach 8317 Tutschgenbach 
8210 Schluhbächli 8318 Tutschgenholzbach 
8214 Lindenwisbach 8395 Lochbach (früher Gublenbach) 
8231 Rotensteinbächli 8396 Schluhbach 
8236 Choltobelbach (früher Lochbach) 8419 Chatzentobelbach 
8237 Blitterswilerbach 8427 Cholerbach (früher Walenbach) 
8289 Haselhaldenbach 8547 Nideltobelbach 
8292 Undalenbach   
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Gewässer ausserhalb des Sied-
lungsgebiets 

 Ausserhalb des Siedlungsgebiets bestehen gemäss GIS-Browser 
(maps.zh.ch) weitere rund 290 Fliessgewässer in der Gemeinde 
Bauma. 

Hinweis Gewässernamen  Die AV-Daten und die Gewässerdaten gemäss GIS-Browser 
(maps.zh.ch) stimmen in Bezug auf die Gewässernamen bei drei Ge-
wässern nicht überein. Für die Festlegung werden die Nummern und 
Namen gemäss Kanton Zürich verwendet.  

• Das öffentliche Gewässer Nr. 8236 wird neu Choltobelbach ge-
nannt. Während der öffentlichen Auflage wurde das Gewässer 
gemäss AV-Daten Lochbach genannt. Auf den Plänen wird neu 
folgendes vermerkt: Choltobelbach (früher Lochbach), 8236. Die 
Abschnittsbezeichnung und kantonale Gewässernummer blei-
ben unverändert (Lo_1, Lo_1, Lo_3) 

• Das öffentliche Gewässer Nr. 8395 wird neu Lochbach genannt. 
Während der öffentlichen Auflage wurde das Gewässer gemäss 
AV-Daten Gublenbach genannt. Auf den Plänen wird neu folgen-
des vermerkt: Lochbach (früher Gublenbach), 8395. Die Ab-
schnittsbezeichnung und kantonale Gewässernummer bleiben 
unverändert (Gub_1, Gub_2a, Gub_2b, Gub_3, Gub_4, Gub_5, 
Gub_6) 

• Das öffentliche Gewässer Nr. 8427 neu Cholerbach genannt. 
Während der öffentlichen Auflage wurde das Gwässer gemäss 
AV-Daten Walenbach genannt. Auf den Plänen wird neu folgen-
des vermerkt: Cholerbach (früher Walenbach), 8427. Die Ab-
schnittsbezeichnung und kantonale Gewässernummer bleiben 
unverändert (Wal_1, Wal_2) 

Für die vorliegende Gewässerraumfestlegung werden bei der Festle-
gung folgende Gewässernamen verwendet: 

• Chotobelbach (früher Lochbach): öffentliche Gewässer Nr. 8236 
• Lochbach (früher Gublenbach): öffentliche Gewässer Nr. 8395 
• Cholerbach (früher Walenbach): öffentliches Gewässer Nr. 8427 

   
Stehende Gewässer  In der Gemeinde Bauma liegt kein natürlich stehendes Gewässer in-

nerhalb des Siedlungsgebiets. 

Im Siedlungsgebiet der Gemeinde Bauma ist das künstlich angelegte 
stehende Gewässer beim Kieswerk in Saland, Dillhus mit einer Fläche 
von ca. 5'014 m2 betroffen und ein künstlich angelegtes stehendes 
Gewässer beim Fluhbach von rund 5'900 m2 ausserhalb des Sied-
lungsgebiets (tangiert dieses aber ggf.).  

   
Retentionsmulden  Bei den beiden stehenden Gewässer beim Haselhaldenbach (Hasel_1 

und Hasel_2) sowie beim Undalenbach (Undal_2) handelt es sich um 
Retentionsmulden.  

Der bestehende Teich beim Wissbach wird im Frühling 2022 trocken-
gelegt. Auch hier wird kein Gewässerraum festgelegt.  
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(26) Ökomorphologie Fliessgewäs-
ser 

 Die kommunalen Gewässer weisen innerhalb des Gemeindegebiets 
gemäss GIS-Browser (maps.zh.ch) eine Gesamtlänge von rund 126 
km auf. Davon befinden sich rund 7.6 km innerhalb des Siedlungsge-
biets oder tangieren Siedlungsgebiet. 
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(27) Gewässerschutzkarte  Die Gebiete entlang der Töss im Siedlungsgebiet liegen mehrheitlich 
innerhalb des Gewässerschutzbereichs Au resp. Ao. Zudem bestehen 
in folgenden Gebieten Grundwasserschutzzonen: 

• Äspen 
• Vogelsang 
• Juckern 
• Bächli (projektiert) 
• Widen 
• Sülibachtobel 
• Sülibach, Sülibachau 
• Weidli, Brunnenwis 
• Schwendi 
• Chatzenstrick 
• Wellenau 
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(28) Revitalisierungsplanung 
Fliessgewässer 

 Gemäss Revitalisierungsplanung (maps.zh.ch) wurden in der Ge-
meinde Bauma zwölf für die Revitalisierung prioritäre Fliessgewässer 
inkl. der Töss ermittelt (Revitalisierungsnutzen gross). Davon liegen 
sechs Gewässer innerhalb oder angrenzend an das Siedlungsgebiet: 

• Fluhbach, öffentliches Gewässer Nr. 8294 
• Mülibach, öffentliches Gewässer Nr. 8209 (Saland und Laubberg) 
• Choltobelbach (früher Lochbach), öffentliches Gewässer Nr. 

8236 
• Sülibach, öffentliches Gewässer Nr. 8303 
• Wissenbach, öffentliches Gewässer Nr. 8316 
• Nideltobelbach, öffentliches Gewässer Nr. 8547 

   

 
   
(29) Historische Gewässerkarte im 
GIS-Browser 

 Die geplante Gewässerraumfestlegung folgt im Abschnitt Mueli_4 
nicht dem aktuellen oder nicht dem natürlichen/historischen Gewäs-
serverlauf. Beim Abschnitt Mueli_4/5 wird zurzeit ein Hochwasser-
schutz- und Revitalisierungsprojekt erarbeitet, welches eine Umle-
gung des Mülibachs im entsprechenden Abschnitt vorsieht. Der Ge-
wässerraum für diesen Abschnitt wird im Hochwasser- und Revitali-
sierungsprojekt ausgeschieden. Die Gewässerraumfestlegung erfolgt 
somit nicht mit der vorliegenden flächendeckender Gewässerraum-
festlegung. Bei der flächendeckender Gewässerraumfestlegung wird 
bei allen betroffenen Gewässern dem aktuellen Gewässerverlauf ge-
folgt. (vgl. Anhang A6)  

  Die meisten Gewässerläufe in der Gemeinde Bauma weisen ca. seit 
dem Jahr 1850 keine Veränderungen in ihrer Lage auf. Gerade im 
Siedlungsgebiet bestehen hingegen Gewässerabschnitte, welche zwi-
schen 1850 und 1890 oder 1890 und 1980 verschwunden sind. 
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(30) Naturgefahrenkarte  Die Gefahrenkartierung im GIS-Browser (maps.zh.ch) zeigt für die in-
nerhalb des Untersuchungsgebiets liegenden Gebiete der Gemeinde 
Bauma mehrheitlich eine geringe Gefährdung auf.  

Erhebliche Gefährdungen bestehen bei folgenden Fliessgewässern: 

• Mülibach, öffentliches Gewässer Nr. 8209 
• Choltobelbach (früher Lochbach), öffentliches Gewässer Nr. 

8236 
• Wissenbach, öffentliches Gewässer Nr. 8316 
• Cholerbach (früher Walenbach), öffentliches Gewässer Nr. 8427 

   

 
   
(32) Risikokarte Hochwasser  Für die Gemeinde Bauma besteht eine Risikokarte für Hochwasser.  

   
(33) Hochwasserschutzprojekte  Momentan bestehen mehrere Hochwasserschutzprojekte im Bear-

beitungsperimeter:  

• Beim Abschnitt Mueli_4/5 des Mülibachs ist die Gemeinde 
Bauma zurzeit an einem Hochwasserschutz- und Revitalisie-
rungsprojekt. Mit dem Projekt wird für den entsprechenden Ab-
schnitt des Mülibachs und des Schluhbächlis der Gewässerraum 
festgelegt. 

• Blitterswilerbach, öffentliches Gewässer Nr. 8237, betrifft alle Ab-
schnitte der vorliegenden Gewässerraumfestlegung 

• Für den Haselhaldenbach, öffentliches Gewässer Nr. 8289 be-
steht ein Hochwasserschutzprojekt. 

• Für den Sülibach, öffentliches Gewässer Nr. 8303 besteht ein 
Hochwasserschutzprojekt  

• Für den Cholerbach (früher Walenbach), öffentliches Gewässer 
Nr. 8427 besteht ein Hochwasserschutzprojekt  
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• Am Nideltobelbach, öffentliches Gewässer Nr. 8547 besteht ein 
Hochwasserschutzprojekt 

• Beim Mülibach im Abschnitt Mueli_2 und Mueli_3 wurden bereits 
Massnahmen aufgrund des Wasserbauprojekts aus dem Jahr 
2010 umgesetzt. 

(35) Sanierungsmassnahmen bei 
Wasserkraftwerken nach Art. 83 
GSchG 
(Sanierungsplanung Schwall/Sunk, Reakti-
vierung Geschiebehaushalt, Wiederher-
stellung Fischgängigkeit) 

 Zurzeit sind Abklärungen betreffend der Sanierungspflicht für Ge-
schiebesammler hinsichtlich des Geschiebedurchgangs im Gange.  

   
(36) Infrastrukturprojekte (Stras-
sen, Kunstbauten, Werkleitungen) 

 Gemäss GIS-Browser (maps.zh.ch) bestehen folgende Projekte: 

• Neu- und Ausbau Bushaltestelle Widen HIF; Bauma (Realisie-
rungsbeginn 08.2023) 

• Neu- und Ausbau BH Dorfmitti und behindertengerechte Ausge-
staltung der Busbucht, Bäretswilerstrasse (Realisierungsbeginn 
0.7.2021) 

• Neu- und Ausbau Eingangstore, Fussgängerunterführung (FBU) 
und Instandstellung der FB (Fussgängerbrücke), Tösstalstrasse 
(Realisierungsbeginn: 04.2022) 

Gemäss der Gemeinde Bauma bestehen zurzeit folgende Baustellen, 
die ein Gewässer tangieren: 

• Erschliessung Grüntal/Haselhaldenbach 

   
(37) Baulinien  Entlang folgender Gewässer innerhalb des Siedlungsgebiets beste-

hen Baulinien: 

• Lochbach (früher Gublenbach), öffentliches Gewässer Nr. 8395 
• Schluhbach, öffentliches Gewässer Nr. 8396 
 
Folgende Gewässer innerhalb des Siedlungsgebiets queren oder tan-
gieren bestehende Baulinien: 
• Fluhbach, öffentliches Gewässer Nr. 8294 
• Mülibach, öffentliches Gewässer Nr. 8209 
• Sülibach, öffentliches Gewässer Nr. 8303 
• Bliggenswilerbach, öffentliches Gewässer Nr. 8314 
• Cholerbach (früher Walenbach), öffentliches Gewässer Nr. 8427 

   
(38) Baustellen Kantonsstrassen  Gemäss GIS-Browser (maps.zh.ch) bestehen zurzeit keine Baustellen 

an Kantonsstrassen in der Gemeinde Bauma.  
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(39) Fuss- und Wanderwege  Es bestehend zahlreiche Wanderwege in der Gemeinde Bauma. Fol-
gende Wanderwege verlaufen entlang eines öffentlichen Fliessgewäs-
sers, das von der vorliegenden Gewässerraumfestlegung betroffen 
ist: 

• Route Nr. 410.0: Cholerbach (früher Walenbach), öffentliches Ge-
wässer Nr. 8427 

• Routen Nrn. 373.0, 344.0, 365.0: Wissenbach, öffentliches Ge-
wässer Nr. 8316 

• Route Nr. 568.0: Choltobelbach (früher Lochbach), öffentliches 
Gewässer Nr. 8236 

• Routen Nrn. 385.0, 720.0, 631.0: Mülibach, öffentliches Gewäs-
ser Nr. 8209 

   
(40) Kantonale Grundstücke   Die Betroffenheit der kantonalen Grundstücke ist in der Beilage zu 

entnehmen.  

   
(41) Kantonale Strassengrundstü-
cke  

 Die Betroffenheit der kantonalen Strassengrundstücke ist in der Bei-
lage zu entnehmen. 

   
(42) Denkmalschutz (kantonale 
Schutzobjekte) 

 Gemäss § 203 Abs. 1 lit. c des Planungs- und Baugesetzes (PBG) sind 
Schutzobjekte Ortskerne, Quartiere, Strassen und Plätze, Gebäude-
gruppen, Gebäude und Teile sowie Zugehör von solchen, die als 
wichtige Zeugen einer politischen, wirtschaftlichen, sozialen oder 
baukünstlerischen Epoche erhaltenswürdig sind oder die Landschaf-
ten oder Siedlungen wesentlich mitprägen, mitsamt der für ihre Wir-
kung wesentlichen Umgebung. Darüber hinaus können auch wert-
volle Park- und Gartenanlagen, Bäume und Baumbestände, Feldge-
hölze und Hecken Teil des Schutzobjektes sein (vgl. § 203 Abs. 1 lit. c 
und f PBG). Denkmäler sind Teil des geschichtlichen Erbes. Durch 
ihre Denkmäler schützt und vertieft die Gesellschaft ihre Identität. 
Aufgrund der grossen Bedeutung der Denkmäler hat die Öffentlich-
keit die Verantwortung, diese zu schützen und für ihre ungeschmä-
lerte Erhaltung zu sorgen. Eine Substanzerhaltung steht bei 
Schutzobjekten von überkommunaler Bedeutung im Vordergrund. 

  Im Perimeter des Gewässerraums befinden sich 2 Objekte, die im In-
ventar für Denkmalschutzobjekte von überkommunaler Bedeutung 
erfasst sind. Betroffen von der Gewässerraumfestlegung sind: 

• Wissenbach, öffentliches Gewässer Nr. 8316: Ensemble ehem. 
Mühle und ehem. Spinnerei 

• Lochbach (früher Gublenbach), öffentliches Gewässer Nr. 8395: 
Oberstufenschulanlage Bauma, Turnhalle mit Verbindungsbau, 
Sekundarschulhaus 
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  Die Gebäude Vers. Nrn. 29700869 und 29700895 liegt innerhalb des 
geplanten Gewässerraums.  

Das Gebäude Vers. Nr. 29701090 liegt innerhalb des geplanten Ge-
wässerraums.  

Die betroffenen Gebäude sind in der Tabelle nach Gewässerraumab-
schnitt und im Planausschnitt im Anhang A4 dargestellt. 

   

 
   
(43) Archäologische Zonen  In den Abschnitten der Gewässerraumfestlegung sind keine Archäo-

logischen Zonen betroffen.  

   
(44) Inventar der schutzwürdigen 
Ortsbilder von überkommunaler 
Bedeutung (KOBI) 

 Gemäss § 203 Abs. 1 lit. c PBG sind Schutzobjekte Ortskerne, Quar-
tiere, Strassen und Plätze, Gebäudegruppen, Gebäude und Teile so-
wie Zubehör von solchen, die als wichtige Zeugen einer politischen, 
wirtschaftlichen, sozialen oder baukünstlerischen Epoche erhaltens-
würdig sind oder die Landschaften oder Siedlungen wesentlich mit-
prägen, mitsamt der für ihre Wirkung wesentlichen Umgebung. Sol-
che Objekte sind Teil des geschichtlichen Erbes. Durch ihre Denkmä-
ler schützt und vertieft die Gesellschaft ihre Identität. Aufgrund der 
grossen Bedeutung der Denkmäler hat die Öffentlichkeit die Verant-
wortung, diese zu schützen und für ihre ungeschmälerte Erhaltung 
zu sorgen.  
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  Zielsetzung des KOBI ist die Erhaltung und sinngemässe Weiterent-
wicklung der charakteristischen Bebauungsstruktur mit den ortsty-
pisch ausgeprägten Umgebungsbereichen und Freiräumen. Diese 
sind, zusammen mit dem wertvollen Gesamterscheinungsbild des 
Bestandes, massgebend für die besondere Bedeutung als überkom-
munales Ortsbild. Demzufolge ist sicherzustellen, dass «prägende 
oder strukturbildende Gebäude», «ausgeprägte Platz- und Strassen-
räume», Gebäude mit «wichtigen Begrenzungen von Strassen-, Platz- 
und Freiräumen», «Raumwirksame Mauern», «Orts-bildprägende 
Stadtmauern», «Ehemalige Kanäle», sowie «Ortstypische Elemente» in 
ihrer baulichen Struktur auch künftig erhalten sowie ggf. gemäss ih-
ren beschriebenen Merkmalen ersetzt werden können. «Wichtige 
Freiräume» sollen aus ortsbildschutzrechtlicher Sicht unbebaut blei-
ben. Die Gewässerraumfestlegung steht dieser Zielsetzung grund-
sätzlich nicht entgegen. Bauliche Massnahmen im Zusammenhang 
mit dem Gewässer sind sorgfältig auf die bestehende Situation und 
Topografie abzustimmen. 

  Bei der geplanten Gewässerraumfestlegung ist teilweise der Perime-
ter des Inventars der schutzwürdigen Ortsbilder von überkommuna-
ler Bedeutung (KOBI) in der Gemeinde Bauma, innerhalb des Ortsbil-
des Blittenswil-Juckeren (regionale Bedeutung, AREV-Nr./BDV Nr. 13) 
Undalen (regionale Bedeutung, AREV-Nr./BDV Nr. 13), Bauma (regio-
nale Bedeutung, AREV-Nr./BDV Nr. 13), Wellenau (kantonale Bedeu-
tung, AREV-Nr./BDV Nr. 13), tangiert. 

  Die betroffene/n Gebäude (weitere Interessen vgl. oben) sind in der 
Tabelle nach Gewässerraumabschnitt und im Planausschnitt im An-
hang A4 dargestellt. 

  Das inventarisierte Ortsbild gilt aufgrund der Lage im Hauptsied-
lungsgebiet der Gemeinde Bauma und der historisch gewachsenen, 
dichten Struktur sowie der Setzung der Bauten als «dicht überbaut». 
Der im KOBI-Perimeter liegende Abschnitt Lo_1, Blitt_4, Blitt_5, Blitt_6, 
Undalen_3, Undalen_4, Wiss_2, Wiss_3, Wiss_4 gilt als «dicht über-
baut».  

   
(45) Waldareale  
 

 Folgende Gewässerraumfestlegungen tangieren übrigen Wald: 
Gruebbach, Lindenwisbach, Chatzentobelbach und Cholerbach (frü-
her Walenbach).  

   
(46) Schutzwald 
 

 Gerinnerelevanter Schutzwald ist durch die Gewässerraumfestlegung 
folgender Gewässer tangiert: Helltobelbach, Schluhbächli, Choltobel-
bach (früher Lochbach), Undalenbach und Rüeggbach. 
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(47) Waldentwicklungsplan Kan-
ton Zürich 2010: besondere Ziele 

 Folgende Ziele bestehen gemäss Waldentwicklungsplan bei den tan-
gierten Wäldern: 

• Gruebbach: Waldrandförderung, Waldstandort von naturkundli-
cher Bedeutung, Dauernd lichte Wälder 

• Lindenwisbach: Waldrandförderung 
• Chatzentobelbach: Waldrandförderung, Waldstandorte von na-

turkundlicher Bedeutung, wenig begangene Wildlebensräume 
• Cholerbach (früher Walenbach)  
• Helltobelbach: - 
• Schluhbächli: wenig begangene Wildlebensräume 
• Choltobelbach (früher Lochbach): Waldrandförderung 
• Undalenbach: - 
• Rüeggbach: Waldrandförderung, wenig begangene Wildlebens-

räume 

   
(48) Wildtierkorridore (F+J)  Der Sühlibach tangiert den Perimeter der nationalen Ausbreitungs-

achse.  

   
(49) Landwirtschaftliche Bewirt-
schaftung 

 Im Anhang 7 wird dargelegt, wie die landwirtschaftlichen Nutzflächen 
durch die Gewässerraumausscheidung tangiert werden.   

   
(50) Meliorationskataster  Die Zusammenstellung der Abschnitte mit betroffenen Meliorations-

anlagen ist zurzeit noch offen. Diese ist ebenfalls im Anhang 7 darzu-
legen.  

Für bestehende Drainagehauptleitungen und Pumpwerke wird da-
rauf hingewiesen, dass gemäss Art. 41c Abs. 1 Bst. C GSchV die Be-
hörde die Erstellung standortgebundener Teile von Anlagen, die der 
Wasserentnahme oder –einleitung dienen, im Gewässerraum bewilli-
gen kann. 

   
(51) Kataster der belasteten 
Standorte 

 Folgende Fliessgewässer verlaufen in einem Abschnitt entlang eines 
belasteten Standortes: 

• Mülibach, öffentliches Gewässer Nr. 8209 
• Wissenbach, öffentliches Gewässer Nr. 8316 inkl. Seitenarme 

   
(55) Fruchtfolgeflächen  Die quantitative Auswirkung auf die Fruchtfolgefläche wird im Anhang 

6 abgehandelt.  
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  2.4 Regionale Grundlagen 
Regionaler Richtplan  Die Region Zürich Oberland RZO definiert Bauma als Subzentrum. 

Subzentren bilden gemäss Richtplantext wichtige Schwerpunkte der 
Versorgung für Güter des täglichen Bedarfs. Sie sollen in ihrer Funk-
tion gestärkt werden. Die öffentliche Hand trägt diesem Ziel bei ihren 
Standortentscheiden und bei der Weiterentwicklung der Verkehrsinf-
rastruktur Rechnung. Die Subzentren werden städtebaulich aufge-
wertet. Dem öffentlichen Strassenraum kommt dabei ein besonderes 
Augenmerk zu.  

Der Regionale Richtplan weist für Teile im Siedlungsgebiet das schüt-
zenswerte Ortsbild aus.  

   

 
   
(56) Zentrumsgebiet  Im Zusammenhang mit der Siedlungsentwicklung nach innen ist der 

Nutzungsdruck auf Bauland (für die bauliche Verdichtung) und Frei-
raum (für die Erholung) sehr hoch. Zentrumsgebiete eigenen sich 
aufgrund ihrer Lage und ihrer Funktion als Siedlungsschwerpunkte 
für eine überdurchschnittliche Nutzungsdichte sowie künftige bauli-
che Verdichtung. Für beide Nutzungen (Verdichtung und Erholung) 
müssen Spielräume geschaffen und gesichert werden. 

Zentrumsgebiete gemäss regionalem Richtplan gelten als Indiz für 
dicht überbaut. 

Die Gemeinde Bauma weist kein regionales Zentrumsgebiet im Be-
reich des Gewässerraums auf.  

   
(57) Erholungsgebiet  Ein Erholungsgebiet besteht beim Rotensteinbächli.  
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(64) Gewässerrevitalisierung  Bei Teilabschnitten der Töss, öffentliches Gewässer Nr. 7000 sowie 
des Mülibachs, öffentliches Gewässer Nr. 8209 werden im regionalen 
Richtplan Gewässerrevitalisierung angezeigt. 

   
  2.5 Kommunale Grundlagen 
Situation  Die Fläche der Gemeinde Bauma beträgt rund 29.5 km2. Die Ge-

meinde Bauma fusionierte im Jahr 2015 mit der Gemeinde Sternen-
berg.  

Insgesamt leben rund 4'873 Personen in der Gemeinde Bauma. Mehr 
al 50 % der Gemeindefläche ist Wald und Gehölz, rund 36 % der Ge-
meindefläche dient der landwirtschaftlichen Nutzung. Das Siedlungs-
gebiet beschränkt sich auf ca. 8 % der Gemeindefläche.  

   
(69) Natur- und Landschafts-
schutzobjekte 1980 

 In folgenden Abschnitten besteht ein Schutzgebiet gemäss Art. 41a 
Abs. 1 GSchV: 

• Fluh_1 (Kiesbiotop) 
• Grueb_4 (Trockenbiotop) 
• Wiss_1 (Trockenbiotop) 
• Chatz_0 (Trockenbiotop) 
• Chatz_1 (Trockenbiotop) 
• Chatz_2 (Trockenbiotop) 

 
(71) Kommunaler Richtplan  Die Gemeinde Bauma verfügt über einen Verkehrsplan (September 

2018).  

   
 (73) Inventare  In der Gemeinde Bauma bestehen zahlreiche kommunale Inventare 

der Natur- und Landschaftsschutzobjekte von kommunaler Bedeu-
tung (1992). Von der Gewässerraumfestlegung sind folgende Inven-
tare betroffen: 

• Cholerbach (früher Walenbach), Abschnitt Wal_2: Bachgehölz 
• Chatzentobelbach, Abschnitt Chatz_1, Chatz_2: Naturschutzum-

gebungszone 
• Chatzentobelbach, Abschnitt Chatz_3: quert/ grenzt an Einzel-

bäume/Gehölze 
• Wissenbach, Abschnitt Wiss_4 und Wiss_5: Bachgehölz 
• Wissenbach, Abschnitt Wiss_5: Naturschutzzone 
• Gruebbach, Abschnitt Grueb_4: Naturschutzumgebungszone 
• Rüeggenbach, Abschnitt Rue_3: Bachgehölze 
• Bliggenswilerbach, Abschnitt Bli_2: Fliessgewässer (heute kein 

Fliessgewässer vorhanden gemäss GIS-Browser) 
• Haselhaldenbach, Abschnitt Hasel_4: Einzelbaum/Fliessgewässer 

(heute kein Fliessgewässer vorhanden gemäss GIS-Browser, 
siehe KOBI ehemaliger Fabrikkanal Anhang 4) 

• Choltobelbach (früher Lochbach), Abschnitt Lo_1: Bachgehölze 
• Blitterwilerbach, Abschnitt Blitt_4 und Blitt_5: Bachgehölze 
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• Grundbach, Abschnitt Grund_1: Einzelbaum 
• Mülibach, Abschnitt Mueli_7: Bachgehölz 

   
(74) Nutzungsplanung  Die Zonenpläne wurden in der Gemeinde Bauma im Jahr 2018 revi-

diert. Der rechtsgültige Zonenplan weist das Datum vom 11. Dezem-
ber 2018 auf. Als Siedlungsgebiet im Sinne der HWSchV bzw. des 
PBG gelten Bauzonen, kommunale Freihaltezonen, Erholungszonen 
und Reservezonen.   

   

 
   
(75) Zentrumszone  Im Zusammenhang mit der Siedlungsentwicklung nach innen ist der 

Nutzungsdruck auf Bauland (für die bauliche Verdichtung) und Frei-
raum (für die Erholung) sehr hoch. Für beide Nutzungen (Verdichtung 
und Erholung) müssen Spielräume geschaffen und gesichert werden. 
Zentrumszonen sind gemäss § 51 Abs. 1 PBG für eine dichte Über-
bauung zur Entwicklung von Stadt-, Orts- und Quartierzentren be-
stimmt. Aufgrund ihrer Funktion als Siedlungsschwerpunkte, ihrer 
zentralen Lage sowie der angestrebten Ausnützung eigenen sich 
Zentrumszonen für eine künftige bauliche Verdichtung. 

Keine Abschnitte der vorliegenden Gewässerraumfestlegung tangie-
ren eine Zentrumszone.  

Die Zonierung als Zentrumszone gilt als Indiz für dicht überbaut (vgl. 
Kapitel 4.3). 
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(76) Kernzone  Kernzonen umfassen schutzwürdige Ortsbilder, die in ihrer Eigenart 
erhalten oder erweitert werden sollen (vgl. § 50 PGB). In der Regel 
umfassen sie die alten Ortskerne, in welchen die Bauten historisch 
bedingt häufig sehr dicht, zentral/gut erreichbar und nahe am Ge-
wässer gebaut wurden. Die bauliche Struktur/Besonderheit gilt es zu 
erhalten bzw. weiterzuentwickeln.  

Kernzonen ausserhalb des KOBI gelten als Indiz für dicht überbaut 
(vgl. Kapitel 4.3). 

Die Abschnitte Mueli_4, (Mueli_5), Grund_1, Sueli_1, Rue_1, Rue_2, 
Wiss_1, Gub_2a, Gub_4, Gub_5, Schluh_1, Nidel_1 und Nidel_2 (vgl. Ka-
pitel 2) der vorliegenden Gewässerraumfestlegung tangieren (teil-
weise) eine Kernzone ausserhalb KOBI. 

 
Die relevanten Kernzonen liegen im Hauptsiedlungsgebiet der Ge-
meinde Bauma und weisen aufgrund der historisch gewachsenen 
Struktur und der Setzung der Bauten (in der Regel) eine hohe bauli-
che Dichte bzw. Ausnützung auf. 

   
(77) Weilerkernzone  Weilerkernzonen mit traditioneller bäuerlicher Siedlungsstruktur sind 

ein wichtiger und aus raumplanerischer Sicht ein schützenswerter 
Bestandteil des Landschaftsbildes. Weilerkernzonen sind Zonen, in 
denen historisch bedingt Gebäude schon immer nahe am Wasser 
sind/waren und damit wichtige Zeugen der Baukultur sind. Eine 
Struktur- und/oder Substanzerhaltung steht in Weilerkernzonen im 
Vordergrund.  

Weilerkernzonen gelten aufgrund ihrer peripheren Lage ausserhalb 
des Siedlungsgebiets gemäss kantonalem Richtplan, umgeben von 
Landwirtschaftszonen als nicht dicht überbaut (vgl. Kapitel 4.3) 

Die Gemeinde Bauma verfügt über keine Weilerkernzonen, die von 
der Gewässerraumfestlegung betroffen sind.  

   
(79) Sondernutzungsplanungen  Eine Auseinandersetzung mit bestehenden Gestaltungsplänen ist 

wichtig, um spätere Konflikte vorzubeugen. 

 
In folgenden Abschnitten sind bestehende/geplante Gestaltungs-
pläne betroffen:  

• QP Lenzen/Lipperschwendi: Nideltobelbach, Nidel_1/2 
• GP Zelg Hörner 2002: Chatzentobelbach, Chatz_4 
• GP Wissenbach 2003: Wissenbach (min Gewässerabstand von 5 

m ab Kante), Wiss_4/5 
• GP Rossacher 1989: Rüeggenbach, Rue_1 
• GP Uerschli Altlandenberg 1987: Rüeggenbach, Rue_1 
• GP Widen Fabrikareal 1995: Sülibach, Sueli_1 
• GP Dillhaus 1988: Undaltenbach, Undal_2 
• GP Dillhaus Nörgelbach 1990: Undalenbach, Undal_2 
• GP Undalen 1986: Undalenbach, Undal_2 
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• GP Ischlag, öffentliche Auflage 15.2.2024 bis 15.4.2024: Müli-
bach, Mueli_1, Mueli_2, Mueli_3 

Die Auswirkungen der Gewässerraumfestlegung auf die bestehenden 
Gestaltungspläne hinsichtlich der Erschliessung und Bebaubarkeit 
wurden überprüft und dargelegt (vgl. Kapitel 4.4). 

   
(80) Gewässerabstandslinien  Gemäss dem GIS-Browser des Kantons Zürich (maps.zh.ch) bestehen 

in Bauma lediglich entlang der Töss (bei Saland) sowie entlang des 
Mülibachs, öffentliches Gewässer Nr. 8209 und des Helltobelbächlis, 
öffentliches Gewässer Nr. 8203 Gewässerabstandslinien.   

   
(83) Massnahmenplanung zur 
Umsetzung Naturgefahrenkarte 

 Für die Gemeinde Bauma besteht ein Konzept der Massnahmenpla-
nung Naturgefahrenkarte aus dem Jahr 2016. Das Konzept wurde 
durch die Flussbau AG und die geo7 AG erarbeitet. Für die vorlie-
gende Gewässerraumfestlegung wurden die Hochwasserschutzbe-
rechnungen für die Schwachstellen erneut vorgenommen. Diese sind 
dem Anhang zu entnehmen. 

   
(86) Revitalisierungsprojekte  Für den Abschnitt Mueli_4 und Mueli_5 besteht ein Hochwasser-

schutz- und Revitalisierungsprojekt. 

   
(90) Grosse Bauvorhaben  Grosse Bauvorhaben, die ein kommunales Gewässer der vorliegen-

den Gewässerraumfestlegung tangieren ist die Arealüberbauung Ha-
selhalden. Sie tangiert den Haselhaldenbach.  

   
(91) Bestehende Gewässerbauli-
nien 

 Gemäss dem GIS-Browser des Kantons Zürich (maps.zh.ch) bestehen 
in Bauma lediglich entlang der Töss (bei Saland) sowie entlang des 
Mülibachs, öffentliches Gewässer Nr. 8209 und des Helltobelbächlis, 
öffentliches Gewässer Nr. 8203 Gewässerabstandslinien.   

   
(94) Genereller Entwässerungs-
plan/Werkleitungskataster 

 Für die Gemeinde Bauma besteht ein genereller Entwässerungs-
plan/Werkleitungskataster. 

   
Gewässerraumfestlegungen  Gemäss dem GIS-Browser des Kantons Zürich (maps.zh.ch) wurde in 

der Gemeinde Bauma nur beim Lochbach (früher Gublenbach), öf-
fentliches Gewässer Nr. 8395 der Gewässerraum für einen Teilab-
schnitt festgelegt. Ansonsten bestehen in der Gemeinde Bauma 
keine weiteren festgelegten oder projektierten Gewässerräume.  

   
  



  
Gewässerraumfestlegung im vereinfachten Verfahren, Gemeinde Bauma 
Technischer Bericht 

 

   SUTER • VON KÄNEL • WILD    43 

  2.6 Weiterführende Grundlagen 
Weitere Anforderungen  Die bestehenden gesetzlichen Regelungen (Gewässerabstand nach § 

21 WWG, Gewässerabstandslinien, Gewässerbaulinien, 3-Meter Puf-
ferstreifen gemäss ChemRRV) bleiben in Kraft. Ziel der Gewässer-
raumfestlegung ist es jedoch, die verschiedenen Vorgaben zu harmo-
nisieren, damit künftig nur noch eine Vorgabe massgebend ist.  

   
  2.7 Online-Werkzeugkasten 
www.gewaesserraum.ch  Die Gewässerraumausscheidung erfolgt nach den Grundsätzen des 

Online-Werkzeugkastens Gewässerraum. Dies bedeutet insbeson-
dere die ortsspezifische Gesamtschau, die Festlegung an allen offe-
nen und eingedolten Gewässern gemäss kantonalen Gewässerplan, 
der Nachweis der Hochwassersicherheit sowie die Berücksichtigung 
zusätzlicher Kriterien wie die Gewässernutzung und das Interesse der 
Siedlungsentwicklung. Der Gewässerraum wird grundsätzlich beidsei-
tig gleichmässig angeordnet. In begründeten Fällen kann der Gewäs-
serraum asymmetrisch festgelegt werden. Für bereits bestehende, 
rechtmässig erstellte und bestimmungsgemässe nutzbare Bauten 
und Anlagen in der Bauzone, die sich innerhalb des Gewässerraums 
befinden, gilt eine Bestandesgarantie.   

   
Revision Online-Werkzeugkasten  Im Mai 2021 wurde der Online-Werkzeugkasten revidiert. Ausgehend 

von der Revision wurden verschiedene Präzisierungen und Ergänzun-
gen vorgenommen. Unter anderem wurden Anpassungen am Schritt-
für-Schritt-Vorgehen und an den Entscheidungsbäumen vorgenom-
men. Diese betreffen insbesondere die Gewässerraumausscheidung 
bei eingedolten Fliessgewässern sowie die Harmonisierung und die 
Interessensabwägung. Auch wird neu eine Vielzahl weiterer Beilagen 
und Nachweise gefordert und der Erläuternde Bericht neu aufgebaut.   

Hinweis Gewässernummern  Seit anfangs 2022 haben alle kommunalen Gewässer neu zudem 
eine kantonale Gewässernummer für eine eindeutige Identifizierung. 
Die vorliegende Gewässerraumfestlegung weist die kommunalen Ge-
wässernummern aus.  
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  3 ABSCHNITTBILDUNG 
  3.1 Kriterien 
Grundsatz  Die Abschnittbildung erfolgt grundsätzlich gemäss der Ökomorpholo-

gie-Erhebung des AWEL, welche die Gewässer gemäss ihrer Ökomor-
phologie, der Gerinnesohlenbreite und der Breitenvariabilität in Ab-
schnitte unterteilt.  

   
Kriterien  Für die Gewässerraumfestlegung werden die Ökomorphologie-Ab-

schnitte gemäss folgenden Kriterien zusammengefasst oder unter-
teilt: 

• Im Rahmen dieser Festlegung werden nur Gewässer im Sied-
lungsgebiet berücksichtigt, deshalb beginnen bzw. enden die Ab-
schnitte an der Grenze des Siedlungsgebiets. Wenn die Sied-
lungsgrenze weniger als 5 m von einem Abschnittswechsel ent-
fernt ist, dient der Abschnittwechsel für die Gewässerraumfestle-
gung zugleich als Siedlungsgrenze.  

• Wenn aufeinanderfolgende Abschnitte dieselbe Breitenvariabili-
tät aufweisen und die Sohlenbreite sich nicht um mehr als 0.5 m 
unterscheiden, können die Abschnitte zusammengefasst wer-
den. Falls die Differenz dreier aufeinanderfolgender Abschnitte 
jeweils weniger als 0.5 m betragen, aber die Differenz zwischen 
dem ersten und letzten Abschnitt mindestens 0.5 m beträgt, er-
folgt ein Abschnittswechsel bei der grösseren Differenz der Soh-
lenbreite. 

• Für Gewässerstrecken mit grossem Revitalisierungspotenzial 
werden einzelne Abschnitte gebildet. 

• Für Durchlässe und Brücken werden keine eigenen Abschnitte 
gebildet. 

• Wenn Gewässer sehr nahe an der Siedlungsgrenze oder auf der-
selben verlaufen, so dass sich ein grosser Teil des Gewässer-
raums im Siedlungsgebiet befindet, werden für diese Strecken 
Abschnitte gebildet.  

  Weitere Kriterien für die Abschnittsbildung sind: 

• Gefahrenbereiche gemäss Naturgefahrenkarte 
• Eindolungen 
• Nutzungszonen, Schutzgebiete 
• Siedlungsstruktur (bei angedachter Reduktion im dicht überbau-

ten Gebiet) 
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  3.2 Abschnitte Fliessgewässer 
Allgemeiner Hinweis  Nachfolgend wird aufgezeigt, wie viele Abschnitte pro Fliessgewässer 

gebildet werden. Für jeden Abschnitt wird der Zustand gemäss Öko-
morphologie aufgezeigt und ggf. werden Hinweise betreffend zusätz-
lichem Koordinationsbedarf zur Festlegung des Gewässerraums for-
muliert.  

   
Fluhbach 
Öffentliches Gewässer Nr. 8294 

 Für den Fluhbach wird ein Abschnitt gebildet.  

• Fluh_1: eingedolt 

   
Gruebbach 
Öffentliches Gewässer Nr. 8315 

 Für den Gruebbach werden vier Abschnitte gebildet.  

• Grueb_1: eingedolt 
• Grueb_2: natürlich/naturnah 
• Grueb_3: wenig beeinträchtigt 
• Grueb_4: natürlich/naturnah 

   
Wellenauerbach 
Öffentliches Gewässer Nr. 8530 

 Für den Wellenauerbach wird ein Abschnitt gebildet.  

• Well_1: eingedolt  

   
Helltobelbächli 
Öffentliches Gewässer Nr. 8203 

 Für das Helltobelbächli werden zwei Abschnitte gebildet. 

• Helltobel_1: wenig beeinträchtigt 
• Helltobel_2: natürlich/naturnah 

   
Mülibach 
Öffentliches Gewässer Nr. 8209 

 Für den Mülibach werden elf Abschnitte gebildet. 

• Mueli_1: stark beeinträchtigt 
• Mueli_2: stark beeinträchtigt 
• Mueli_3: künstlich/naturfremd 
• Mueli_4: wenig beeinträchtigt/Hochwasser-/ 

Revitalisierungsprojekt 
• Mueli_5: künstlich/naturfremd/Hochwasser-/ 

Revitalisierungsprojekt 
• Mueli_6: stark beeinträchtigt 
• Mueli_7: wenig beeinträchtigt 
• Mueli_8: stark beeinträchtigt 
• Mueli_9: wenig beeinträchtigt 
• Mueli_10: wenig beeinträchtigt 
• Mueli_11: eingedolt 

   
Grundbach 
Öffentliches Gewässer Nr. 8217 

 Für den Grundbach wird ein Abschnitt gebildet. 

• Grund_1: eingedolt 
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Schluhbächli 
Öffentliches Gewässer Nr. 8210 

 Für das Schluhbächli werden vier Abschnitte gebildet. 

• Schluhi_1: eingedolt/Wasserbauprojekt 
• Schluhi_2: wenig beeinträchtigt 
• Schluhi_3: wenig beeinträchtigt 
• Schluhi_4: wenig beeinträchtigt 

   
Lindenwisbach 
Öffentliches Gewässer Nr. 8214 

 Für den Lindenwisbach wird ein Abschnitt gebildet. 

• Lindwis_1: eingedolt 

   
Rotensteinbächli 
Öffentliches Gewässer Nr. 8231 

 Für das Rotensteinbächli wird ein Abschnitt gebildet. 

• Rotstei_1: künstlich/naturfremd 

   
Choltobelbach (früher Lochbach) 
Öffentliches Gewässer Nr. 8236 
 

 Für den Choltobelbach (früher Lochbach) werden drei Abschnitte ge-
bildet. 

• Lo_1: künstlich/naturfremd 
• Lo_2: stark beeinträchtigt 
• Lo_3: künstlich/naturfremd 

   
Blitterswilerbach 
Öffentliches Gewässer Nr. 8237 

 Für den Blitterswilerbach werden sechs Abschnitte gebildet. 

• Blitt_1: eingedolt 
• Blitt_2: wenig beeinträchtigt 
• Blitt_3: künstlich/naturfremd 
• Blitt_4: eingedolt 
• Blitt_5: wenig beeinträchtigt 
• Blitt_6: eingedolt 

   
Haselhaldenbach 
Öffentliches Gewässer Nr. 8289 

 Für den Haselhaldenbach werden vier Abschnitte gebildet. 

• Hasel_1: natürlich/naturnah/bestehendes Wasserbauprojekt 
• Hasel_2: wenig beeinträchtigt/bestehendes Wasserbauprojekt 
• Hasel_3: eingedolt/bestehendes Wasserbauprojekt 
• Hasel_4: stark beeinträchtigt/bestehendes Wasserbauprojekt 

   
Undalenbach 
Öffentliches Gewässer Nr. 8292 

 Für den Undalenbach werden vier Abschnitte gebildet. 

• Undal_1: eingedolt 
• Undal_2: wenig beeinträchtigt 
• Undal_3: eingedolt 
• Undal_4: wenig beeinträchtigt 

   
Felmisbächli 
Öffentliches Gewässer Nr. 8293 

 Für das Felmisbächli wird ein Abschnitt gebildet. 

• Felm_1: eingedolt 
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Sülibach 
Öffentliches Gewässer Nr. 8303 

 Für den Sülibach werden zwei Abschnitt gebildet. 

• Sueli_0: künstlich/naturfremd 
• Sueli_1: eingedolt 

   
Rüeggenbach 
Öffentliches Gewässer Nr. 8308 

 Für den Rüeggenbach werden vier Abschnitte gebildet. 

• Rue_1: stark beeinträchtigt 
• Rue_2: künstlich/naturfremd 
• Rue_3: wenig beeinträchtigt 
• Rue_4: wenig beeinträchtigt 

   
Bliggenswilerbach 
Öffentliches Gewässer Nr. 8314 

 Für den Bliggenswilerbach werden zwei Abschnitte gebildet. 

• Bli_1: eingedolt 
• Bli_2: stark beeinträchtigt 

   
Wissenbach 
Öffentliches Gewässer Nr. 8316 

 Für den Wissenbach werden sieben Abschnitte gebildet. 

• Wiss_1: stark beeinträchtigt 
• Wiss_2: künstlich/naturfremd 
• Wiss_3: eingedolt 
• Wiss_4: künstlich/naturfremd 
• Wiss_5: künstlich/naturfremd 
• Wiss_6: künstlich/naturfremd 
• Wiss_7: natürlich/naturnah 

   
Tutschgenbach 
Öffentliches Gewässer Nr. 8317 

 Für den Tutschgenbach werden zwei Abschnitte gebildet. 

• Tutsch_1: eingedolt 
• Tutsch_2: stark beeinträchtigt 

   
Tutschgenholzbach 
Öffentliches Gewässer Nr. 8318 

 Für den Tutschgenholzbach werden drei Abschnitte gebildet. 

• Tutsch_3: eingedolt 
• Tutsch_4: natürlich/naturnah 
• Tutsch_5: eingedolt 

   
Lochbach (früher Gublenbach)  
Öffentliches Gewässer Nr. 8395 

 Für den Lochbach (früher Gublenbach) werden sechs Abschnitte ge-
bildet. 

• Gub_1: künstlich/naturfremd 
• Gub_2a/b: eingedolt* 
• Gub_3: künstlich/naturfremd 
• Gub_4: eingedolt 
• Gub_5: stark beeinträchtigt (festgelegter Gewässerraum) 
• Gub_6: eingedolt 
*Der Gewässerraum der Teilstrecke auf dem Grundstück Kat. Nr. 
BA 3420 wird in einem Wasserbauprojekt festgelegt, weshalb dieses 
nicht Bestandteil der vorliegenden Gewässerraumfestlegung ist. 
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Daraus resultiert die Benennung Gub_2a und Gub_2b. Die Benen-
nung Gub_2 umfasst beide Abschnitte (a und b) 

   
Schluhbach 
Öffentliches Gewässer Nr. 8396 

 Für den Schluhbach wird ein Abschnitt gebildet. 

• Schluh_1: eingedolt 

   
Chatzentobelbach 
Öffentliches Gewässer Nr. 8419 

 Für den Chatzentobelbach werden fünf Abschnitte gebildet. 

• Chatz_0: wenig beeinträchtigt 
• Chatz_1: stark beeinträchtigt 
• Chatz_2: natürlich/naturnah 
• Chatz_3: eingedolt 
• Chatz_4: stark beeinträchtigt 

   
Cholerbach (früher Walenbach) 
Öffentliches Gewässer Nr. 8427 

 Für den Cholerbach (früher Walenbach) werden zwei Abschnitte ge-
bildet. 

• Wal_1: stark beeinträchtigt 
• Wal_2: wenig beeinträchtigt 

   
Nideltobelbach 
Öffentliches Gewässer Nr. 8547 

 Für den Nideltobelbach werden zwei Abschnitte gebildet. 

• Nidel_1: künstlich/naturfremd 
• Nidel_2: eingedolt 

   
Stehende Gewässer  Gemäss Werkzeugkasten des Kantons Zürich (Informationsplattform 

Gewässerraum, gewaesserraum.ch) ist bei natürlichen stehenden Ge-
wässern < 0.5 ha in der Regel ein Gewässerraum auszuscheiden. 

In der Gemeinde Bauma liegt kein natürlich stehendes Gewässer in-
nerhalb des Siedlungsgebiets. 

Bei künstlich angelegten stehenden Gewässern oder Wasserrechts-
weihern kann die Festlegung eines Verzichts auf den Gewässerraum 
ausgeschieden werden, auch wenn das künstlich angelegte stehende 
Gewässer > 0.5 ha ist. 

Im Siedlungsgebiet der Gemeinde Bauma ist das künstlich angelegte 
stehende Gewässer beim Kieswerk in Saland, Dillhus mit einer Fläche 
von ca. 5'014 m2 betroffen und ein künstlich angelegtes stehendes 
Gewässer beim Fluhbach von rund 5'900 m2 ausserhalb des Sied-
lungsgebiets (tangiert dieses aber ggf.). Der Gewässerschutz ist bei 
beiden künstlich angelegten Gewässern nicht tangiert. Bei den bei-
den stehenden Gewässern handelt es sich um künstlich angelegte 
Gewässer. Beide stehenden Gewässer liegen im Bereich des regiona-
len Kiesbiotops/Kiesgrube Nr. 4_72.  
Folgende zwei stehenden Gewässer werden in der vorliegenden Ge-
wässerraumfestlegung berücksichtigt: 
• Kies_1: Kieswerkweiher/künstlicher Weiher 
• Fluhweiher_1: künstlicher Weiher 
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Ausgehend von Art. 41b Abst. 4c kann auf den Gewässerraum ver-
zichtet werden, soweit kein überwiegendes Interesse besteht. Da dies 
bei beiden nicht der Fall ist, kann auf den Gewässerraum verzichtet 
werden. 

Retentionsmulden  Bei den beiden stehenden Gewässer beim Haselhaldenbach (Hasel_1 
und Hasel_2) sowie beim Undalenbach (Undal_2) handelt es sich um 
Retentionsmulden. Ausgehend davon wird kein Gewässerraum fest-
gelegt.  

Der bestehende Teich beim Wissbach wird im Frühling 2022 trocken-
gelegt. Auch hier wird kein Gewässerraum festgelegt.  
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  4 BEMESSUNG GEWÄSSERRAUM 
  4.1 Minimaler Gewässerraum nach  

Art. 41a GSchV 

 

 In der Tabelle zur Festlegung des Gewässerraums (Beilage: Herlei-
tung und Resultate) sind die minimalen Gewässerräume berechnet 
und in den Plänen in der Beilage dargestellt. Für die offenen Ab-
schnitte dienen die Sohlenbreiten gemäss Ökomorphologie im GIS-
Browser als Grundlage. Der minimale Gewässerraum für eingedolte 
Abschnitte wurde anhand des Durchmessers gemäss AV-Daten 
(Stand 30. März 2021) ermittelt. 

Gemäss GSchV 41a Abs. 2 gilt für Fliessgewässer ausserhalb von 
Schutzgebieten und einer Gerinnesohle von weniger als 2 m natürli-
cher Breite ein minimaler Gewässerraum von 11 m. Nebenstehender 
Querschnitte zeigen auf, wie sich diese Festlegung positiv auf die Be-
wirtschaftung auswirkt. 

   
Schutzgebiete gemäss Art. 41a 
Abs. 1 GSchV 

 Bei Abschnitten innerhalb eines nationalen oder kantonalen Schutz-
gebiets wird der minimale Gewässerraum gemäss Art. 41a Abs. 1 
GschV berechnet. In der Gemeinde Bauma bestehen bei folgenden 
Abschnitten Schutzgebiete gemäss Art. 41a Abs.1 GSchV:  

  • Well_1 (BLN) 
• Lo_2 (BLN) 
• Rue_4 (BLN) 

Das im Abschnitt Lo_2 tangierte BLN-Gebiet bezieht sich auf das 
Hörnli-Bergland mit Bezug zur Töss und hat kein direktes Schutzziel 
bezüglich Choltobelbach. Aus diesem Grund wird für den Abschnitt 
Lo_2 der minimale Gewässerraum nicht nach Art. 41a Abs.1 GSchV 
ermittelt, sondern nach Art. 41a Abs. 2 GSchV wie in den angrenzen-
den Abschnitten Lo_1 und Lo_3. 

   
Natur- und Landschaftsschutzob-
jekte 1980 

 In folgenden Abschnitten besteht ein Schutzgebiet gemäss Art. 41a 
Abs. 1 GSchV: 

• Fluh_1 (Kiesbiotop) 
• Grueb_4 (Trockenbiotop) 
• Wiss_1 (Trockenbiotop) 
• Chatz_0 (Trockenbiotop) 
• Chatz_1 (Trockenbiotop) 
• Chatz_2 (Trockenbiotop) 

  Für Abschnitte, welche vom kantonalen Landschaftsschutzobjekt (Na-
tur- und Landschaftsschutzobjekt) tangiert werden, wird der mini-
male Gewässerraum gemäss Art. 41a Abs.2 GSchV berechnet, da die-
ses nicht als Naturschutzgebiet im kantonalen Richtplan aufgeführt 
ist. Die entsprechenden Abschnitte werden im Kapitel "Erhöhung Ge-
wässerraum" bezüglich des Landschaftsschutzes thematisiert. 
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Fluhbach 
Öffentliches Gewässer Nr. 8294 

 Ausgehend von den Grundlagen wird für den Fluhbach folgender mi-
nimaler Gewässerraum berechnet: 

Fluh_1 11.0 m 
 

Gruebbach 
Öffentliches Gewässer Nr. 8315 

 Ausgehend von den Grundlagen werden für den Gruebbach folgende 
minimalen Gewässerräume berechnet: 

Grueb_1 11.0 m 
Grueb_2 11.0 m 
Grueb_3 11.0 m 
Grueb_4 11.0 m 

 

   
Wellenauerbach 
Öffentliches Gewässer Nr. 8530 

 Ausgehend von den Grundlagen wird für den Wellenauerbach folgen-
der minimaler Gewässerraum berechnet: 

Well_1 12.2 m 
 

   
Helltobelbächli 
Öffentliches Gewässer Nr. 8203 

 Ausgehend von den Grundlagen werden für das Helltobelbächli fol-
gende minimalen Gewässerräume berechnet: 

Helltobel_1 11.0 m 
Helltobel_2 11.0 m 

 

   
Mülibach 
Öffentliches Gewässer Nr. 8209 

 Ausgehend von den Grundlagen werden für den Mülibach folgende 
minimalen Gewässerräume berechnet: 

Mueli_1 12.625 m 
Mueli_2 15.25 m 
Mueli_3 17.0 m 
Mueli_4 Bestehendes Hochwasser-/Revitalisierungsprojekt 
Mueli_5 Bestehendes Hochwasser-/Revitalisierungsprojekt 
Mueli_6 12.625 m 
Mueli_7 11.0 m 
Mueli_8 11.0 m 
Mueli_9 11.0 m 
Mueli_10 11.0 m 
Mueli_11 11.0 m* 

 

   
* Plausibilisierung natürliche Gerinne-
sohlenbreite Mueli_11 

 Der Abschnitt Mueli_11 weist gemäss Daten der Amtlichen Vermes-
sung eine Dolenbreite von 4.5 m auf. Der daraus resultierende mini-
male Gewässerraum von 29.5 m erscheint unverhältnismässig. Der 
Abschnitt ist eingedolt und quert die Hittnauerstrasse (Staatsstrasse). 
Der Abschnitt weist ausgehend davon kein Öffnungspotenzial auf.  

Der nachfolgende Abschnitt (Mueli_10, Unterlauf) ist wenig beein-
trächtigt und offen und weist eine natürliche Gerinnesohlenbreite 
von 1.5 m auf, was in einem minimalen Gewässerraum von 11 m re-
sultiert.  

Dass der Abschnitt Mueli_11, als eingedolter Abschnitt ohne Öff-
nungspotenzial, einen massiv grösseren minimalen Gewässerraum 
(minimale Gewässerraumbreite von 29.5 m) aufweisen soll als der of-
fene Oberlauf in der Gemeinde Hittnau respektive der offene Unter-
lauf (Mueli_10) in der Gemeinde Bauma, erscheint wenig sinnvoll. Die 
natürliche Gerinnesohlenbreite wird deshalb an den Referenzab-
schnitt im Unterlauf (Mueli_10) angepasst.  
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Grundbach 
Öffentliches Gewässer Nr. 8217 

 Ausgehend von den Grundlagen wird für den Grundbach folgender 
minimaler Gewässerraum berechnet: 

Grund_1 11.0 m 
 

   
Schluhbächli 
Öffentliches Gewässer Nr. 8210 

 Ausgehend von den Grundlagen werden für das Schluhbächli folgen-
de minimalen Gewässerräume berechnet: 

Schluhi_1 Bestehendes Wasserbauprojekt 
Schluhi_2 11.0 m 
Schluhi_3 11.0 m 
Schluhi_4 11.0 m 

 

   
Lindenwisbach 
Öffentliches Gewässer Nr. 8214 

 Ausgehend von den Grundlagen wird für den Lindenwisbach folgen-
der minimaler Gewässerraum berechnet: 

Lindwis_1 12.0 m 
 

   
Rotensteinbächli 
Öffentliches Gewässer Nr. 8231 

 Ausgehend von den Grundlagen wird für das Rotensteinbächli folgen-
der minimaler Gewässerraum berechnet: 

Rotstei_1 11.0 m 
 

   
Choltobelbach (früher Lochbach) 
Öffentliches Gewässer Nr. 8236 

 Ausgehend von den Grundlagen werden für den Choltobelbach (frü-
her Lochbach) folgende minimalen Gewässerräume berechnet: 

Lo_1 21.0 m 
Lo_2 21.0 m 
Lo_3 21.0 m 

 

   
Blitterswilerbach 
Öffentliches Gewässer Nr. 8237 

 Ausgehend von den Grundlagen werden für den Blitterswilerbach fol-
gende minimalen Gewässerräume berechnet: 

Blitt_1 11.0 m 
Blitt_2 11.0 m 
Blitt_3 11.0 m 
Blitt_4 11.0 m 
Blitt_5 11.0 m 
Blitt_6 11.0 m 

 

   
Haselhaldenbach 
Öffentliches Gewässer Nr. 8289 

 Ausgehend von den Grundlagen werden für den Haselhaldenbach 
folgende minimalen Gewässerräume berechnet: 

Hasel_1 bestehendes Wasserbauprojekt 
Hasel_2 bestehendes Wasserbauprojekt 
Hasel_3 bestehendes Wasserbauprojekt 
Hasel_4 bestehendes Wasserbauprojekt 

 

   
Undalenbach 
Öffentliches Gewässer Nr. 8292 

 Ausgehend von den Grundlagen werden für den Undalenbach fol-
gende minimalen Gewässerräume berechnet: 

Undal_1 12.0 m 
Undal_2 11.0 m 
Undal_3 11.0 m 
Undal_4 11.0 m 
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Felmisbächli 
Öffentliches Gewässer Nr. 8293 

 Ausgehend von den Grundlagen wird für das Felmisbächli folgender 
minimaler Gewässerraum berechnet: 

Felm_1 11.0 m 
 

   
Sülibach 
Öffentliches Gewässer Nr. 8303 

 Ausgehend von den Grundlagen werden für den Sülibach folgende 
minimale Gewässerräume berechnet: 

Sueli_0 11.0 m 
Sueli_1 11.0 m 

 

   
Rüeggenbach 
Öffentliches Gewässer Nr. 8308 

 Ausgehend von den Grundlagen werden für den Rüeggenbach fol-
gende minimalen Gewässerräume berechnet: 

Rue_1 11.0 m 
Rue_2 11.0 m 
Rue_3 11.0 m 
Rue_4 11.0 m 

 

   
Bliggenswilerbach 
Öffentliches Gewässer Nr. 8314 

 Ausgehend von den Grundlagen werden für den Bliggenswilerbach 
folgende minimalen Gewässerräume berechnet: 

Bli_1 12.0 m 
Bli_2 11.0 m 

 

   
Wissenbach 
Öffentliches Gewässer Nr. 8316 

 Ausgehend von den Grundlagen werden für den Wissenbach folgen-
de minimalen Gewässerräume berechnet: 

Wiss_1 14.5 m 
Wiss_2 19.5 m 
Wiss_3 24.5 m 
Wiss_4 22.0 m 
Wiss_5 14.5 m 
Wiss_6 17.0 m 
Wiss_7 14.5 m 

 

   
Tutschgenbach 
Öffentliches Gewässer Nr. 8317 

 Ausgehend von den Grundlagen werden für den Tutschgenbach fol-
gende minimalen Gewässerräume berechnet: 

Tutsch_1 11.0 m 
Tutsch_2 14.5 m 

 

   
Tutschgenholzbach 
Öffentliches Gewässer Nr. 8318 

 Ausgehend von den Grundlagen werden für den Tutschgenholzbach 
folgende minimalen Gewässerräume berechnet: 

Tutsch_3 11.0 m 
Tutsch_4 11.0 m 
Tutsch_5 12.0 m 

 

   
Lochbach (früher Gublenbach)  
Öffentliches Gewässer Nr. 8395 

 Ausgehend von den Grundlagen werden für den Lochbach (früher 
Gublenbach) folgende minimalen Gewässerräume berechnet: 

Gub_1 14.5 m 
Gub_2 14.0 m 
Gub_3 14.5 m 
Gub_4 16.5 m 
Gub_5 bereits festgelegt 
Gub_6 17.0 m 
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Schluhbach 
Öffentliches Gewässer Nr. 8396 

 Ausgehend von den Grundlagen wird für den Schluhbach folgender 
minimaler Gewässerraum berechnet: 

Schluh_1 11.0 m 
 

   
Chatzentobelbach 
Öffentliches Gewässer Nr. 8419 

 Ausgehend von den Grundlagen werden für den Chatzentobelbach 
folgende minimalen Gewässerräume berechnet: 

Chatz_0 11.0 m 
Chatz_1 11.0 m 
Chatz_2 11.0 m 
Chatz_3 11.0 m 
Chatz_4 11.0 m 

 

   
Cholerbach (früher Walenbach) 
Öffentliches Gewässer Nr. 8427 

 Ausgehend von den Grundlagen werden für den Cholerbach (früher 
Walenbach) folgende minimalen Gewässerräume berechnet: 

Wal_1 18.25 m 
Wal_2 12.5 m 

 

   
Nideltobelbach 
Öffentliches Gewässer Nr. 8547 

 Ausgehend von den Grundlagen werden für den Nideltobelbach fol-
gende minimalen Gewässerräume berechnet: 

Nidel_1 14.5 m 
Nidel_2 15.0 m 

 

   
Stehende Gewässer 
Kieswerkweiher/Fluhbachweiher 

 Ausgehend von den Grundlagen werden für die stehenden Gewässer 
folgende minimalen Gewässerräume berechnet: 

Kies_1 15.0 m 
Fluhweiher_1 15.0 m 
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  4.2 Erhöhung Gewässerraum 
Betroffenheit  Da die gesamte Gemeinde Bauma im Vorranggebiet gemäss kantona-

lem Richtplan liegt, wird der Gewässerraum bei allen Abschnitten er-
höht.  

   
Hochwasserschutz 
GEP-Prüfung 

 

 Basierend auf der Schwachstellenkarten (maps.zh.ch) wurden für die 
Abschnitte mit ungenügendem Durchlass oder ungenügendem Ge-
rinne die Erhöhung des Gewässerraums aufgrund der Hochwasser-
schutzdefizite geprüft. 

Die Hochwasserschutzberechnung wurde durch Basler & Hofmann 
AG durchgeführt. Die Berechnung sind dem Anhang zu entnehmen. 
Die entsprechenden Werte der Berechnung wurden in der Herlei-
tungstabelle ergänzt.   

   
Regelprofil offene Fliessgewässer  Die Prüfung der Erhöhung aufgrund des Hochwasserschutzes wird 

anhand eines Regelprofils für die entsprechenden Abschnitte durch-
geführt. Dabei wird die natürliche Gerinnesohlenbreite (nGSB) ver-
wendet und eine Böschungsneigung von 1:2 (vertikal:horizontal). Die 
Abflusstiefe (h) des HQ100 (hundertjährliches Hochwasser) respektive 
HQ300 (dreihundertjährliches Hochwasser) wird um das Freibord (f) 
gemäss AWEL von 0.5 m erhöht und daraus die Böschungsoberkante 
abgeleitet. 

   
Querprofilbetrachtung für offene Fliess-
gewässer 

 

 
   
Regelprofil eingedolte Fliessgewässer  Die Prüfung der Erhöhung aufgrund des Hochwasserschutzes wird 

anhand des Regelprofils gemäss Werkzeugkasten durchgeführt. Da 
keine Angaben zur Lage der Dole vorliegen, wurde anhand der Ge-
fahrenkarte respektive der Bilddokumentation der Schwachstellen 
sowie, wo vorhanden, anhand von bestehenden Projekten eruiert. Als 
Überdeckungsminimum wurde 1 m festgelegt.   
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Querprofilbetrachtung für eingedolte 
Fliessgewässer 

 
 
 
 
 
 
Quelle: www.gewaesserraum.ch, Abruf-
datum: 18. März 2020 

 

 
   
Anpassung Fliessgeschwindigkeit für Ein-
dolungen 

 Um in Bezug auf die Berechnung der erforderlichen Dolengrössen 
auf der sicheren Seite zu sein, wurde die Berechnung der Fliessge-
schwindigkeiten bei der Eindolung auf max. 6 m/s reduziert. Dies be-
trifft folgende Abschnitte:  

• Grund_1 
• Schluh_1 
• Blitt_4, Blitt_6, Undal_1, Undal_3, Sueli_1 und Bli_1 
• Gub_2 und Grub_4: 
• Wiss_3 
Die Berechnung des Hochwassernachweis wurde ausgehend davon 
angepasst (siehe Anhang). 

   
Revitalisierung 

 

 In Bauma besteht innerhalb des Siedlungsgebiets gemäss GIS-Brow-
ser an mehreren Gewässern grosses Revitalisierungspotenzial. Eine 
Erhöhung aufgrund des Revitalisierungspotenzials ist ab einem gros-
sen Revitalisierungsnutzen zu prüfen. Ebenfalls zu prüfen ist die Er-
höhung aufgrund der Gewässer-Ökomorphologie oder der Lage in ei-
nem Vorranggebiet. 

   
Natur- und Landschaftsschutz 

 

 Die gesamte Gemeinde Baume ist gemäss kantonalem Richtplan als 
Vorranggebiet vermerkt. Zudem bestehen nebst überkommunalen 
Natur- und Landschaftsschutzobjekten (welche schon beim minima-
len Gewässerraum berücksichtigt wurden) auch kantonale Land-
schaftsschutzinventare im Siedlungsgebiet der Gemeinde. Kommu-
nale Inventare und Schutzobjekte liegen in Bauma zwar vor, diese 
werden jedoch beim Gewässerraum nicht speziell berücksichtigt, da 
sie entsprechend über das Schutzobjekt gesichert sind.  

  Ausgehend davon wird für die Fliessgewässer im Siedlungsgebiet an 
allen Abschnitten eine Erhöhung des Gewässerraums vorgenommen. 

   
Gewässernutzung 

 

 Auf eine Erhöhungsprüfung zugunsten der Erholungsnutzung wird 
verzichtet. 
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Fluhbach 
Öffentliches Gewässer Nr. 8294 

 Gemäss technischem Bericht zur Schwachstellenkarte besteht kein 
Hochwasserschutzdefizit.  

Schutzziel  Ausgehend vom Naturgefahren-Risiko gemäss GIS-Browser gilt für 
folgendes Schutzziele: 

• Fluh_1: HQ300 

Natur- und Landschaftsschutz  Der Abschnitt tangiert ein kantonales Landschaftsschutzobjekt. Der 
Abschnitt liegt im kantonalen Vorranggebiet. Entsprechend ist eine 
Erhöhungsprüfung angezeigt. 

Revitalisierung  Der Abschnitt weist Revitalisierungspotenzial auf. 

Erhöhung Gewässerraum 

 
 Ausgehend von den Grundlagen wird folgender Gewässerraum be-

rechnet:  

Abschnitt Gewässerraum Berechnungsweise Begründung 

Fluh_1 11.0 m Art. 41a Abs. 1 GSchV 

Vorranggebiet, 
Landschafts-
schutzobjekt, Revita-
lisierung 

 

   
Gruebbach 
Öffentliches Gewässer Nr. 8315 

 Gemäss technischem Bericht zur Schwachstellenkarte besteht kein 
Hochwasserschutzdefizit. 

Schutzziel 
 

 Ausgehend vom Naturgefahren-Risiko gemäss GIS-Browser gelten fol-
gende Schutzziele: 

• Grueb_1: HQ100 
• Grueb_2: HQ100 
• Grueb_3: HQ100 
• Grueb_4: HQ100 

Natur- und Landschaftsschutz  Die Abschnitte liegen im kantonalen Vorranggebiet. Der Abschnitt 
Grueb_4 tangiert ein kantonales Landschaftsschutzobjekt. Entspre-
chend ist eine Erhöhungsprüfung angezeigt. 

Ökomorphologie  Die Abschnitte Grueb_2, Grueb_3 und Grueb_4 sind aus Sicht der 
Ökomorphologie zu erhöhen 

Erhöhung Gewässerraum 
 

 Ausgehend von den Grundlagen wird für folgender Gewässerraum 
berechnet:  

Abschnitt Gewässerraum Berechnungsweise Begründung 
Grueb_1 12.2 m Art. 41a Abs. 1 GSchV Vorranggebiet 

 

  Grueb_2 11.0 m Art. 41a Abs. 1 GSchV 
Vorranggebiet, 
Ökomorphologie  

 

  Grueb_3 11.0 m Art. 41a Abs. 1 GSchV 
Vorranggebiet, 
Ökomorphologie  

 

  
Grueb_4 11.0 m Art. 41a Abs. 1 GSchV 

Vorranggebiet, 
Ökomorphologie, 
Landschafts-
schutzobjekt 
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Wellenauerbach 
Öffentliches Gewässer Nr. 8530 

 Gemäss technischem Bericht zur Schwachstellenkarte besteht kein 
Hochwasserschutzdefizit. 

Schutzziel 
 

 Ausgehend vom Naturgefahren-Risiko gemäss GIS-Browser gelten fol-
gende Schutzziele: 

• Well_1: HQ100 

Natur- und Landschaftsschutz  Der Abschnitt liegt im kantonalen Vorranggebiet. Der Abschnitt tan-
giert ein Bundesinventar (bereits im minimalen Gewässerraum be-
rücksichtigt). Entsprechend ist eine Erhöhungsprüfung angezeigt. 

Erhöhung Gewässerraum 
 

 Ausgehend von den Grundlagen wird folgender Gewässerraum be-
rechnet:  

Abschnitt Gewässerraum Berechnungsweise Begründung 
Well_1 12.2 m Art. 41a Abs. 1 GSchV Vorranggebiet 

 

   
Helltobelbächli 
Öffentliches Gewässer Nr. 8203 

 Gemäss technischem Bericht zur Schwachstellenkarte besteht kein 
Hochwasserschutzdefizit. 

Schutzziel 
 

 Ausgehend vom Naturgefahren-Risiko gemäss GIS-Browser gelten fol-
gende Schutzziele: 

• Helltobel_1: HQ300 
• Helltobel_2: HQ100 

Natur- und Landschaftsschutz  Die Abschnitte liegen im kantonalen Vorranggebiet. Entsprechend ist 
eine Erhöhungsprüfung angezeigt. 

Ökomorphologie  Die Abschnitte sind aus Sicht der Ökomorphologie zu erhöhen 

Erhöhung Gewässerraum 
 

 Ausgehend von den Grundlagen wird folgender Gewässerraum be-
rechnet:  

Abschnitt Gewässerraum Berechnungsweise Begründung 

Helltobel_1 11.0 m Art. 41a Abs. 1 GSchV 
Vorranggebiet, 
Ökomorphologie 

 

  Helltobel_2 11.0 m Art. 41a Abs. 1 GSchV 
Vorranggebiet, 
Ökomorphologie 

 

   
Mülibach 
Öffentliches Gewässer Nr. 8209 

 Gemäss technischem Bericht zur Schwachstellenkarte bestehen 
mehrere Hochwasserschutzdefizite. Die Abschnitte Mueli_1, Mueli_2 
Mueli_3, Mueli_7, Mueli_8, Mueli_9 und Mueli_10 weisen Defizite auf.   
Für den Abschnitt Mueli_4 und Mueli_5 (im Projekt ein Abschnitt ge-
bildet) besteht ein Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekt. 

Schutzziel 
 

 Ausgehend vom Naturgefahren-Risiko gemäss GIS-Browser gelten fol-
gende Schutzziele: 

• Mueli_1 bis Mueli_11: HQ300 
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Hochwasserschutz  Ausgehend von einer geringen natürlichen Sohlenbreite und einer 
dadurch gewährleisteten guten Zugänglichkeit in den betreffenden 
Abschnitten, kann ein einseitiger Uferstreifen von 3 m bei der Berech-
nung des Gewässerraumes für den Hochwasserschutz festgelegt 
werden.  

Gemäss Berechnung zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes 
sind somit folgende Gewässerraumbreiten notwendig: 

• Mueli_1: 14.0 m 
• Mueli_2: 15.2 m 
• Mueli_3: 13.3 m 
• Mueli_7: 14.0 m 
• Mueli_8: 12.3 m 
• Mueli_9: 13.2 m 
• Mueli_10: 12.4 m 

Der Mülibach wurde im Jahr 2010 streckenweise bereits im Rahmen 
eines Wasserbauprojekts ausgebaut. Im Rahmen des Wasserbaupro-
jektes wurden gewisse Aufwertungsmassnahmen bereits umgesetzt, 
dabei handelte es sich vorwiegend um ein Hochwasserschutzprojekt. 
Anpassungen des Gewässerraums aufgrund des Wasserbauprojekts 
sind den Kapiteln 4.3/4.4 zu entnehmen.    

Natur- und Landschaftsschutz  Die Abschnitte liegen im kantonalen Vorranggebiet. Entsprechend ist 
eine Erhöhungsprüfung angezeigt. 

Ökomorphologie  Die Abschnitte Mueli_4, Mueli_7, Mueli_9, Mueli_10 sind aus Sicht der 
Ökomorphologie zu erhöhen 

Revitalisierung  Die Abschnitte Mueli_ 1 bis Mueli_10 weisen Revitalisierungspotenzial 
auf. Die Abschnitte Mueli_4 und Mueli_5 sind teilweise der 1. Priorität 
gemäss kantonaler Revitalisierungsplanung zugewiesen. 

Erhöhung Gewässerraum 
 

 Ausgehend von den Grundlagen wird folgender Gewässerraum be-
rechnet:  

Abschnitt Gewässerraum Berechnungsweise Begründung 

Mueli_1 18.5 m Art. 41a Abs. 1 GSchV 
Vorranggebiet, Revi-
talisierung 

 

  Mueli_2 24.8 m Art. 41a Abs. 1 GSchV 
Vorranggebiet, Revi-
talisierung 

 

  Mueli_3 29.0 m Art. 41a Abs. 1 GSchV 
Vorranggebiet, Revi-
talisierung 

 

  
Mueli_4   

Bestehendes Hoch-
wasser-/Revitalisie-
rungsprojekt 

 

  
Mueli_5   

Bestehendes Hoch-
wasser-/Revitalisie-
rungsprojekt 

 

  Mueli_6 18.5 m Art. 41a Abs. 1 GSchV 
Vorranggebiet, Revi-
talisierung 

 

  
Mueli_7 15.2 m Art. 41a Abs. 1 GSchV 

Vorranggebiet, Revi-
talisierung, Ökomor-
phologie 

 

  Mueli_8 14.0 m Art. 41a Abs. 1 GSchV 
Vorranggebiet, Revi-
talisierung 
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Mueli_9 14.6 m Art. 41a Abs. 1 GSchV 

Vorranggebiet, Revi-
talisierung, Ökomor-
phologie 

 

  
Mueli_10 14 m Art. 41a Abs. 1 GSchV 

Vorranggebiet, Revi-
talisierung, Ökomor-
phologie 

 

  Mueli_11 14 m Art. 41a Abs. 1 GSchV Vorranggebiet 
 

   
Grundbach 
Öffentliches Gewässer Nr. 8217 

 Gemäss technischem Bericht zur Schwachstellenkarte besteht beim 
Abschnitt Grund_1 ein Hochwasserschutzdefizit.  

Schutzziel 
 

 Ausgehend vom Naturgefahren-Risiko gemäss GIS-Browser gelten fol-
gende Schutzziele: 

• Grund_1: HQ300 

Hochwasserschutz  Die Berechnung hat ergeben, dass für die Sicherstellung des Hoch-
wasserschutzes ein Gewässerraum von 3.0 m ausreicht.  

Natur- und Landschaftsschutz  Die Abschnitte liegen im kantonalen Vorranggebiet. Entsprechend ist 
eine Erhöhungsprüfung angezeigt. 

Erhöhung Gewässerraum 
 

 Ausgehend von den Grundlagen wird folgender Gewässerraum be-
rechnet:  

Abschnitt Gewässerraum Berechnungsweise Begründung 
Grund_1 13.4 m Art. 41a Abs. 1 GSchV Vorranggebiet 

 

   
Schluhbächli 
Öffentliches Gewässer Nr. 8210 

 Gemäss technischem Bericht zur Schwachstellenkarte bestehen Schl-
uhi_1 ein Hochwasserschutzdefizit.  

Schutzziel 
 

 Ausgehend vom Naturgefahren-Risiko gemäss GIS-Browser gelten fol-
gende Schutzziele: 

• Schluhi_1 bis Schluhi_4: HQ100 

Hochwasserschutz  Ausgehend von einer geringen natürlichen Sohlenbreite und einer 
dadurch gewährleisteten guten Zugänglichkeit in den betreffenden 
Abschnitten, kann ein einseitiger Uferstreifen von 3 m bei der Berech-
nung des Gewässerraumes für den Hochwasserschutz festgelegt 
werden.  

Gemäss Berechnung zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes 
sind somit folgende Gewässerraumbreiten notwendig: 

• Schluhi 1: 8.4 m 

Natur- und Landschaftsschutz  Die Abschnitte liegen im kantonalen Vorranggebiet. Entsprechend ist 
eine Erhöhungsprüfung angezeigt. 

Ökomorphologie  Die Abschnitte Schluhi_2 bis Schluhi_4 sind aus Sicht der Ökomor-
phologie zu erhöhen 

Revitalisierung  Der Abschnitt Schluhi_1 weist Revitalisierungspotenzial auf und ist 
teilweise der 1. Priorität gemäss kantonaler Revitalisierungsplanung 
zugewiesen.  
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Erhöhung Gewässerraum 

 
 Ausgehend von den Grundlagen wird folgender Gewässerraum be-

rechnet:  

Abschnitt Gewässerraum Berechnungsweise Begründung 

Schluhi_1   
Bestehendes Was-
serbauprojekt 

 

  Schluhi_2 11.0 m Art. 41a Abs. 1 GSchV 
Vorranggebiet, 
Ökomorphologie 

 

  Schluhi_3 11.0 m Art. 41a Abs. 1 GSchV 
Vorranggebiet, 
Ökomorphologie 

 

  Schluhi_4 11.0 m Art. 41a Abs. 1 GSchV 
Vorranggebiet, 
Ökomorphologie 

 

   
Lindenwisbach 
Öffentliches Gewässer Nr. 8214 

 Gemäss technischem Bericht zur Schwachstellenkarte bestehen kein 
Hochwasserschutzdefizit.  

Schutzziel 
 

 Ausgehend vom Naturgefahren-Risiko gemäss GIS-Browser gelten fol-
gende Schutzziele: 

• Rotstei_1: HQ100 

Natur- und Landschaftsschutz  Die Abschnitte liegen im kantonalen Vorranggebiet. Entsprechend ist 
eine Erhöhungsprüfung angezeigt. 

Erhöhung Gewässerraum 
 

 Ausgehend von den Grundlagen wird folgender Gewässerraum be-
rechnet:  

Abschnitt Gewässerraum Berechnungsweise Begründung 
Lindwis_1 17.0 m Art. 41a Abs. 1 GSchV Vorranggebiet 

 

   
Rotensteinbächli 
Öffentliches Gewässer Nr. 8231 

 Gemäss technischem Bericht zur Schwachstellenkarte bestehen beim 
Rotstei_1 ein Hochwasserschutzdefizit.  

Schutzziel 
 

 Ausgehend vom Naturgefahren-Risiko gemäss GIS-Browser respek-
tive der Hochwasserschutzberechnung gelten folgende Schutzziele: 

• Rotstei 1: HQ300 

Hochwasserschutz  Ausgehend von einer geringen natürlichen Sohlenbreite und einer 
dadurch gewährleisteten guten Zugänglichkeit in den betreffenden 
Abschnitten, kann ein einseitiger Uferstreifen von 3 m bei der Berech-
nung des Gewässerraumes für den Hochwasserschutz festgelegt 
werden.  

Gemäss Berechnung zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes 
sind somit folgende Gewässerraumbreiten notwendig: 

• Rotstei 1: 8.8 m 

Natur- und Landschaftsschutz  Die Abschnitte liegen im kantonalen Vorranggebiet. Entsprechend ist 
eine Erhöhungsprüfung angezeigt. 

Erhöhung Gewässerraum 
 

 Ausgehend von den Grundlagen wird folgender Gewässerraum be-
rechnet:  

Abschnitt Gewässerraum Berechnungsweise Begründung 
Rotstei_1 11.0 m Art. 41a Abs. 1 GSchV Vorranggebiet 
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Choltobelbach (früher Lochbach) 
Öffentliches Gewässer Nr. 8236 

 Gemäss technischem Bericht zur Schwachstellenkarte bestehen beim 
Lo_1 und Lo_2 ein Hochwasserschutzdefizit.  

Schutzziel 
 

 Ausgehend vom Naturgefahren-Risiko gemäss GIS-Browser gelten fol-
gende Schutzziele: 

• Lo_1: HQ300 
• Lo_2: HQ300 
• Lo_3: HQ100 

Hochwasserschutz  Ausgehend von einer geringen natürlichen Sohlenbreite und einer 
dadurch gewährleisteten guten Zugänglichkeit in den betreffenden 
Abschnitten, kann ein einseitiger Uferstreifen von 3 m bei der Berech-
nung des Gewässerraumes für den Hochwasserschutz festgelegt 
werden.  

Gemäss Berechnung zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes 
sind somit folgende Gewässerraumbreiten notwendig: 

• Lo_1: 16.1 m 
• Lo_2: 17.6 m 

Natur- und Landschaftsschutz  Die Abschnitte liegen im kantonalen Vorranggebiet. Entsprechend ist 
eine Erhöhungsprüfung angezeigt. 

Revitalisierung  Alle Abschnitte weisen Revitalisierungspotenzial auf. Entsprechend 
wäre der Gewässerraum auf 35.6 m gemäss Art. 41a Abs. 1 GSchV zu 
erhöhen. Aufgrund der bestehenden Bebauung entlang des Ab-
schnittes Lo_1 sowie des Abschnittes Lo_2 (rechtsufrig: Hangsituation 
(Eichberg) könnte der aufgrund des Revitalisierungspotenzials zu er-
höhende Gewässerraum von 35.6 m wohl auch langfristig nur bedingt 
genutzt werden. Der Mehrwert der Erhöhung ist somit gering. Ausge-
hend davon wurde der Nachweis der notwendigen Breite zur Umset-
zung eines Revitalisierungsprojekts, respektive zur Erfüllung der An-
forderungen an den Natur- und Landschaftsschutz erbracht (siehe 
Beilage). Gemäss Berechnung kann für die Abschnitte Lo_1 und Lo_2 
der Nachweis erbracht werden, dass die Revitalisierung innerhalb des 
minimalen Gewässerraums von 21.0 m ermöglicht ist. Sowohl aus 
Sicht des Hochwasserschutzes als auch aus Sicht Natur- und Land-
schaftsschutz konnte aufgezeigt werden, dass im Abschnitt Lo_1 und 
Lo_2 ein Gewässerraum vom 21.0 m ausreicht. Für die Abschnitte 
Lo_1 und Lo_2 erfolgt somit keine Erhöhung des minimalen Gewäs-
serraums. 

Erhöhung Gewässerraum 
 

 Ausgehend von den Grundlagen wird folgender Gewässerraum be-
rechnet:  

Abschnitt Gewässerraum Berechnungsweise Begründung 

Lo_1 21.0 m Art. 41a Abs. 2 GSchV 
Nicht-Erhöhung 
trotz Vorranggebiet  

 

  
Lo_2 21.0 m Art. 41a Abs. 2 GSchV 

und Revitalisie-
rungspotenzial (s. 
Nachweis). 

 

  Lo_3 35.6 m Art. 41a Abs. 1 GSchV 
Vorranggebiet, Revi-
talisierung 
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Blitterswilerbach 
Öffentliches Gewässer Nr. 8237 

 Gemäss technischem Bericht zur Schwachstellenkarte bestehen beim 
Blitt_3, Blitt_4, Blitt_5 und Blitt_6 ein Hochwasserschutzdefizit.  

Für den Blitterswilerbach besteht ein Hochwasserschutzprojekt über 
alle Abschnitte des Blitterswilerbachs respektive darüber hinaus. Ge-
mäss Hochwasserschutzprojekt reicht der minimale Gewässerraum 
von 11.0 m für die Sicherstellung des Hochwasserschutzes aus.  

Schutzziel 
 

 Ausgehend vom Naturgefahren-Risiko gemäss GIS-Browser gelten fol-
gende Schutzziele: 

• Blitt_1 bis Blitt_2: HQ100 
• Blitt_3 bis Blitt_6: HQ300 

Hochwasserschutz  Ausgehend von einer geringen natürlichen Sohlenbreite und einer 
dadurch gewährleisteten guten Zugänglichkeit in den betreffenden 
Abschnitten, kann ein einseitiger Uferstreifen von 3 m bei der Berech-
nung des Gewässerraumes für den Hochwasserschutz festgelegt 
werden.  

Gemäss Berechnung zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes 
sind somit folgende Gewässerraumbreiten notwendig: 

• Blitt_3: 8.8 m 
• Blitt_4: 3.0 m (eingedolt) 
• Blitt_5: 10.8 m 
• Blitt_6: 3.0 m (eingedolt) 

Hochwasserschutzprojekt  Für den Blitterswilerbach Abschnitte Blitt_4, Blitt_5, Blitt_6 besteht 
eine Projektstudie. In der Investitionsplanung sind ab 2024 die finan-
ziellen Mittel für ad Projekt eingestellt. Mit dem Hochwasserschutz-
projekt wird der Gewässerraum ausgeschieden. Ausgehend davon 
wird der Gewässerraum nicht mit der vorliegenden Gewässerraum-
festlegung, sondern in einem separaten Projekt festgelegt. 

Natur- und Landschaftsschutz  Die Abschnitte liegen im kantonalen Vorranggebiet. Entsprechend ist 
eine Erhöhungsprüfung angezeigt. 

Ökomorphologie  Die Abschnitte Blitt_2 und Blitt_5 sind aus Sicht der Ökomorphologie 
zu erhöhen 

Erhöhung Gewässerraum 
 

 Ausgehend von den Grundlagen wird folgender Gewässerraum be-
rechnet:  

Abschnitt Gewässerraum Berechnungsweise Begründung 
Blitt_1 11.0 m Art. 41a Abs. 1 GSchV Vorranggebiet 

 

  Blitt_2 11.0 m Art. 41a Abs. 1 GSchV 
Vorranggebiet, 
Ökomorphologie 

 

  Blitt_3 11.0 m Art. 41a Abs. 1 GSchV Vorranggebiet, 
 

  Blitt_4 12.2 m Art. 41a Abs. 1 GSchV Vorranggebiet 
 

  Blitt_5 11.0 m Art. 41a Abs. 1 GSchV 
Vorranggebiet, 
Ökomorphologie 

 

  Blitt_6 12.2 m Art. 41a Abs. 1 GSchV Vorranggebiet 
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Haselhaldenbach 
Öffentliches Gewässer Nr. 8289 

 Gemäss technischem Bericht zur Schwachstellenkarte bestehen beim 
Hasel_2 ein Hochwasserschutzdefizit.  

Für den Haselhaldenbach besteht ein Hochwasserschutzprojekt.  

Schutzziel 
 

 Ausgehend vom Naturgefahren-Risiko gemäss GIS-Browser gelten fol-
gende Schutzziele: 

• Hasel_1 bis Hasel_2: HQ300 
• Hasel_3 bis Hasel_4: HQ100 

Hochwasserschutz  Die Berechnung hat ergeben, dass für die Sicherstellung des Hoch-
wasserschutzes ein Gewässerraum von 3 m ausreicht.  

Hochwasserschutzprojekt  Für den Haselhaldenbach besteht ein Hochwasserschutzprojekt, wel-
ches bereits beim Kanton vorgeprüft wurde. Mit dem Hochwasser-
schutzprojekt wird der Gewässerraum ausgeschieden. Ausgehend 
davon wird der Gewässerraum nicht mit der vorliegenden Gewässer-
raumfestlegung, sondern mit einem separaten Projekt festgelegt. 

Natur- und Landschaftsschutz  Die Abschnitte liegen im kantonalen Vorranggebiet. Entsprechend ist 
eine Erhöhungsprüfung angezeigt. 

Ökomorphologie  Die Abschnitte Hasel_1 und Hasel_2 sind aus Sicht der Ökomorpholo-
gie zu erhöhen 

Erhöhung Gewässerraum 
 

 Ausgehend von den Grundlagen wird folgender Gewässerraum be-
rechnet:  

Abschnitt Gewässerraum Berechnungsweise Begründung 

Hasel_1   
Bestehendes Was-
serbauprojekt 

 

  Hasel_2   
Bestehendes Was-
serbauprojekt 

 

  Hasel_3   
Bestehendes Was-
serbauprojekt 

 

  Hasel_4   
Bestehendes Was-
serbauprojekt 

 

   
Undalenbach 
Öffentliches Gewässer Nr. 8292 

 Gemäss technischem Bericht zur Schwachstellenkarte bestehen beim 
Undalen_1 und Undalen_3 ein Hochwasserschutzdefizit.  

Schutzziel 
 

 Ausgehend vom Naturgefahren-Risiko gemäss GIS-Browser gelten fol-
gende Schutzziele: 

• Undalen_1 bis Undalen_4: HQ300 

Hochwasserschutz  Die Berechnung hat ergeben, dass für die Sicherstellung des Hoch-
wasserschutzes ein Gewässerraum von 3.5 m beim Undalen_1 und 
3.0 m beim Undalen_3 ausreicht.  

Natur- und Landschaftsschutz  Die Abschnitte liegen im kantonalen Vorranggebiet. Entsprechend ist 
eine Erhöhungsprüfung angezeigt. 

Ökomorphologie  Die Abschnitte Undalen_2 bis Undalen_4 sind aus Sicht der Ökomor-
phologie zu erhöhen 
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Erhöhung Gewässerraum 
 

 Ausgehend von den Grundlagen wird folgender Gewässerraum be-
rechnet:  

Abschnitt Gewässerraum Berechnungsweise Begründung 
Undalen_1 17.0 m Art. 41a Abs. 1 GSchV Vorranggebiet, 

 

  Undalen_2 11.0 m Art. 41a Abs. 1 GSchV 
Vorranggebiet, 
Ökomorphologie 

 

  Undalen_3 12.2 m Art. 41a Abs. 1 GSchV 
Vorranggebiet, 
Ökomorphologie 

 

  Undalen_4 11.0 m Art. 41a Abs. 1 GSchV 
Vorranggebiet, 
Ökomorphologie 

 

   
Felmisbächli 
Öffentliches Gewässer Nr. 8293 

 Gemäss technischem Bericht zur Schwachstellenkarte bestehen beim 
Felm_1 ein Hochwasserschutzdefizit.  

Schutzziel 
 

 Ausgehend vom Naturgefahren-Risiko gemäss GIS-Browser gelten fol-
gende Schutzziele: 

• Felm_1: HQ300 

Hochwasserschutz  Die Berechnung hat ergeben, dass für die Sicherstellung des Hoch-
wasserschutzes ein Gewässerraum von 3.1m ausreicht. Bei einer 
möglichen Öffnung wird gemäss Hochwasserschutznachweis eine 
Breite von 11.4 m benötigt. Da der Abschnitt aufgrund des Vorrang-
gebiets erhöht wird (siehe folgender Abschnitt), wird diese Breite ein-
gehalten.  

Natur- und Landschaftsschutz  Die Abschnitte liegen im kantonalen Vorranggebiet. Entsprechend ist 
eine Erhöhungsprüfung angezeigt. 

Erhöhung Gewässerraum 
 

 Ausgehend von den Grundlagen wird folgender Gewässerraum be-
rechnet:  

Abschnitt Gewässerraum Berechnungsweise Begründung 
Felm_1 12.2 m Art. 41a Abs. 1 GSchV Vorranggebiet, 

 

   
Sülibach 
Öffentliches Gewässer Nr. 8303 

 Gemäss technischem Bericht zur Schwachstellenkarte bestehen beim 
Sueli_1 ein Hochwasserschutzdefizit.  

Schutzziel 
 

 Ausgehend vom Naturgefahren-Risiko gemäss GIS-Browser gelten fol-
gende Schutzziele: 

• Sueli_1: HQ300 

Hochwasserschutz  Ausgehend von einer geringen natürlichen Sohlenbreite und einer 
dadurch gewährleisteten guten Zugänglichkeit in den betreffenden 
Abschnitten, kann ein einseitiger Uferstreifen von 3 m bei der Berech-
nung des Gewässerraumes für den Hochwasserschutz festgelegt 
werden.  

Dies gilt im Abschnitt Sueli_0 auch deshalb, da dieser Abschnitt der 
Mündungsbereich der Töss darstellt. Somit reicht gemäss Hochwas-
serschutzberechnung ein Gewässerraum von 10.6 m. 

Der Abschnitt Sueli_1verläuft entlang der Niderdürstelenstrasse. So-
mit reicht gemäss Hochwasserschutzberechnung ein Gewässerraum 
von 9.2 m (mit Öffnungspotenzial aufgrund Revitalisierungspotenzial). 
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Natur- und Landschaftsschutz  Die Abschnitte liegen im kantonalen Vorranggebiet. Entsprechend ist 
eine Erhöhungsprüfung angezeigt. 

Revitalisierung  Der Abschnitt Sueli_1 weisen Revitalisierungspotenzial auf. Beim Su-
eli_0 bestehen keine Angaben zum Revitalisierungspotenzial. 

Erhöhung Gewässerraum 
 

 Ausgehend von den Grundlagen wird folgender Gewässerraum be-
rechnet:  

Abschnitt Gewässerraum Berechnungsweise Begründung 
Sueli_0 12.2 m Art. 41a Abs. 1 GSchV Vorranggebiet 

 

  Sueli_1 12.2 m Art. 41a Abs. 1 GSchV 
Vorranggebiet, Revi-
talisierung 

 

   
Rüeggenbach 
Öffentliches Gewässer Nr. 8308 

 Gemäss technischem Bericht zur Schwachstellenkarte bestehen beim 
Rue_1 und Rue_2 ein Hochwasserschutzdefizit.  

Schutzziel 
 

 Ausgehend vom Naturgefahren-Risiko gemäss GIS-Browser gelten fol-
gende Schutzziele: 

• Rue_1 bis Rue_4: HQ1300 

Hochwasserschutz  Ausgehend von einer geringen natürlichen Sohlenbreite und einer 
dadurch gewährleisteten guten Zugänglichkeit in den betreffenden 
Abschnitten, kann ein einseitiger Uferstreifen von 3 m bei der Berech-
nung des Gewässerraumes für den Hochwasserschutz festgelegt 
werden.  

Gemäss Berechnung zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes 
sind somit folgende Gewässerraumbreiten notwendig: 

• Rue_1: 11.6 m 
• Rue_2: 10.3 m 

Natur- und Landschaftsschutz  Die Abschnitte liegen im kantonalen Vorranggebiet. Der Abschnitt 
Rue_1 tangiert ein Bundesinventar (bereits im minimalen Gewässer-
raum berücksichtigt). Entsprechend ist eine Erhöhungsprüfung ange-
zeigt. 

Ökomorphologie  Die Abschnitte Rue_3 und Rue_4 sind aus Sicht der Ökomorphologie 
zu erhöhen 

Erhöhung Gewässerraum 
 

 Ausgehend von den Grundlagen wird folgender Gewässerraum be-
rechnet:  

Abschnitt Gewässerraum Berechnungsweise Begründung 
Rue_1 11.6 m Art. 41a Abs. 1 GSchV Hochwasserschutz 

 

  Rue_2 12.2 m Art. 41a Abs. 1 GSchV Vorranggebiet 
 

  Rue_3 11.0 m Art. 41a Abs. 1 GSchV 
Vorranggebiet, 
Ökomorphologie 

 

  Rue_4 11.0 m Art. 41a Abs. 1 GSchV 
Vorranggebiet, 
Ökomorphologie 

 

   
  



  
Gewässerraumfestlegung im vereinfachten Verfahren, Gemeinde Bauma 
Technischer Bericht 

 

   SUTER • VON KÄNEL • WILD    67 

Bliggenswilerbach 
Öffentliches Gewässer Nr. 8314 

 Gemäss technischem Bericht zur Schwachstellenkarte bestehen beim 
Bli_1 ein Hochwasserschutzdefizit.  

Schutzziel 
 

 Ausgehend vom Naturgefahren-Risiko gemäss GIS-Browser gelten fol-
gende Schutzziele: 

• Bli_1: HQ300 
• Bli_2: HQ100 

Hochwasserschutz  Die Berechnung hat ergeben, dass für die Sicherstellung des Hoch-
wasserschutzes ein Gewässerraum von 4.0 m ausreicht.  

Natur- und Landschaftsschutz  Die Abschnitte liegen im kantonalen Vorranggebiet. Entsprechend ist 
eine Erhöhungsprüfung angezeigt. 

Erhöhung Gewässerraum 
 

 Ausgehend von den Grundlagen wird folgender Gewässerraum be-
rechnet:  

Abschnitt Gewässerraum Berechnungsweise Begründung 
Bli_1 17.0 m Art. 41a Abs. 1 GSchV Vorranggebiet 

 

  Bli_2 15.8 m Art. 41a Abs. 1 GSchV Vorranggebiet 
 

   
Wissenbach 
Öffentliches Gewässer Nr. 8316 

 Gemäss technischem Bericht zur Schwachstellenkarte bestehen beim 
Wiss_1 bis Wiss_6 ein Hochwasserschutzdefizit.  

Schutzziel 
 

 Ausgehend vom Naturgefahren-Risiko gemäss GIS-Browser gelten fol-
gende Schutzziele: 

• Wiss_1 bis Wiss_5: HQ300 
• Wiss_6 bis Wiss_7: HQ100 

Hochwasserschutz  Ausgehend von einer geringen natürlichen Sohlenbreite und einer 
dadurch gewährleisteten guten Zugänglichkeit in den betreffenden 
Abschnitten, kann ein einseitiger Uferstreifen von 3 m bei der Berech-
nung des Gewässerraumes für den Hochwasserschutz festgelegt 
werden.  

Gemäss Berechnung zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes 
sind somit folgende Gewässerraumbreiten notwendig: 

• Wiss_1: 17.5 m 
• Wiss_2: 35.9 m 
• Wiss_3: 7.0 m (eingedolt) 
• Wiss_4: 20.1 m 
• Wiss_5: 16.1 m 
• Wiss_6: 14.7 m 

Natur- und Landschaftsschutz  Die Abschnitte liegen im kantonalen Vorranggebiet. Der Abschnitt 
Wiss_1 tangiert ein kantonales Schutzobjekt. Entsprechend ist eine 
Erhöhungsprüfung angezeigt.  

Ökomorphologie  Der Abschnitt Wiss_7 ist aus Sicht der Ökomorphologie zu erhöhen 

Revitalisierung  Alle Abschnitte weisen ein Revitalisierungspotenzial auf.  
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Erhöhung Gewässerraum 

 
 Ausgehend von den Grundlagen wird folgender Gewässerraum be-

rechnet:  

Abschnitt Gewässerraum Berechnungsweise Begründung 

Wiss_1 23.0 m Art. 41a Abs. 1 GSchV 
Vorranggebiet, Revi-
talisierung, Natur-
schutzobjekt 

 

  Wiss_2 35.9 m Art. 41a Abs. 1 GSchV Hochwasserschutz  
 

  Wiss_3 37.0 m Art. 41a Abs. 1 GSchV 
Vorranggebiet, Revi-
talisierung,  

 

  Wiss_4 36.0 m Art. 41a Abs. 1 GSchV 
Vorranggebiet, Revi-
talisierung,  

 

  Wiss_5 23.0 m Art. 41a Abs. 1 GSchV 
Vorranggebiet, Revi-
talisierung,  

 

  Wiss_6 29.0 m Art. 41a Abs. 1 GSchV 
Vorranggebiet, Revi-
talisierung,  

 

  
Wiss_7 23.0 m Art. 41a Abs. 1 GSchV 

Vorranggebiet, Revi-
talisierung, Ökomor-
phologie 

 

   
Tutschgenbach 
Öffentliches Gewässer Nr. 8317 
Tutschgenholzbach 
Öffentliches Gewässer Nr. 8318 

 

 Gemäss technischem Bericht zur Schwachstellenkarte bestehen beim 
Tutsch_3 ein Hochwasserschutzdefizit. Für die Abschnitt Tutsch_1 bis 
Tutsch_4 wurde eine Hochwasserschutzberechnung erstellt.  

Schutzziel 
 

 Ausgehend vom Naturgefahren-Risiko gemäss GIS-Browser gelten fol-
gende Schutzziele: 

• Tutsch_1 bis Tutsch_5: HQ100 

Hochwasserschutz  Ausgehend von einer geringen natürlichen Sohlenbreite und einer 
dadurch gewährleisteten guten Zugänglichkeit in den betreffenden 
Abschnitten, kann ein einseitiger Uferstreifen von 3 m bei der Berech-
nung des Gewässerraumes für den Hochwasserschutz festgelegt 
werden.  

Gemäss Berechnung zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes 
sind somit folgende Gewässerraumbreiten notwendig: 

• Tutsch_1: 2.5 m (eingedolt) 
• Tutsch_2: 18.1 m 
• Tutsch_3: 2.4 m (eingedolt) 
• Tutsch_4: 17.9 m 

Natur- und Landschaftsschutz  Die Abschnitte liegen im kantonalen Vorranggebiet. Der Abschnitt 
Wiss_1 tangiert ein kantonales Schutzobjekt. Entsprechend ist eine 
Erhöhungsprüfung angezeigt.  

Ökomorphologie  Der Abschnitt Tutsch_4 ist aus Sicht der Ökomorphologie zu erhöhen 

Erhöhung Gewässerraum 
 

 Ausgehend von den Grundlagen wird folgender Gewässerraum be-
rechnet:  

Abschnitt Gewässerraum Berechnungsweise Begründung 
Tutsch_1 13.4 m Art. 41a Abs. 1 GSchV Vorranggebiet 

 

  Tutsch_2 23.0 m Art. 41a Abs. 1 GSchV Vorranggebiet 
 

  Tutsch_3 12.2 m Art. 41a Abs. 1 GSchV Vorranggebiet 
 

  Tutsch_4 17.9 m Art. 41a Abs. 1 GSchV Hochwasserschutz 
 

  Tutsch_5 17.0 m Art. 41a Abs. 1 GSchV Vorranggebiet 
 



  
Gewässerraumfestlegung im vereinfachten Verfahren, Gemeinde Bauma 
Technischer Bericht 

 

   SUTER • VON KÄNEL • WILD    69 

   
Lochbach (früher Gublenbach)  
Öffentliches Gewässer Nr. 8395 

 Gemäss technischem Bericht zur Schwachstellenkarte bestehen beim 
Gub_2 und Gub_4 ein Hochwasserschutzdefizit.  

Schutzziel 
 

 Ausgehend vom Naturgefahren-Risiko gemäss GIS-Browser gelten fol-
gende Schutzziele: 

• Gub_1 bis Gub_5: HQ100 
• Gub_6: HQ300 

Hochwasserschutz  Die Berechnung hat ergeben, dass für die Sicherstellung des Hoch-
wasserschutzes ein Gewässerraum von 5.0 m beim Gub_2 und beim 
Gub_4 ausreicht.  

Natur- und Landschaftsschutz  Die Abschnitte liegen im kantonalen Vorranggebiet. Entsprechend ist 
eine Erhöhungsprüfung angezeigt.  

Erhöhung Gewässerraum 
 

 Ausgehend von den Grundlagen wird folgender Gewässerraum be-
rechnet:  

Abschnitt Gewässerraum Berechnungsweise Begründung 
Gub_1 23.0 m Art. 41a Abs. 1 GSchV Vorranggebiet 

 

  Gub_2 21.8 m Art. 41a Abs. 1 GSchV Vorranggebiet 
 

  Gub_3 23.0 m Art. 41a Abs. 1 GSchV Vorranggebiet 
 

  Gub_4 27.8 m Art. 41a Abs. 1 GSchV Vorranggebiet 
 

  Gub_5 17.6 m Art. 41a Abs. 1 GSchV 
Vorranggebiet 
bereits festgelegt 

 

  Gub_6 29.0 m Art. 41a Abs. 1 GSchV Vorranggebiet 
 

   
Schluhbach 
Öffentliches Gewässer Nr. 8396 

 Gemäss technischem Bericht zur Schwachstellenkarte bestehen beim 
Schluh_1 ein Hochwasserschutzdefizit.  

Schutzziel 
 

 Ausgehend vom Naturgefahren-Risiko gemäss GIS-Browser gelten fol-
gende Schutzziele: 

• Schluh_1: HQ300 

Hochwasserschutz  Die Berechnung hat ergeben, dass für die Sicherstellung des Hoch-
wasserschutzes ein Gewässerraum von 3.0 m ausreicht.  

Natur- und Landschaftsschutz  Die Abschnitte liegen im kantonalen Vorranggebiet. Entsprechend ist 
eine Erhöhungsprüfung angezeigt.  

Erhöhung Gewässerraum 

 
 Ausgehend von den Grundlagen wird folgender Gewässerraum be-

rechnet:  

Abschnitt Gewässerraum Berechnungsweise Begründung 

Schluh_1 14.6 m Art. 41a Abs. 1 GSchV 
Vorranggebiet, Revi-
talisierung, Natur-
schutzobjekt 

 

   
Chatzentobelbach 
Öffentliches Gewässer Nr. 8419 

 Gemäss technischem Bericht zur Schwachstellenkarte bestehen kein 
Hochwasserschutzdefizit. Beim Chat_0 besteht zwar eine Schwach-
stelle, diese erfolgt jedoch aufgrund von Verklausung, weshalb der 
Gewässerraum nicht erhöht werden muss.  

Schutzziel 
 

 Ausgehend vom Naturgefahren-Risiko gemäss GIS-Browser gelten fol-
gende Schutzziele: 
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• Chatz_0 bis Chatz_4: HQ100 
• Chatz_1 bis Chatz_4: HQ100 

Natur- und Landschaftsschutz  Die Abschnitte liegen im kantonalen Vorranggebiet. Die Abschnitte 
Chatz_0, Chatz_1 und Chatz_2 tangieren ein kantonales Schutzobjekt. 
Entsprechend ist eine Erhöhungsprüfung angezeigt.  

Ökomorphologie  Die Abschnitte Chatz_0 und Chatz_2 ist aus Sicht der Ökomorpholo-
gie zu erhöhen 

Erhöhung Gewässerraum 

 
 Ausgehend von den Grundlagen wird folgender Gewässerraum be-

rechnet:  

Abschnitt Gewässerraum Berechnungsweise Begründung 

Chatz_0 12.2 m Art. 41a Abs. 1 GSchV 
Vorranggebiet, 
Ökomorphologie 

 

  Chatz_1 14.0 m Art. 41a Abs. 1 GSchV Vorranggebiet 
 

  Chatz_2 11.0 m Art. 41a Abs. 1 GSchV 
Vorranggebiet, 
Ökomorphologie 

 

  Chatz_3 13.4 m Art. 41a Abs. 1 GSchV Vorranggebiet 
 

  Chatz_4 11.0 m Art. 41a Abs. 1 GSchV Vorranggebiet 
 

   
Cholerbach (früher Walenbach)  
Öffentliches Gewässer Nr. 8427 

 Gemäss technischem Bericht zur Schwachstellenkarte bestehen beim 
Wal_1 und Wal_2 ein Hochwasserschutzdefizit.  

Schutzziel 
 

 Ausgehend vom Naturgefahren-Risiko gemäss GIS-Browser gelten fol-
gende Schutzziele: 

• Wal_1 und Wal_2: HQ300 

Hochwasserschutz  Ausgehend von einer geringen natürlichen Sohlenbreite und einer 
dadurch gewährleisteten guten Zugänglichkeit in den betreffenden 
Abschnitten, kann ein einseitiger Uferstreifen von 3 m bei der Berech-
nung des Gewässerraumes für den Hochwasserschutz festgelegt 
werden.  

Gemäss Berechnung zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes 
sind somit folgende Gewässerraumbreiten notwendig: 

• Wal_1: 19.1 m  
• Wal_2: 15.2 m 

Natur- und Landschaftsschutz  Die Abschnitte liegen im kantonalen Vorranggebiet. Entsprechend ist 
eine Erhöhungsprüfung angezeigt.  

Ökomorphologie  Der Abschnitt Wal_2 ist aus Sicht der Ökomorphologie zu erhöhen 

Erhöhung Gewässerraum 
 

 Ausgehend von den Grundlagen wird folgender Gewässerraum be-
rechnet:  

Abschnitt Gewässerraum Berechnungsweise Begründung 
Wal_1 32.0 m Art. 41a Abs. 1 GSchV Vorranggebiet 

 

  Wal_2 18.2 m Art. 41a Abs. 1 GSchV 
Vorranggebiet, 
Ökomorphologie 
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Nideltobelbach 
Öffentliches Gewässer Nr. 8547 

 Gemäss technischem Bericht zur Schwachstellenkarte bestehen beim 
Nidel_1 und Nidel_2 ein Hochwasserschutzdefizit.  

Schutzziel 
 

 Ausgehend vom Naturgefahren-Risiko gemäss GIS-Browser gelten fol-
gende Schutzziele: 

• Nidel_1 und Nidel_2: HQ300 

Hochwasserschutz  Ausgehend von einer geringen natürlichen Sohlenbreite und einer 
dadurch gewährleisteten guten Zugänglichkeit in den betreffenden 
Abschnitten, kann ein einseitiger Uferstreifen von 3 m bei der Berech-
nung des Gewässerraumes für den Hochwasserschutz festgelegt 
werden.  

Gemäss Berechnung zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes 
sind somit folgende Gewässerraumbreiten notwendig: 

• Nidel_1: 16.8 m  
• Nidel_2: 4.2 m (eingedolt) 

Natur- und Landschaftsschutz  Die Abschnitte liegen im kantonalen Vorranggebiet. Entsprechend ist 
eine Erhöhungsprüfung angezeigt.  

Revitalisierung  Beide Abschnitte weisen ein Revitalisierungspotenzial auf.  

Erhöhung Gewässerraum 
 

 Ausgehend von den Grundlagen wird folgender Gewässerraum be-
rechnet:  

Abschnitt Gewässerraum Berechnungsweise Begründung 

Nidel_1 23.0 m Art. 41a Abs. 1 GSchV 
Vorranggebiet, Revi-
talisierung 

 

  Nidel_2 24.2 m Art. 41a Abs. 1 GSchV 
Vorranggebiet, Revi-
talisierung 

 

   
Kieswerkweiher 

 
 Gemäss GIS-Browser besteht eine erhebliche Gefährdung.  

Schutzziel 
 

 Ausgehend vom Naturgefahren-Risiko gemäss GIS-Browser gilt fol-
gendes Schutzziel 
• Kies_1: HQ100 

Hochwasserschutz  Im GIS-Browser (maps.zh.ch) wird der Weiher mit einer erheblichen 
Gefährdung ausgewiesen. In der Schwachstellenkarte ist kein Defizit 
aufgeführt.  

Natur- und Landschaftsschutz  Der Kieswerkweiter liegt im kantonalen Vorranggebiet sowie eine re-
gionalen Kiesgrubenbiotop. Der Weiher wurde erst nach 1950 ange-
legt.  

Gewässerökologischer Wert  Die Geschiebe- und Fischdurchgängigkeit, die Wasserzufluss- und Ab-
flussdynamik werden aufgrund der Tatsache, dass es sich um ein ste-
hendes Gewässer ohne Zufluss handelt als negativ bewertet. Das-
selbe gilt für die Gewässerökomorphologie und die historische Situa-
tion die als stehendes Gewässer ab 1950 als negativ bewertet wird. 
Das Habitat für aquatische Flora und Fauna kann aufgrund des Bio-
tops als positiv bewertet werden. 

Insgesamt lässt sich damit jedoch ein negativer gewässerökologischer 
Wert aufweisen. 
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Der Weiher ist mit dem Kiesgrubenbiotop «Dillhus-Kiesgrueb» mit 
dem Ziel: die biologisch wertvolle Grubenpartien als Stützpunkte für 
weitum gefährdete Tiere insbesondere als Fortpflanzungsbiotop für 
Lurche – bereits geschützt. Die Massnahmen des Biotopes laufen 
«keine massiven Veränderungen an den Gewässerbiotopen während 
der Fortpflanzungszeit der Amphibien von März bis August». 

Revitalisierung  Der künstliche Weiher weist kein Revitalisierungspotenzial auf 

Erhöhung Gewässerraum 
 

 Ausgehend von den Grundlagen wird folgender Gewässerraum be-
rechnet:  

Abschnitt Gewässerraum Berechnungsweise Begründung 

Kies_1 Verzicht Art. 41b Abs. 4c GSchV 
Künstlicher Weiher, 
keine entgegenge-
setzten Interessen 

 

   
Fluhbachweiher 

 
 Gemäss GIS-Browser besteht eine erhebliche Gefährdung.  

Schutzziel 
 

 Gemäss Naturgefahren-Risiko (GIS-Browser) gilt folgendes Schutzziel 
• Kies_1: HQ300 

Hochwasserschutz  • Für das Hauptgerinne besteht keine Relevanz, da der Fluhbach 
in diesem Bereich eingedolt ist.  

• Im GIS-Browser (maps.zh.ch) wird der Weiher mit einer erhebli-
chen Gefährdung ausgewiesen. In der Schwachstellenkarte ist 
kein Defizit aufgeführt. 

Natur- und Landschaftsschutz  Der Fluhbachweiher liegt im kantonalen Vorranggebiet sowie in ei-
nem regionalen Kiesgrubenbiotop. Der Weiher wurde erst nach 1950 
angelegt. Es besteht kein gewässerökologischer Wert. 

Gewässerökologischer Wert  Der Fluhbach wird eingedolt durch/unter dem Fluhbachweiher ge-
führt, somit besteht kein Wasseraustausch oder Verbindung des Wei-
hers und des Bachs. Die Geschiebe- und Fischdurchgängigkeit, die 
Wasserzufluss- und Abflussdynamik werden somit als negativ bewer-
tet. Dasselbe gilt für die Gewässerökomorphologie und die histori-
sche Situation die als stehendes Gewässer ab 1950 als negativ be-
wertet wird. Das Habitat für aquatische Flora und Fauna kann auf-
grund des Biotops als positiv bewertet werden. Insgesamt lässt sich 
damit jedoch ein negativer gewässerökologischer Wert aufweisen. 

Der Weiher ist mit dem Kiesgrubenbiotop «Dillhus-Kiesgrueb» mit 
dem Ziel: die biologisch wertvollen Grubenpartien als Stützpunkte für 
weitum gefährdete Tiere insbesondere als Fortpflanzungsbiotop für 
Lurche – bereits geschützt. Die Massnahmen des Biotops lauten 
«keine massiven Veränderungen an den Gewässerbiotopen während 
der Fortpflanzungszeit der Amphibien von März bis August». 

Revitalisierung  Der künstliche Weiher weist kein Revitalisierungspotenzial auf. 

Erhöhung Gewässerraum 
 

 Gemäss den Grundlagen wird folgender Gewässerraum berechnet:  

Abschnitt Gewässerraum Berechnungsweise Begründung 

Fluhweiher_1 Verzicht Art. 41b Abs. 4c GSchV 
Künstlicher Weiher, 
keine entgegenge-
setzten Interessen 
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  4.3 Anpassung des Gewässerraums 
Asymmetrische Anordnung 

 

 Für die Gewässerraumfestlegung im Siedlungsgebiet der Gemeinde 
Bauma werden alle Gewässerräume mit Ausnahme des Rotenstein-
bächlis (Rotstei_1) symmetrisch angeordnet. Es erfolgt keine Anpas-
sung der Gewässerräume.  

   
Rotensteinbächli 
Öffentliches Gewässer Nr. 8231 

 Beim Rotensteinbächli wird der Gewässerraum leicht asymmetrisch 
in Richtung Norden verschoben, sodass die bestehende Gewässer-
parzelle vollständig innerhalb des Gewässerraums zu liegen kommt. 
Dadurch kann, der bereits dem Gewässer zugesicherte Raum, sinn-
voll genutzt werden.  

   
Reduktion im dicht überbauten 
Gebiet 

 

 Im Anhang 5 wird pro Abschnitt ausgewiesen, ob es sich um ein dicht 
überbautes Gebiet handelt oder nicht. Trotz der Tatsache, dass Ab-
schnitte mit Tendenz von "dicht überbaut" bestehen, werden mit Aus-
nahme des Muelibachs (Mueli_2 und Mueli_3) und des Grundbachs 
(Grund_1) keine Anpassungen vorgenommen.  

   
Choltobelbach (früher Lochbach) 
Öffentliches Gewässer Nr. 8236 

 Bei der erneuten Prüfung, ob ein dichtes Gebiet entlang des Chol-
tobelbachs vorliegt, wurde abschliessend beurteilt, dass für die Ab-
schnitte Lo_1 und Lo_2 die Lage im dicht überbauten Gebiet nicht 
geltend gemacht werden kann (s. Anhang A5). Eine Reduktion des mi-
nimalen Gewässerraums von 21 m Breite ist somit hier nicht möglich. 

   
Mülibach 
Öffentliches Gewässer Nr. 8209 

 Bei der erneuten Prüfung der Gewässerraumbreiten wurde festge-
stellt, dass der Mülibach im Jahr 2010 streckenweise bereits ausge-
baut wurde (Verfügung Nr. 0127 vom 22. Januar 2010). Im Rahmen 
dieses Wasserbauprojekts wurden gewisse Aufwertungsmassnahmen 
bereits umgesetzt. Es handelt sich vorwiegend um ein Hochwasser-
schutzprojekt. Aufgrund der baulichen Gegebenheit erscheint insbe-
sondere in den Abschnitten Mueli_2 und Mueli_3 eine Erhöhung des 
Gewässerraums nicht sinnvoll. Da bereits gewisse Massnahmen um-
gesetzt wurden, kann der minimale Gewässerraum festgelegt wer-
den. Im Abschnitt Mueli_1 hingegen besteht nach wie vor viel Aufwer-
tungspotenzial und auch ausreichend Raum dafür. In diesem Bereich 
wird an der Erhöhung des minimalen Gewässerraums auf die Bio-
diversitätskurve festgehalten. Der erhöhte Gewässerraum im Ab-
schnitt Mueli_1 von 18.5 m fällt geringer aus als der Uferstreifen (Ge-
samtbreite von 20.5 m).  

   
Grundbach 
Öffentliches Gewässer Nr. 8217 

 Eine Offenlegung des Abschnitts Grund_1 wird aufgrund der beste-
henden Bebauung sowie aufgrund der Unterquerung der Strasse 
auch langfristig als nicht realistisch eingestuft. Ausserdem weist der 
Abschnitt gemäss der kantonalen Revitalisierungsplanung lediglich ei-
nen geringen Revitalisierungsnutzen auf. Ausgehend von der beste-
henden Bebauung und den als hoch zu gewichtenden Interessen der 
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Bebaubarkeit wird der Abschnitt Grund_1 deshalb auf die minimale 
Eingriffsbreite von 3.0 m reduziert. 

   
Harmonisierung 

 

 Da an allen Abschnitten der erhöhte Gewässerraum nach Biodiversi-
tät ausgeschieden wird, wird überall der 3-Meter Pufferstreifen nach 
ChemRRV eingehalten.  

Gemäss dem GIS-Browser des Kantons Zürich (maps.zh.ch) bestehen 
in Bauma lediglich entlang der Töss (bei Saland) sowie entlang des 
Mülibachs, öffentliches Gewässer Nr. 8209 und des Helltobelbächlis, 
öffentliches Gewässer Nr. 8203 Gewässerabstandslinien. Es werden 
keine Anpassungen der Gewässerräume bzgl. Gewässerabstandsli-
nien und Baulinien vorgenommen.  

Einzige Harmonisierung ist der Abschnitt Blitt_1. Der Abschnitt Blitt_1 
ist ausgehend vom Gewässerraum der Töss sehr klein und wird auf 
jenen von Blitt_2 angepasst. Es handelt sich um eine Reduktion von 
1.2 m (von 12.2 m auf 11.0 m) auf einer Länge von rund 2 m. 

Einmündungsbereich Töss bearbeiten  Bei den Zuflüssen der Töss werden aus Gründen der Zweckmässig-
keit die Gewässerräume bis zum Einmündungsbereich festgelegt, 
auch wenn diese ausserhalb des Siedlungsgebiets liegen und per De-
finition nicht als Verbindungsabschnitte zwischen zwei Siedlungsge-
biete gelten.  

Generalisierung  Bei der Definition der Gewässerräume wurden lokale Hin- und Rück-
sprünge der Gerinnesohle, welche markante Richtungsänderungen 
des Gewässerlaufs zur Folge haben, moderat sowie der Zweckmäs-
sigkeitshalber geglättet. Daraus resultieren sinnvolle und klare Ge-
wässerräume. Dabei wurde stets darauf geachtet, dass die Breite der 
vorzusehenden Gewässerräume in keinem Abschnitt unterschritten 
wird. Die entsprechenden Generalisierungen sind in den Plänen er-
kennbar.  
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  4.4 Schlussprüfung 
   

Abschnitt  Ausscheidung Gewässerraum 
Fluh_1  11.0 m Erhöhung entspricht minimalen Gewässerraum 
Grueb_1  12.2 m 

Interessensermittlung: Vorranggebiet, dicht überbaut, Wohnzone 
Interessensbewertung: Funktion Gewässerraum hoch/tangierte Interessen:  
tendenziell dicht überbaut, bauliche Gegebenheit (gering) 
Interessensabwägung: trotz dicht überbautem Gebiet ermöglicht die Reduktion auf 
den minimalen Gewässerraum kein grösserer Spielraum für die Bebauung.  
Entscheid: Zur Sichterstellung aller Funktionen des Gewässers/Berücksichtigung des 
Vorranggebiets wird keine Reduktion angestrebt. 

Grueb_2  11.0 m Erhöhung entspricht minimalen Gewässerraum 
Grueb_3  11.0 m Erhöhung entspricht minimalen Gewässerraum 
Grueb_4  11.0 m Erhöhung entspricht minimalen Gewässerraum 
Well_1  12.2 m Erhöhung entspricht minimalen Gewässerraum 
  Durch den Raumanspruch wird die Fruchtfolgenfläche zwar tangiert, die Funktion 

oder die Fläche jedoch nicht geschmälert oder angepasst. Zum gegebenen Zeitpunkt 
ist im entsprechenden Projekt eine Interessenabwägung in Bezug auf die Fruchtfol-
geflächen durchzuführen.  

Helltobel_1  11.0 m Erhöhung entspricht minimalen Gewässerraum 
Helltobel_2  11.0 m Erhöhung entspricht minimalen Gewässerraum 
Mueli_1  18.2 m 

Interessensermittlung: Wohnzone mit Gewerbeerleichterung, HWS Schwachstelle, 
Revitalisierungspotenzial, Bewirtschaftung, nicht dicht überbaut, Vorranggebiet 
Interessensbewertung: Funktion Gewässerraum hoch/tangierte Interessen bauliche 
Gegebenheit 
Interessensabwägung: Unbebautes Grundstück,  
Entscheid: Zur Sichterstellung aller Funktionen des Gewässers/Berücksichtigung des 
Vorranggebiets wird keine Reduktion angestrebt auch hinsichtlich Revitalisierungspo-
tenzial 

Mueli_2  15.25 m (Verzicht auf Erhöhung) 
Interessensermittlung: Wohnzone mit Gewerbeerleichterung, HWS Schwachstelle, 
Revitalisierungspotenzial, Vorranggebiet, mittlere Bewirtschaftungseinschränkung, 
Tendenz nicht dichtüberbaut, IVS, bereits erfolgte Anpassungen aufgrund Wasser-
bauprojekt 2010, Gestaltungsplan öffentliche Auflage (15.2.2024 bis 15.4.2024), HWS 
Breite 15.20 m 
Interessensbewertung: Funktion Gewässerraum hoch/tangierte Interessen gering/ 
ausreichend 
Interessensabwägung: mit dem Verzicht auf die Erhöhung und somit der Festlegung 
des minimalen Gewässerraums kommt das Gebäude Assek. Nr. 595 ausserhalb Ge-
wässerraum zu liegen. Eine Asymmetrische Anordnung bringt aufgrund Assek. Nr. 
1290 keine Verbesserung. 
Entscheid: Da bereits Massnahmen im Rahmen des Wasserbauprojekts erfolgt sind 
und mit dem minimalen Gewässerraum der Hochwasserschutz sichergestellt werden 
kann, wird auf die Erhöhung verzichtet und der minimale Gewässerraum festgelegt.  

Mueli_3  17.0 m (Verzicht auf Erhöhung) 
Interessensermittlung: Wohnzone, Wohnzone mit Gewerbeerleichterung, Vorrangge-
biet, Schwachstelle bei Durchlass, Revitalisierungspotenzial, tendenziell nicht dicht 
überbaut, IVS, bereits erfolgte Anpassungen aufgrund Wasserbauprojekt 2010, Be-
baubarkeit, HWS Breite 13.3 m 
Interessensbewertung: Funktion Gewässerraum hoch/tangierte Interessen ausrei-
chend. 
Interessensabwägung: Eine asymmetrische Ausscheidung könnte die Bebaubarkeit 
der Grundstücke Kat. Nr. BA6274 und 6921 verbessern, würde aber die Sicherung 
des Gewässers durch die Tösstalstrasse benachteiligen. Ein Verzicht auf die Erhö-
hung trägt zur Bebaubarkeit des Grundstücks bei.  
Entscheid: Da bereits Massnahmen im Rahmen des Wasserbauprojekts erfolgt sind 
wird auf die Erhöhung verzichtet und der minimale Gewässerraum festgelegt. 
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Mueli_4  - 
Interessensermittlung/ Interessensbewertung/Interessensabwägung und Entscheid 
wird im Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekt vorgenommen 

Mueli_5  - 
Interessensermittlung/ Interessensbewertung/Interessensabwägung und Entscheid 
wird im Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekt vorgenommen 

Mueli_6  18.5 m 
Interessensermittlung: Wohnzone, kt. Landwirtschaftszone, Revitalisierungspotenzial. 
Vorranggebiet, tendenziell dicht überbaut,  
Interessensbewertung: Funktion Gewässerraum hoch/tangierte Interessen: bauliche 
Gegebenheit mässig tangiert 
Interessensabwägung: Mit der Erhöhung wird die bauliche Gegebenheit kaum tan-
giert, der Revitalisierung und der Gewässerfunktion kann jedoch mehr Raum gege-
ben werden 
Entscheid: Zur Sichterstellung aller Funktionen des Gewässers/Berücksichtigung des 
Vorranggebiets wird keine Reduktion angestrebt auch hinsichtlich Revitalisierungspo-
tenzial 

Mueli_7  15.2 m 
 Interessensermittlung: kantonale Landwirtschaftszone, Kernzone, nicht dicht über-

baut, HWS-Schwachstelle, Revitalisierungspotenzial, kleinere Bewirtschaftungsein-
schränkung, IVS 

 Interessensabwägung Funktion Gewässerraum hoch/tangierte Interessen gering 
 Interessensbewertung: Funktion Gewässerraum hoch/tangierte Interessen bauliche 

Gegebenheit, gering 
 Entscheid: Zur Sichterstellung aller Funktionen des Gewässers/Berücksichtigung des 

Vorranggebiets wird keine Reduktion angestrebt auch hinsichtlich Revitalisierungspo-
tenzial: 

Mueli_8  14.0 m 
Interessensermittlung: kantonale Landwirtschaftszone, Kernzone, IVS, tendenziell 
nicht dicht überbaut, kleinere Bewirtschaftungseinschränkung 
Interessensbewertung: Funktion Gewässerraum hoch/tangierte Interessen gering 
Interessensabwägung: meist nur einseitige Bebauung, Reduktion ermöglicht, da 
keine bestehenden Bauten tangiert sind 
Entscheid: Zur Sichterstellung aller Funktionen des Gewässers/Berücksichtigung des 
Vorranggebiets wird keine Reduktion angestrebt auch hinsichtlich Revitalisierungspo-
tenzial 

Mueli_9  14.6 m 
Interessensermittlung: kt. Landwirtschaftszone, Kernzone, Revitalisierungspotenzial, 
Ökomorphologie, tendenziell dicht überbaut, iVS 
Interessensbewertung: Funktion Gewässerraum hoch/tangierte Interessen gering/ 
ausreichend 
Interessensabwägung: Trotz der Tatsache, dass beidseitig eine Bebauung besteht, ist 
diese landwirtschaftsbezogen auch aus dem Grund, dass mehrheitlich Landwirt-
schaftszone tangiert wird. Eine Reduktion würde die Bauten ebenfalls beeinträchti-
gen 
Entscheid: Zur Sichterstellung aller Funktionen des Gewässers/Berücksichtigung des 
Vorranggebiets wird keine Reduktion angestrebt auch hinsichtlich Revitalisierungspo-
tenzial 

Mueli_10  14.0 m 
Interessensermittlung: kt. Landwirtschaftszone, Kernzone, tendenziell nicht dicht 
überbaut, HWS-Schwachstelle, Vorranggebiet, Ökomorphologie, Revitalisierungspo-
tenzial, IVS  
Interessensbewertung: Funktion Gewässerraum hoch/tangierte Interessen gering/ 
ausreichend 
Interessensabwägung: Mehrheitlich Landwirtschaftsgebiet tangiert, Funktionen des 
Gewässerraums hoch 
Entscheid: Zur Sichterstellung aller Funktionen des Gewässers/Berücksichtigung des 
Vorranggebiets wird keine Reduktion angestrebt auch hinsichtlich Revitalisierungspo-
tenzial 
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Mueli_11  14.0 m 
Interessensermittlung: kt. Landwirtschaftszone, Kernzone, Vorranggebiet, IVS; FFF, 
nicht dicht überbaut, Nachbargemeinde tangiert 
Interessensbewertung: Funktion Gewässerraum hoch/tangierte Interessen gering/ 
ausreichend 
Interessensabwägung: Mehrheitlich Landwirtschaftsgebiet tangiert, Funktionen des 
Gewässerraums hoch, mit der Erhöhung wird FFF tangiert. 
Entscheid: Zur Sichterstellung aller Funktionen des Gewässers/Berücksichtigung des 
Vorranggebiets wird keine Reduktion angestrebt auch hinsichtlich Revitalisierungspo-
tenzial.  

Grund_1  3.0 m (Reduktion auf minimale Eingriffsbreite) 
Interessensermittlung: Kernzone, kt. Landwirtschaftszone, HWS-Schwachstelle, Vor-
ranggebiet, FFF, tendenziell dicht überbaut, geringer Revitalisierungsnutzen, beste-
hende Bebauung, Unterführung Strasse 
Interessensbewertung: Funktion Gewässerraum hoch/tangierte Interessen ausrei-
chend 
Interessensabwägung: mit der Reduktion auf den minimalen GWR kann 1 m2 FFF ge-
schont werden, bauliche Gegebenheit tangiert, diese wird aber auch beim minimalen 
GWR tangiert. Durch den Raumanspruch wird die Fruchtfolgenfläche zwar tangiert, 
die Funktion oder die Fläche jedoch nicht geschmälert oder angepasst. Ausgehend 
vom geringen Revitalisierungsnutzen, dem fehlenden Öffnungspotenzial sowie der 
bestehenden Bebauung ist eine Reduktion auf die minimale Eingriffsbreite möglich. 
Die bestehenden Bauten werden somit kaum tangiert.  
Entscheid: Ausgehend von dem fehlenden Öffnungspotenzial und der Tangierung 
der Bauten/Bebaubarkeit wird eine Reduktion auf die minimale Eingriffsbreite festge-
legt.  

Schluhi_1  - 
Interessensermittlung/ Interessensbewertung/Interessensabwägung und Entscheid 
wird im Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekt vorgenommen 

Schluhi_2  11.0 m Erhöhung entspricht minimalen Gewässerraum 
Schluhi_3  11.0 m Erhöhung entspricht minimalen Gewässerraum 
Schluhi_4  11.0 m Erhöhung entspricht minimalen Gewässerraum 
Lindwis_1  17.0 m 

Interessensermittlung: Industriezone, kt. Landwirtschaftszone, Vorranggebiet, ten-
denziell dicht überbaut, IVS 
Interessensbewertung: Funktion Gewässerraum hoch/tangierte Interessen gering/ 
ausreichend 
Interessensabwägung: auch beim minimalen Gewässerraum wären die Bauten tan-
giert, dies würde nur bei einer asymmetrischen Anordnung zu Lasten der Landwirt-
schaftszone gelöst werden können 
Entscheid: Ausgehend von der Tatsache, dass die Bauten auch bei einer Reduktion 
tangiert würden, das Gebiet im Vorranggebiet liegt und es sich um Industriezone (mit 
Entwicklungsmöglichkeit trotz Gewässerraum) handelt wird von einer Reduktion ab-
gesehen  

Rotsei_1  11.0 m, leicht asymmetrische Festlegung 
 Interessensermittlung: kt. Landwirtschaftszone, Erholungszone (Camping Saland), 

Vorranggebiet, tendenziell nicht dicht überbaut, Grenzbach zur Gemeinde Wila, ge-
ringe/mittlere Gefährdung, geringes Revitalisierungspotenzial, vorhandene Gewäs-
serparzelle. HWS-Breite von 8.8 m notwendig. Gewässerparzelle rund 7.8 m breit. 

 Interessensbewertung: Funktion Gewässerraum hoch/tangiert, Funktion der Gewäs-
serparzelle hoch/tangiert. Private Parzelle/Erholungszone tangiert.  

 Interessensabwägung: Funktion der Gewässerparzelle kann bei leicht asymmetri-
scher Festlegung vollständig genutzt werden. Beanspruchung der privaten Parzellen 
Kat. Nr. BA 6559 kann somit reduziert werden. 

 Entscheid: Erhöhung entspricht minimalem Gewässerraum – leicht asymmetrische 
Festlegung 
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Lo_1  21.0 m (Verzicht auf Erhöhung) 
Interessensermittlung: Wohnzone, HWS-Schwachstelle, Revitalisierungspotenzial, 
Vorranggebiet, KOBI, IVS; tendenziell dicht überbaut, grössere Bewirtschaftungsein-
schränkung,  
Interessensbewertung: Funktion Gewässerraum hoch/tangierte Interessen bauliche 
Gegebenheit, ausreichend/hoch. 
Interessensabwägung: die Erhöhung des Gewässerraums tangiert Wohnzone. Sie 
steht im Konflikt mit dem Revitalisierungspotenzial, dem Vorranggebiet. Ausgehend 
von der Lage und den weiteren Abschnitten am Choltobelbach (früher Lochbach) ist 
der Schutz der Gewässerfunktion als hoch einzuschätzen. Das Interesse der Bebau-
barkeit wird ebenfalls als hoch eingeschätzt. 
Entscheid: Ausgehend von dem hoch zu gewichtenden Interesse der Bebauung und 
des Gewässers wurde der Nachweis bzgl. Hochwasserschutz und Natur- und Land-
schaftsschutzes erbracht (siehe Beilage). Dabei konnte aufgezeigt werden, dass der 
Verzicht auf die Erhöhung und somit die Ausscheidung des minimalen Gewässer-
raum von 21.0 m aus Sicht Hochwasserschutz und Natur- und Landschaftsschutz 
möglich ist.  

Lo_2  21.0 m (Reduktion) 
  Interessensermittlung: Wohnzone, kt. Landwirtschaftszone, BLN-Gebiet, HWS-

Schwachstelle, HWS-Breite von 17.6 m, Revitalisierungspotenzial, Vorranggebiet, 
KOBI, tendenziell nicht dicht überbaut respektive nur einseitig, grössere Bewirtschaf-
tungseinschränkung,  

  Interessensbewertung: Funktion Gewässerraum hoch/tangierte Interessen bauliche 
Gegebenheit, ausreichend/hoch. 

  Interessensabwägung: der Gewässerraums tangiert Wohnzone. Sie steht im Konflikt 
mit dem Revitalisierungspotenzial, dem Vorranggebiet und dem BLN-Gebiet. Ausge-
hend von der Lage und den weiteren Abschnitten am Choltobelbach (früher Loch-
bach) ist der Schutz der Gewässerfunktion als hoch einzuschätzen. Das Interesse der 
Bebaubarkeit wird ebenfalls als hoch eingeschätzt. 

  Entscheid: Ausgehend von dem hoch zu gewichtenden Interesse der Bebauung und 
des Gewässers wurde der Nachweis bzgl. Hochwasserschutz und Natur- und Land-
schaftsschutzes erbracht (siehe Beilage). Dabei konnte aufgezeigt werden, dass eine 
Reduktion auf einen Gewässerraum von 21.0 m aus Sicht Hochwasserschutz und Na-
tur- und Landschaftsschutz möglich ist.  

Lo_3  35.6 m 
Interessensermittlung: Wohnzone, Reservezone, kt. Landwirtschaftszone, Revitalisie-
rungspotenzial, grössere Bewirtschaftungseinschränkung, nicht dicht überbaut, KOBI 
wichtige Freiräume 
Interessensbewertung: Funktion Gewässerraum hoch/tangierte Interessen gering 
Interessensabwägung: Die Interessen Revitalisierung, KOBI wichtiger Freiraum und 
Vorranggebiet sprechen für die Erhöhung des Gewässerraums. Durch den Rauman-
spruch wird die Fruchtfolgenfläche zwar tangiert, die Funktion oder die Fläche jedoch 
nicht geschmälert oder angepasst. Zum gegebenen Zeitpunkt ist im entsprechenden 
Projekt eine Interessenabwägung in Bezug auf die Fruchtfolgeflächen durchzuführen. 
Entscheid: die Funktion des Gewässers wird im Hinblick auf das Vorranggebiet und 
Revitalisierungsnutzen als höher gewichtet und keine Reduktion vorgesehen. 

  

Blitt_1  11.0 m Erhöhung entspricht minimalen Gewässerraum 
Blitt_2  11.0 m entspricht minimalen Gewässerraum 
Blitt_3  11.0 m Erhöhung entspricht minimalen Gewässerraum 
Blitt_4  12.2 m  

Interessensermittlung: Kernzone, kt. Landwirtschaftszone, Vorranggebiet, tendenziell 
dicht überbaut, KOBI, IVS 
Interessensbewertung: Funktion Gewässerraum hoch/tangierte Interessen ausrei-
chend/hoch 
Interessensabwägung: Eine Reduktion von 12.2 auf 11.0 m ist ggf. möglich. Dem ste-
hen das KOBI und die Kernzone sowie das Vorranggebiet einander gegenüber 
Entscheid: Die Funktion des Gewässers wird im Hinblick auf das Vorranggebiet und 
des KOBI, Kernzone höher gewichtet und keine Reduktion vorgesehen.  

Blitt_5  11.0 m Erhöhung entspricht minimalen Gewässerraum 
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Blitt_6  12.2 m 
 Interessensermittlung: Kernzone, Vorranggebiet, tendenziell dicht überbaut, KOBI 

wichtiger Freiraum, IVS 
 Interessensbewertung: Funktion Gewässerraum hoch/tangierte Interessen ausrei-

chend/hoch 
 Interessensabwägung: Eine Reduktion von 12.2 auf 11.0 m ist ggf. möglich. Dem ste-

hen das KOBI und die Kernzone sowie das Vorranggebiet einander gegenüber 
 Entscheid: Die Funktion des Gewässers wird im Hinblick auf das Vorranggebiet und 

des KOBI, Kernzone, IVS, wichtiger Freiraum höher gewichtet und keine Reduktion 
vorgesehen. 

Hasel_1  - 
 Interessensermittlung/ Interessensbewertung/Interessensabwägung und Entscheid 

wird im Wasserbauprojekt vorgenommen 
Hasel_2  - 

 Interessensermittlung/ Interessensbewertung/Interessensabwägung und Entscheid 
wird im Wasserbauprojekt vorgenommen 

Hasel_3  - 
 Interessensermittlung/ Interessensbewertung/Interessensabwägung und Entscheid 

wird im Wasserbauprojekt vorgenommen 
Hasel_4  - 

 Interessensermittlung/ Interessensbewertung/Interessensabwägung und Entscheid 
wird im Wasserbauprojekt vorgenommen 

Undal_1  17.0 m 
Interessensermittlung: Bahnareal, kantonale Landwirtschaftszone, Wohnzone, Vor-
ranggebiet, IVS, tendenziell nicht dicht überbaut 
Interessensbewertung: Funktion Gewässerraum hoch/tangierte Interessen gering 
Interessensabwägung: Eine asymmetrische Anordnung zu Lasten der Landwirt-
schaftsfläche ist nicht vorgesehen, Das Grundstück in der Wohnzone wird ausge-
hend von der bestehenden Verkehrsbaulinie mit der Erhöhung nicht stark beein-
trächtigt. Weiter wird durch die Erhöhung kein Gebäude tangiert.  
Entscheid: Eine Reduktion ist aufgrund des Vorranggebiets sowie der baulichen Ge-
gebenheiten nicht vorgesehen.  

Undal_2  11.0 m Erhöhung entspricht minimalen Gewässerraum 
Undal_3  12.2 m 

Interessensermittlung: Kernzone, tendenziell dicht überbaut, KOBI ausgeprägter 
Platz/Strassenraum 
Interessensbewertung: Funktion Gewässerraum hoch/tangierte Interessen ge-
ring/ausreichend 
Interessensabwägung: Der Abschnitt liegt mehrheitlich im Strassenraum und ist so-
mit vor Überstellung geschützt, sowie im dicht überbauten Gebiet. Eine Reduktion 
wäre möglich, durch die Kernzone wird der bauliche Spielraum hingegen kaum ver-
grössert  
Entscheid: Es ist keine Reduktion vorgesehen.  

Undal_4  11.0 m Erhöhung entspricht minimalen Gewässerraum 
Felm_1  12.2 m 

 Interessensermittlung: Kernzone, kt. Landwirtschaftszone, FFF, KOBI wichtiger Frei-
raum, tendenziell nicht dicht überbaut, mittlere Bewirtschaftungseinschränkung, Vor-
ranggebiet 

 Interessensbewertung: Funktion Gewässerraum hoch/tangierte Interessen gering 
 Interessensabwägung: Aufgrund des KOBI wichtiger Freiraum, aufgrund Vorrangge-

biet ist die Funktion des Gewässers hoch zu gewichten. Die baulichen Gegebenhei-
ten werden kaum beeinträchtigt. Mit der Erhöhung werden weitere 64 m2 bedingte 
FFF mehr tangiert als beim minimalen GWR, bei welchem bereits 651 bedingte FFF 
tangiert wird.  Durch den Raumanspruch wird die Fruchtfolgenfläche zwar tangiert, 
die Funktion oder die Fläche jedoch nicht geschmälert oder angepasst. Zum gegebe-
nen Zeitpunkt ist im entsprechenden Projekt eine Interessenabwägung in Bezug auf 
die Fruchtfolgeflächen durchzuführen. 

 Entscheid: Es ist keine Reduktion vorgesehen. 
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Sueli_0  12.2 m 
 Interessensermittlung: kantonale Landwirtschaftszone, Vorranggebiet, tendenziell 

nicht dicht überbaut, Einmündung Töss 
 Interessensbewertung: Funktion Gewässerraum hoch/tangiert Interessen gering, 

liegt voraussichtlich im Gewässerraum der Töss 
 Interessensabwägung: gesamte Abschnitt ist künstlich/naturfremd, mehrheitlich 

durch Bahnübergang und im Bereich Einmündung Töss, bauliche Gegebenheit wird 
durch Erhöhung nicht tangiert da Landwirtschaftsland. 

 Entscheid: Im Sinne des Vorranggebiets und der Möglichkeit dem Gewässer für künf-
tige Vorhaben genügend Platz zu generieren, wird keine Reduktion vorgesehen 

Sueli_1  12.2 m 
Interessensermittlung: Kernzone, Industriezone, kt. Landwirtschaftszone, Vorrangge-
biet, tendenziell nicht dicht überbaut, IVS, bestehender GP, grosses Revitalisierungs-
potenzial 
Interessensbewertung: Funktion Gewässerraum hoch/ Revitalisierungspotenzial 
hoch/tangierte Interessen gering 
Interessensabwägung: Der gesamte Abschnitt ist heute eingedolt und mehrheitlich 
durch die Strasse vor weitere Überbauung geschützt, der bestehende GP hat heute 
Parkplätze im Gewässerraum vorgesehen, die bauliche Gegebenheit wird durch die 
Erhöhung kaum tangiert. Für die Bewertung, dass kein Öffnungspotenzial besteht, ist 
nachzuweisen, dass aufgrund der baulichen Gegebenheit eine Offenlegung nicht 
möglich wäre und dass weder Revitalisierungspotenzial noch Vernetzungsprojekte 
oder andere Projekte zum Naturschutz und zur ökologischen Aufwertung vorhanden 
sind. Ein solcher Nachweis kann nicht erbracht werden, da mindestens teilweise ein 
theoretisches Öffnungspotenzial besteht. Einer Reduktion steht das grosse Revitali-
sierungspotenzial entgegen.  
Entscheid: Im Sinne des Vorranggebiets und der Möglichkeit dem Gewässer für künf-
tige Vorhaben genügend Platz zu generieren, wird keine Reduktion vorgesehen.  

Rue_1  11.6 m 
 Interessensermittlung: Kernzone, Wohnzone, IVS, tendenziell dichtüberbaut, Vor-

ranggebiet, HWS, bestehender GP 
 Interessensbewertung: Funktion Gewässerraum hoch/tangierte Interessen gering 
 Interessensabwägung: Der Hochwasserschutz kann nur mit der Erhöhung des Ge-

wässerraums sichergestellt werden.  
 Entscheid: der Gewässerraum wird erhöht, es ist keine Reduktion vorgesehen 

Rue_2  12.2 m 
 Interessensermittlung: Kernzone, Vorranggebiet, tendenziell dicht überbaut, IVS 
 Interessensbewertung: Funktion Gewässerraum hoch/tangierte Interessen ge-

ring/ausreichend 
 Interessensabwägung: Dem Interesse der Gewässerfunktionen steht die Kernzone 

und dichte Überbauung entgegen. Mit der Erhöhung um 1.2 m ist die bauliche Gege-
benheit wenig beeinträchtigt 

 Entscheid: Es ist keine Reduktion vorgesehen 
Rue_3  11.0 m Erhöhung entspricht minimalen Gewässerraum 
Rue_4  11.0 m Erhöhung entspricht minimalen Gewässerraum 
Bli_1  17.0 m 

Interessensermittlung: Industriezone, Vorranggebiet, tendenziell nicht dicht über-
baut, IVS, 
Interessensbewertung: Funktion Gewässerraum hoch/tangierte Interessen gering 
Interessensabwägung: die Industriezone wird ausgehend von den bereits bestehen-
den Verkehrsbaulinien weniger stark tangiert. Die Erhöhung tangiert keine Bauten, 
der Fussweg entlang des Gewässers ist bereits im minimalen GWR integriert 
Entscheid: Es ist keine Reduktion vorgesehen 

Bli_2  15.8 m 
Interessensermittlung: kantonale Landwirtschaftszone, Vorranggebiet, Industriezone, 
tendenziell nicht dicht überbaut,  
Interessensbewertung: Funktion Gewässerraum hoch/tangierte Interessen  
Interessensabwägung: Ausgehend vom Vorranggebiet ist der offene Abschnitt des 
Bliggenswilerbach und seine Gewässerfunktionen als höher zu gewichten 
Entscheid: Es ist keine Reduktion vorgesehen.  
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Wiss_1  23.0 m 
Interessensermittlung: Kernzone, Reservezone, tangiert Trockenbiotop, Vorrangge-
biet, Revitalisierungspotenzial, tendenziell nicht dicht überbaut, ISOS-Objekt 
Interessensbewertung: Funktion Gewässerraum hoch/tangierte Interessen ge-
ring/ausreichend 
Interessensabwägung: Die weiteren Interessen, nebst dem Vorranggebiet, sprechen 
ebenfalls für die Erhöhung (Revitalisierung, Trockenbiotop). Beim ISOS-Objekt han-
delt es sich um die Einmündung des Wissensbach in die Töss, was ebenfalls für eine 
Erhöhung spricht 
Entscheid: Es ist keine Reduktion vorgesehen.  

Wiss_2  35.9 m 
Interessensermittlung: Kernzone, Reservezone, Vorranggebiet, Revitalisierungspoten-
zial, ISOS-Bahnareal, ISOS Wissenbach schmaler kanalisierter Wasserlauf, KOBI-Orts-
kerne, tendenziell dicht überbaut, Hochwasserschutz 
Interessensbewertung: Funktion Gewässerraum hoch/tangierte Interessen ausrei-
chend 
Interessensabwägung: Das ISOS, das Revitalisierungspotenzial und das Vorrangge-
biet werden entsprechend hoch gewichtet. Der Hochwasserschutz ist zwingend not-
wendig. Die Kernzone, welche von der Erhöhung tangiert ist, wird durch die Erhö-
hung relativ stark beeinträchtigt.  
Entscheid: Es ist keine Reduktion vorgesehen. 

Wiss_3  37.0 m 
Interessensermittlung: Kernzone, Vorranggebiet, Revitalisierungspotenzial KOBI aus-
geprägter Platz/Strassenraum, Freiraum, IVS, ISOS Beginn Guyer-Zeller-Wege, ten-
denziell dicht überbaut, eingedolt 
Interessensbewertung: Funktion Gewässerraum hoch/tangierte Interessen ausrei-
chend 
Interessensabwägung: Der Beginn der Guyer-Zeller-Wege ist auch im minimalen 
GWR tangiert. Das Revitalisierungspotenzial und das Vorranggebiet werden entspre-
chend hoch gewichtet. Die Kernzone, welche von der Erhöhung tangiert wird, wird 
durch die Erhöhung relativ stark beeinträchtigt. 
Entscheid: Es ist keine Reduktion vorgesehen. 

Wiss_4  36.0 m 
Interessensermittlung: Kernzone, Vorranggebiet, Revitalisierungspotenzial, ISOS Al-
terssiedlung Dorfmitte, ISOS Wissenbach, ISOS Spinnereigebäude Ziel A, GP mit mini-
malem Gewässerabstand von 5 m, tendenziell dicht überbaut,  
Interessensbewertung: Funktion Gewässerraum hoch/tangierte Interessen ausrei-
chend/hoch 
Interessensabwägung: Eine Reduktion wäre ggf. möglich jedoch nur auf die Breite 
des Gewässerraums gemäss Hochwasserschutzberechnung 
Entscheid: Es ist keine Reduktion vorgesehen 

 

Wiss_5  23.0 m 
Interessensermittlung: Kernzone, Vorranggebiet, Revitalisierungspotenzial, tendenzi-
ell nicht dicht überbaut, GP mit minimalem Gewässerabstand von 5 m, ISOS Spin-
nereigebäude Ziel A, ISOS Trafostation, ISOS Wissenbach, KOBI Ortskern, wichtiger 
Freiraum, Inventar überkommunaler Bedeutung ehem. Mühle, IVS 
Interessensbewertung: Funktion Gewässerraum hoch/tangierte Interessen ausrei-
chend/gross 
Interessensabwägung: Eine Reduktion wäre ggf. möglich jedoch nur auf die Breite 
des Gewässerraums gemäss Hochwasserschutzberechnung 
Entscheid: Es ist keine Reduktion vorgesehen 

 

Wiss_6  29.0 m 
Interessensermittlung: Industriezone, kt. Landwirtschaftszone, Vorranggebiet, Revita-
lisierungspotenzial, tendenziell nicht dicht überbaut, ISOS Bachraum mit Wiesenbor-
den und Garten wichtiger Vordergrund Spinnerei und Auftakt zum von Wald gefass-
ten schmalen Wissenbach, ISOS Wissenbach, ISOS Giesserei Wolfensberger, IVS 
Interessensbewertung: Funktion Gewässerraum hoch/tangierte Interessen hoch/aus-
reichend 
Interessensabwägung: Nebst dem Vorranggebiet, Revitalisierungsnutzen wird das 
Gebiet auch im ISOS als durch den Wissenbach geprägt definiert. Beim minimalen 
Gewässerraum sind keine Bauten betroffen.  
Entscheid: Es ist keine Reduktion vorgesehen 
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Wiss_7  23.0 m 
Interessensermittlung: Wald, Industriezone, Revitalisierungspotenzial, Ökomorpholo-
gie, Vorranggebiet, Schutzwald Gravitation, Gerinnerelevanter Schutzwald, tendenzi-
ell nicht dicht überbaut 
Interessensbewertung: Funktion Gewässerraum hoch/tangierte Interessen ausge-
prägt betreffend Schutz Gewässer 
Interessensabwägung: Als Vorranggebiet mit Revitalisierungspotenzial, Schutzwald 
und ausgehend von der Ökomorphologie wird eine Erhöhung angestrebt 
Entscheid: Es ist keine Reduktion vorgesehen 

Tutsch_1  13.4 m 
Interessensermittlung: Industriezone, 
Vorranggebiet, tendenziell dicht über-
baut, ISOS Wissenbach, ISOS Giesserei 
Wolfensberg,  
Interessensbewertung: Funktion Gewässerraum hoch/tangierte Interessen ausrei-
chend/hoch 
Interessensabwägung: der gesamte 
Abschnitt ist eingedolt und wird durch 
das Gebäude der Giesserei überstellt 
Entscheid: Es ist keine Reduktion vorgesehen 

 

Tutsch_2  23.0 m 
Interessensermittlung: Industriezone, Vorranggebiet, ISOS Giesserei Wolfensberg, 
tendenziell dicht überbaut 
Interessensbewertung: Funktion Gewässerraum hoch/tangierte Interessen ausrei-
chend 
Interessensabwägung: Der Abschnitt ist bereits heute ausgedolt und weist somit die 
Qualität auf, einen Übergang von der Giesserei in den Grünraum/Wald zu schaffen 
Entscheid: Es ist keine Reduktion vorgesehen 

Tutsch_3  12.2 m 
Interessensermittlung: Industriezone, Vorranggebiet, tendenziell dicht überbaut, 
ISOS Giesserei Wolfensberg,  
Interessensbewertung: Funktion Gewässerraum hoch/tangierte Interessen ausrei-
chend 
Interessensabwägung: Mit der Reduktion auf den minimalen GWR wären keine Bau-
ten tangiert.  
Entscheid: Es ist keine Reduktion vorgesehen 

Tutsch_4  17.9 
  Interessensermittlung: Industriezone, Wald, FFF, ISOS, tendenziell nicht dichtüber-

baut, Vorranggebiet, HWS 
  Interessensbewertung: Funktion Gewässerraum hoch/tangierte Interessen ausrei-

chend/hoch 
  Interessensabwägung: Der Hochwasserschutz kann nur mit der Erhöhung des Ge-

wässerraums sichergestellt werden.  
  Entscheid: der Gewässerraum wird erhöht, es ist keine Reduktion vorgesehen 
Tutsch_5  17.0 m 

Interessensermittlung: Wald, Bahnareal, Reservezone, Schutzwald gravitative Natur-
gefahren, nicht dicht überbaut, ISOS Bahnlinie Uerikon – Bauma 
Interessensbewertung: Funktion Gewässerraum hoch/tangierte Interessen gering 
Interessensabwägung: Mit der Erhöhung wird die Bahnlinie leicht stärker tangiert. 
Die weiteren Interessen sprechen jedoch für die Erhöhung des Gewässerraums.  
Entscheid: Es ist keine Reduktion vorgesehen 

Gub_1  23.0 m 
Interessensermittlung: Reservezone, Vorranggebiet, tendenziell nicht dicht überbaut, 
ISOS Uferstreifen und Wiesenland in der Tössebene, ISOS Bahnlinie Winterthur-
Bauma-Wald, tangiert in Tösseinmündung Trockenbiotop 
Interessensbewertung: Funktion Gewässerraum hoch/tangierte Interessen ausrei-
chend 
Interessensabwägung: Der Abschnitt liegt im Gebiet der Töss und wird durch den 
Uferstreifen der Töss tangiert, Aus Naturschutz Sicht ist eine Erhöhung angezeigt 
Entscheid: Es ist keine Reduktion vorgesehen.  



  
Gewässerraumfestlegung im vereinfachten Verfahren, Gemeinde Bauma 
Technischer Bericht 

 

   SUTER • VON KÄNEL • WILD    83 

  

Gub_2  21.8 m 
Interessensermittlung: Kernzone, Wohnzone, Zone für öffentliche Bauten und Anla-
gen, Reservezone, Vorranggebiet, eingedolt, Schulhaus, tendenziell dicht überbaut, 
ISOS Bahnhofsareal, ISOS Bahnlinie Winterthur-Bauma-Wald, ISOS Ehemalige Land-
wirtschaftliche Genossenschaft Ziel A, ISOS mächtige Laubbäume, ISOS Mehrteilige 
Oberstufenanlage, Nutztierhaltung tangiert 
Interessensbewertung: Funktion Gewässerraum hoch/tangierte Interessen ausrei-
chend/hoch 
Interessensabwägung: Mit der Reduktion des Gewässerraums könnten mehrheitlich 
die Teile des Schulhauses nicht tangiert bleiben.  
Entscheid: Es ist keine Reduktion vorgesehen 

Gub_3  23.0 m 
Interessensermittlung: Wohnzone, Vorranggebiet, tendenziell dicht überbaut, ISOS 
baulich durchmischte Zentrumserweiterung, ISOS Holderbaum Wohnquartier in 
Bahnbogen Ziel b, ISOS Gublenbach, ISOS drei mächtige Tannen, Nutztierhaltung 
tangiert 
Interessensbewertung: Funktion Gewässerraum hoch/tangierte Interessen ausrei-
chend/hoch 
Interessensabwägung: Mit der Reduktion auf den minimalen Gewässerraum wären 
keine Bauten tangiert. Ein Teil des Gewässerraums wird durch die bestehende Ver-
kehrsbaulinie tangiert 
Entscheid: Es ist keine Reduktion vorgesehen 

Gub_4  27.8 m 
Interessensermittlung: Kernzone, Wohnzone, Vorranggebiet, tendenziell dicht über-
baut, ISOS Holderbaum Wohnquartier in Bahnbogen Ziel b, ISOS Gublenbach, ISOS 
drei mächtige Tannen, Nutztierhaltung tangiert  
Interessensbewertung: Funktion Gewässerraum hoch/tangierte Interessen ausrei-
chend, 
Interessensabwägung: Es werden mit dem Erhöhten Gewässerraum keine Bauten 
tangiert, der Abschnitt ist mehrheitlich durch die Strasse vor weitere Überstellung 
geschützt.  
Entscheid: Es ist keine Reduktion vorgesehen 

Gub_5  17.6 m 
Bereits Gewässerraum festgelegt.  

Gub_6  29.0 m 
Interessensermittlung:  Bahnareal, Wohnzone, Vorranggebiet, ISOS Bahnlinie 
Uerikon-Bauma, tendenziell nicht dicht überbaut, 
Interessensbewertung: Funktion Gewässerraum hoch/tangierte Interessen gering 
Interessensabwägung: Die Gewässerfunktionen werden höher gewichtet 
Entscheid: Es ist keine Reduktion vorgesehen 

Schluh_1  14.6 m 
Interessensermittlung: Kernzone, Wohnzone, Vorranggebiet, tendenziell dicht über-
baut, ISOS Gublen ehem. Weiler, ISOS Gublenbach, ISOS Holdrenbaum Wohnquar-
tier, ISOS aufdringliche Wohnblöche, feingliedrige Flarzhäuser (störend) 
Interessensbewertung: Funktion Gewässerraum hoch/tangierte Interessen ge-
ring/ausreichend 
Interessensabwägung: Durch die Erhöhung werden die gemäss ISOS störenden 
Wohnblöcke leicht tangiert, Im Bereich Holdernbaum ist durch Baulinien eine ent-
sprechende Bebauung auch ohne GWR nicht möglich 
Entscheid: Es ist keine Reduktion vorgesehen 

Chatz_0  12.20 m 
 Interessensermittlung: kantonale Landwirtschaftszone, Trockenbiotop, Einmündung 

Töss 
 Interessensbewertung: Funktion Gewässer hoch/tangiert Interessen gering 
 Interessenabwägung: Schutz der Gewässerfunktionen und des Naturschutzes hoch 

gewichtet 
 Entscheid:  Es ist keine Reduktion vorgesehen. 
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Chatz_1  14.0 m 
Interessensermittlung: komm. Freihaltezone, kt. Landwirtschaftszone, Trockenbiotop, 
mittlere Bewirtschaftungseinschränkung, nicht dicht überbaut, Wald 
Interessensbewertung: Funktion Gewässerraum hoch/tangierte Interessen gering 
Interessensabwägung: Der Schutz der Gewässerfunktionen und des Naturschutzes 
wird hoch gewichtet 
Entscheid: Es ist keine Reduktion vorgesehen.  

Chatz_2  11.0 m Erhöhung entspricht minimalen Gewässerraum 
Chatz_3  13.4 m 

Interessensermittlung: Kernzone, Wohnzone, kt. Landwirtschaftszone, Vorranggebiet, 
tendenziell dicht überbaut, IVS,   
Interessensbewertung: Funktion Gewässerraum hoch/tangierte Interessen gering 
Interessensabwägung: Die Bebauung wird durch die Erhöhung nur leicht stärker tan-
giert, es bestehen vorwiegend Interessen zum Schutz des Gewässers.  
Entscheid: Es ist keine Reduktion vorgesehen. 

Chatz_4  11.0 m Erhöhung entspricht minimalen Gewässerraum 
Wal_1  32.0 m  

Interessensermittlung: Wohnzone mit Gewerbeerleichterung, kt. Landwirtschafts-
zone, Vorranggebiet, FFF, tendenziell nicht dicht überbaut, IVS, kleinere Bewirtschaf-
tungseinschränkung,  
Interessensbewertung: Funktion Gewässerraum hoch/tangierte Interessen ge-
ring/ausreichend bauliche Gegebenheit 
Interessensabwägung: Mit der Erhöhung werden von zusätzlich zu den bereits 36 
m2 bedingter FFF weitere 6 m2 bedingte FFF tangiert.  Durch den Raumanspruch 
wird die Fruchtfolgenfläche zwar tangiert, die Funktion oder die Fläche jedoch nicht 
geschmälert oder angepasst. Zum gegebenen Zeitpunkt ist im entsprechenden Pro-
jekt eine Interessenabwägung in Bezug auf die Fruchtfolgeflächen durchzuführen. 
Die unbebauten Grundstücke werden schwer bebaubar mit der Ausscheidung des 
erhöhten GWR 
Entscheid: Es ist keine Reduktion vorgesehen 

Wal_2  18.2 m  
Interessensermittlung: Wohnzone mit Gewerbeerleichterung, kt. Landwirtschafts-
zone, Vorranggebiet, Ökomorphologie, FFF 
Interessensbewertung: Funktion Gewässerraum hoch/tangierte Interessen  
Interessensabwägung: Durch die Erhöhung werden zu den 152 m2 tangierte be-
dingte FFF weitere 237 m2 bedingte FFF tangiert.  Durch den Raumanspruch wird die 
Fruchtfolgenfläche zwar tangiert, die Funktion oder die Fläche jedoch nicht geschmä-
lert oder angepasst. Zum gegebenen Zeitpunkt ist im entsprechenden Projekt eine 
Interessenabwägung in Bezug auf die Fruchtfolgeflächen durchzuführen. Tendenziell 
nicht dicht überbaut, IVS, kleinere Bewirtschaftungseinschränkung. Ggf. könnte mit 
einer Asymmetrischen Anordnung die Wohnzone nicht tangiert werden und der Ge-
wässerraum auf Abschluss Wallenbachstrasse gelegt werden.  
Entscheid: Es ist keine Reduktion vorgesehen.  

Nidel_1  23.0 m 
Interessensermittlung: Kernzone, kt. Landwirtschaftszone, Vorranggebiet, Revitalisie-
rungspotenzial, GP-Pflicht, tendenziell nicht dicht überbaut, Blumenau Altersheim, 
Grenzgewässer zu Fischenthal  
Interessensbewertung: Funktion Gewässerraum hoch/tangierte Interessen gering  
Interessensabwägung: Als Vorranggebiet inkl. Revitalisierungspotenzial ist eine Erhö-
hung angezeigt 
Entscheid: Es ist keine Reduktion vorgesehen 

Nidel_2  24.2 m 
Interessensermittlung: Kernzone, kt. Landwirtschaftszone, Revitalisierungspotenzial, 
GP-Pflicht, Vorranggebiet, tendenziell dicht überbaut, Altersheim Blumenau  
Interessensbewertung: Funktion Gewässerraum hoch/tangierte Interessen ge-
ring/ausreichend 
Interessensabwägung: Als Vorranggebiet inkl. Revitalisierungspotenzial ist eine Erhö-
hung angezeigt 
Entscheid: Es ist keine Reduktion vorgesehen 
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Kies_1  Verzicht 
  Interessensermittlung: Industriezone, künstlich angelegter Kieswerkweiher, regiona-

les Kiesgrubenbiotop, Vorranggebiet, keine FFF vorhanden, kein belasteter Standort, 
erst nach 1950 angelegt 

  Interessensbewertung: Funktion Gewässerraum klein, da künstlicher Weiher, Funk-
tion Nutzung gross 

  Interessensabwägung:  Ausgehend von Art. 41b Abst. 4c kann auf den Gewässer-
raum verzichtet werden, soweit kein überwiegendes Interesse besteht. Da dies bei 
beiden nicht der Fall ist, kann auf den Gewässerraum verzichtet werden. 

  Entscheid: Verzicht Gewässerraum 
Fluhweiher_1  Verzicht 
  Interessensermittlung: Landwirtschaftszone, Tangiert ggf. Wohnzone, künstlich ange-

legter Weiher, regionales Kiesgrubenbiotop, Vorranggebiet, keine FFF vorhanden, 
anthropogener Boden, kein belasteter Standort, erst nach 1950 angelegt,  

  Interessensbewertung: Funktion Gewässerraum klein da künstlicher Weiher, angren-
zend an Siedlungsgebiet, keine Interessen gegenübergestellt.  

  Interessensabwägung:  Ausgehend von Art. 41b Abst. 4c kann auf den Gewässer-
raum verzichtet werden, soweit kein überwiegendes Interesse besteht. Da dies bei 
beiden nicht der Fall ist, kann auf den Gewässerraum verzichtet werden. 

  Entscheid: Verzicht Gewässerraum 
   
  Die Festlegung der Gewässerräume der vorliegenden Festlegung in 

der Gemeinde Bauma wird zusammenfassend als rechtmässig, 
zweckmässig und angemessen beurteilt. 
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  5. AUSSCHEIDUNG GEWÄSSERRAUM 

  Mit der vorliegenden Gewässerausscheidung werden folgende Ge-
wässerräume festgelegt: 

   
  Abschnitt Ausscheidung Gewässerraum 
  Fluh_1 11.0 m 
  Grueb_1 12.2 m 
  Grueb_2 11.0 m 
  Grueb_3 11.0 m 
  Grueb_4 11.0 m 
  Well_1 12.2 m 
  Helltobel_1 11.0 m 
  Helltobel_2 11.0 m 
  Mueli_1 18.2 m 
  Mueli_2 15.25 m (Verzicht auf Erhöhung) 
  Mueli_3 17.0 m (Verzicht auf Erhöhung) 
  Mueli_4 Im Rahmen des Gewässerprojekts 
  Mueli_5 Im Rahmen des Gewässerprojekts 
  Mueli_6 18.5 m 
  Mueli_7 15.2 m 
  Mueli_8 14.0 m 
  Mueli_9 14.6 m 
  Mueli_10 14.0 m 
  Mueli_11 14.0 m 
  Grund_1 3.0 m (Reduktion) 
  Schluhi_1 Im Rahmen des Gewässerprojekts 
  Schluhi_2 11.0 m 
  Schluhi_3 11.0 m 
  Schluhi_4 11.0 m 
  Lindwis_1 17.0 m 
  Rotsei_1 11.0 m (leicht asymmetrisch) 
  Lo_1 21.0 m  
  Lo_2 21.0 m  
  Lo_3 35.6 m 
  Blitt_1 11.0 m (Harmonisierung) 
  Blitt_2 11.0 m 
  Blitt_3 11.0 m 
  Blitt_4 12.2 m 
  Blitt_5 11.0 m 
  Blitt_6 12.2 m 
  Hasel_1 Im Rahmen des Gewässerprojekts 
  Hasel_2 Im Rahmen des Gewässerprojekts 
  Hasel_3 Im Rahmen des Gewässerprojekts 
  Hasel_4 Im Rahmen des Gewässerprojekts 
  Undal_1 17.0 m 
  Undal_2 11.0 m 
  Undal_3 12.2 m 
  Undal_4 11.0 m 
  Felm_1 12.2 m 
  Sueli_0 12.2 m 
  Sueli_1 12.2 m 
  Rue_1 11.6 m 
  Rue_2 12.2 m 
  Rue_3 11.0 m 
  Rue_4 11.0 m 
  Bli_1 17.0 m 
  Bli_2 15.8 m 
  Wiss_1 23.0 m 
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  Wiss_2 35.9 m 
  Wiss_3 37.0 m 
  Wiss_4 36.0 m 
  Wiss_5 23.0 m 
  Wiss_6 29.0 m 
  Wiss_7 23.0 m 
  Tutsch_1 13.4 m 
  Tutsch_2 23.0 m 
  Tutsch_3 12.2 m 
  Tutsch_4 17.9 m 
  Tutsch_5 17.0 m 
  Gub_1 23.0 m 
  Gub_2 21.8 m 
  Gub_3 23.0 m 
  Gub_4 27.8 m 
  Gub_5 Bereits festgelegt  
  Gub_6 29.0 m 
  Schluh_1 14.6 m 
  Chatz_0 12.2 m 
  Chatz_1 14.0 m 
  Chatz_2 11.0 m 
  Chatz_3 13.4 m 
  Chatz_4 11.0 m 
  Wal_1 32.0 m  
  Wal_2 18.2 m  
  Nidel_1 23.0 m 
  Nidel_2 24.2 m 
  Kies_1 Verzicht 
  Fluhweiher_1 Verzicht 

   
  



  
Gewässerraumfestlegung im vereinfachten Verfahren, Gemeinde Bauma 
Technischer Bericht 

 

   SUTER • VON KÄNEL • WILD    88 

  6. MITWIRKUNG UND VERFAHREN 
  6.1 Vorprüfung 
  Mit dem Vorprüfungsbericht vom 3. Januar 2023 hat das Amt für Ab-

fall, Wasser, Energie und Luft Stellungnahme genommen zur geplan-
ten Gewässerraumfestlegung. Die Anträge der kantonalen Vorprü-
fung sind in die Überarbeitung eingeflossen  

   

  6.2 Schlussprüfung 
  Die Schlussprüfung der Unterlagen durch das AWEL erfolgte vom 12. 

Mai 2023 bis am 19. Juni 2023. Die Rückmeldungen sind in die vorlie-
genden Unterlagen eingeflossen. 

   
  6.3 öffentliche Auflage 
  Die öffentliche Auflage fand vom 18. April 2024 bis am 17. Juni 2024 

statt.  
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  7. ANHANG 
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  8. BEILAGE 
   
   
   
 


